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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Erhöhung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Raumes Kehl / Neuried waren Anlass zur 
Gründung des Zweckverbandes „Gewerbepark ELBA, Elsass / Baden, Kehl / Neu-
ried“ (mittlerweile umbenannt in: Zweckverband Gewerbepark ba˙sic, Kehl - Neu-
ried), im Weitern Zweckverband genannt. Die Gemeinderäte der beteiligten Kom-
munen der Stadt Kehl und der Gemeinde Neuried haben am 30.01.2002 bzw. 
20.02.2002 die Verbandssatzung für das Verbandsgebiet von zum damaligen 
Zeitpunkt 43,3 ha Fläche beschlossen. 
Durch Änderungssatzung vom 24. März 2003 wurde das Verbandsgebiet auf 
57,51 ha vergrößert. Die Änderung ist seit 27. Juni 2003 rechtsverbindlich. 

 
Ziel des Zweckverbandes ist die Schaffung neuer und der Erhalt bestehender Ar-
beitsplätze. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen wurde hierzu die Flä-
che für ein interkommunales Gewerbegebiet an der Gemarkungsgrenze Gold-
scheuer / Altenheim bereitgestellt. An dem verkehrstechnisch günstig gelegenen 
Standort am Zubringer zur im Oktober 2002 neu eröffneten Rheinbrücke zwischen 
Deutschland und Frankreich bei Altenheim, hat das Plangebiet nicht nur Bedeu-
tung für die beteiligten Kommunen sondern für den ganzen grenzüberschreitenden 
Wirtschaftsraum am Oberrhein. Der günstige Standort soll genutzt werden, um die 
Wirtschaftsstruktur des gemeinsamen Raumes durch neue moderne und zu-
kunftsorientierte Betriebsansiedelungen zu verbessern. Die Potentiale der Region 
im Bereich der Leitbranchen des 21-Jahrhunderts wie z.B. der Lebenswissen-
schaften, der Informations- und Medienwirtschaft, der optischen Technologien und 
der Mikroelektronik sollen am Standort genutzt werden ohne die vorhandenen 
Strukturen des Maschinenbaus oder des Handwerks zu vernachlässigen. Um Be-
einträchtigungen für die Bürger der angrenzenden Ortschaften Goldscheuer und 
Altenheim zu minimieren ist die Ansiedlung von flächen- und verkehrsintensiven 
Betrieben wie Handels- oder Logistikunternehmen sowie die Ansiedlung stark e-
mittierender Betriebe nicht vorgesehen. Der Zweckverband hat für das Plangebiet 
die Aufgabe eines Planungsverbandes im Sinne des § 205 Abs. 1 BauGB über-
nommen und übt im Plangebiet die Planungshoheit in Vertretung der Verbands-
mitglieder aus. 
 
Der Zweckverband plant und erschließt das Verbandsgebiet, erwirbt und veräußert 
dort Grundstücke, siedelt Betriebe an, errichtet und unterhält die dafür erforderli-
chen öffentlichen Einrichtungen.  
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2 Bestand innerhalb und außerhalb der räumlichen 
Geltungsbereichs 

2.1 Lage im Raum 

Das Plangebiet des Gewerbeparks ba˙sic befindet sich am südlichen Rand des 
Kehler Ortsteils Goldscheuer im Bereich des Kreuzungspunktes der B 36 (Lahr / 
Kehl) und der L 98-neu, die die A5 bei Offenburg mit der neuen Rheinbrücke bei 
Altenheim verbindet und von dort aus an das Französische Nationalstraßen- und 
Autobahnsystem (N83, N422, A35) nach Straßburg im Norden bzw. Sélestat im 
Süden angeschlossen ist. Das Plangebiet liegt in der Oberrheinebene. Durch das 
Gebiet verläuft die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Kehl und der Gemein-
de Neuried in West-Östliche Richtung. Im Süden des Plangebiets, getrennt durch 
den landwirtschaftlich genutzten regionalen Grünzug befindet sich der Neurieder 
Ortsteil Altenheim. Den Ostrand des Plangebietes bildet die neue Querspange 
zwischen der L 98-neu und L 98-alt. Östlich hiervon befinden sich landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, die sich bis zum Gottswald erstrecken und die Schutternie-
derung einschließen. Der Kehler Ortsteil Kittersburg befindet sich in einem Ab-
stand von ca. 400 m vom Plangebiet in diesem Bereich. Am Westrand grenzt das 
Gebiet mittelbar an die Wald und Auenlandschaft der Rheinebene an. 

Lage im Raum 
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Übersichtslageplan 
 
 
 

2.2 Flächen im Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 56.80 ha. Es ist damit ca. 12 ha grö-
ßer als die ursprünglich in der Satzung des Zweckverbandes genannte Fläche von 
43,3 ha. Die Satzung des Zweckverbandes wurde zwischenzeitlich geändert, das 
Verbandsgebiet wurde dem Geltungsbereich des Bebauungsplans angepasst. Im 
neuen, größeren Geltungsbereich sind zusätzlich die für die äußere Erschließung 
des Plangebietes erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen. eine Waldumwand-
lungsfläche westlich der B 36 sowie Flächen öffentlicher Entwässerungsgräben 
enthalten die zur Sicherung der Vorflut des Plangebiets erforderlich sind.  
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Verbandsgebiet 

2.3 Gliederung des Plangebiets 

Das Plangebiet gliedert sich in 3 Teilabschnitte: 

• ba˙sic-MITTE ist jene Teilfläche südlich des Kehler Gewerbegebiets „Stock-
feld I“, begrenzt durch die B 36 im Westen, durch die L 98-neu im Süden und
die Querspange zwischen L 98-neu und L 98-alt im Osten.

• ba˙sic -SÜD beinhaltet sämtliche Flächen südlich der L 98-neu,
• ba˙sic -WEST erstreckt sich im Wesentlichen auf das Gebiet des vorhande-

nen Betonwerkes, begrenzt durch die B 36 im Osten, die Industriestraße im
Norden und die L 98 im Süden.

Durch das Plangebiet verläuft die Markungsgrenze zwischen der Stadt Kehl im 
Norden und der Gemeinde Neuried entlang des in Ost-West Richtung verlaufen-
den Entwässerungsgrabens, der am Westrand des Gebietes in den Mühlbach 
mündet. Ein in süd-nördliche Richtung verlaufender Entwässerungsgraben, der an 
den oben genannten Graben anschließt, teilt das Gebiet SÜD und den südlichen 
Teil des Gebiets NORD, ungefähr mittig. 

Geltungsbereich 
Masterplan 89,90 ha 

Geltungsbereich 
Bebauungsplan  ca. 56.80 ha 
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Teilbereiche 
 
 
 

2.4 Bestehende Nutzung 
 
Die Gebietsteile MITTE und SÜD werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. Auf 
dem größten Teil der Fläche WEST erstreckt sich das Betriebsgelände des Be-
tonwerks, sowie eine kleine Teilfläche des „unteren Waldes“ direkt an die L 98-neu 
nördlich angrenzend. 
 
 
 

2.5 Besitzverhältnisse 
 
Mit Ausnahme der B 36 und der L 98-neu befinden sich die bestehenden Erschlie-
ßungsstraßen sowie Entwässerungsgräben im Eigentum der Stadt Kehl bzw. der 
Gemeinde Neuried. Sämtliche Gebietsteile des Gebiets MITTE und SÜD befinden 
sich im Eigentum der Stadt Kehl bzw. der Gemeinde Neuried entsprechend dem 
Verlauf der Gemarkungsgrenze. Sämtliche Flächen westlich der B 36 einschließ-
lich der Waldfläche am Südrand befindet sich im privaten Eigentum der Starken-
burger Grundstücksgesellschaft. 
 
Im Zuge der weiteren Gebietsentwicklung erwirbt der Zweckverband die Flächen 
MITTE und SÜD von den beteiligten Kommunen und vermarktet die Bauplätze 
nach erfolgter Erschließung. Die Flächen westlich der B 36 verbleiben im Besitz 
der Starkenburger Grundstücksgesellschaft, die auch im weiteren Verlauf die Ver-
marktung übernimmt. Der Zweckverband sichert seinen Einfluss auf die Entwick-
lung im Bereich WEST durch einen Städtebaulichen Vertrag, der mit der Starken-
burger Grundstücksgesellschaft begleitend zur Bauleitplanung geschlossen wird. 
 

 

WEST

SÜD

NORD

MITTE
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2.6 Topographie 

Das Plangebiet befindet sich in der Oberrheinebene und ist daher weitgehend e-
ben. Die vorhandenen Höhen erstrecken sich in einem Bereich von ca. 142 m über 
N.N. bis 144 m über N.N.. Das Grundwasser steht dicht unter der Geländeober-
kante an, so dass bei bestehenden Bauvorhaben in der Regel Aufschüttungen 
vorgenommen wurden, die ca. 1 m bis 1,50 m oberhalb des bestehenden Gelän-
des liegen (Dammlage der B 36, L 98-neu und Querspange L 98 sowie das Ge-
werbegebiet „Stockfeld I“ im Norden). 

2.7 Städtebaulicher Masterplan 

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Gebietsentwicklung wurde das Plangebiet 
auf Basis eines städtebaulichen Masterplans entwickelt, der über den Geltungsbe-
reich hinaus sowohl die Anbindung an bestehende Siedlungsstrukturen als auch 
den Übergang zur Landschaft an den Gebietsrändern zum Inhalt hatte. Der Gel-
tungsbereich des Masterplans beträgt ca. 89,9 ha. 
(siehe Anhang zur Begründung) 

3 Einfügung in übergeordnete Planungen 

3.1 Regionalplan südlicher Oberrhein 

Im Regionalplan 1995 des Regionalverbands südlicher Oberrhein werden für den 
Teil des Plangebiets, der sich auf Kehler Gemarkung befindet, hauptsächlich Aus-
sagen im Hinblick auf Entwicklungsachsen und bezüglich eines Schwerpunktes für 
Industrie und Dienstleistungseinrichtung getroffen:  
Der Achsenabschnitt Kehl – Offenburg – Haslach/Hausach/Wolfach ist im Netz der 
großräumig bedeutsamen Achsen des Bundesgebietes enthalten. Die darin verlau-
fende Europastraße verbindet Straßburg mit dem Bodensee. In dieser Achse be-
steht ein intensiver Leistungsaustausch mit dem Oberrheintal und hier wiederum 
verstärkt mit den Verdichtungsräumen im Norden (Karlsruhe und Rhein-Neckar). 
Daneben gewinnt der Austausch mit Frankreich wachsende Bedeutung, weshalb 
es zum Bau einer weiteren Brücke südlich von Straßburg gekommen ist. 
Die Entwicklungschancen für Kehl liegen in seiner besonderen Brückenfunktion zu 
Straßburg/Frankreich. Die Konzentration der mit dem Warenaustausch an Lan-
desgrenzen verbundenen Dienstleistungen, die Kooperation mit der Stadt Straß-
burg, die verkehrlich herausragende Position (Rheinhafen) sind hierfür wichtige 
Ansatzpunkte. 
Darüber hinaus ist der Raum Offenburg so zu entwickeln, dass die grenzüber-
schreitenden Verflechtungen des Wirtschaftsraumes und der Europastadt Straß-
burg genutzt und ausgebaut werden können. 
Der Standort Kehl soll neben weiteren Standorten für eine Ausweitung technolo-
gieorientierter Industrie- und Gewerbegebiete genutzt werden. 
Für die sich südlich der L98 auf Gemarkung Neuried befindlichen Teilflächen sind 
im Regionalplan 1995 des Regionalverbands südlicher Oberrhein sowohl ein regi-
onaler Grünzug als auch ein Vorrangbereich für Überschwemmungen festgesetzt. 
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Des Weitern liegt der südliche Teil des Plangebiets im regionalen Grundwasser-
schonbereich. 
 
Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes südlicher Oberrhein hat am 
28.02.2002 die Regionalplan 1995 – Teilfortschreibung B (Änderung bzw. Neu-
ausweisung von Grenzen der regionalen Grünzüge und von Grünzäsuren) als Sat-
zung beschlossen. Hierbei wurde auch der entsprechende Änderungsantrag der 
Gemeinde Neuried berücksichtigt. Auf Antrag der Gemeinde wurden im Bereich 
südlich der Landstraße L 98-neu sowohl der regionale Grünzug als auch der Vor-
rangbereich für Überschwemmungen zurückgenommen, um die Gebietsscharfe 
Darstellung des geplanten Interkommunalen Gewerbegebiets Kehl / Neuried (Ge-
werbegebiet „Stried – Süd“) im Regionalplan 1995 zu ermöglichen. Zum Ausgleich 
der Zurücknahme der raumordnerischen Ziele hat sich die Gemeinde Neuried in 
einem mit dem Regionalverband geschlossenen Raumordnerischen Vertrag vom 
11. März 2002 zu einer Reihe von Erhaltungs- und Aufwertungsmaßnahmen, die 
im Zusammenhang mit dem Plangebiet stehen, verpflichtet. 
 

 
Im Zuge der Teilfortschreibung des Regionalplans 1995 für Achern, Has-
lach/Hausach/Wolfach und Neuried hat die Verbandsversammlung am 13.05.2004 
als neuen Planinhalt beschlossen: 
 
1. Bei der laufenden Teilfortschreibung des Regionalplanes 1995 wird im Sinne 
des Vertrages zwischen dem Regionalverband Südlicher Oberrhein und der Ge-
meinde Neuried vom 11.03.2002 der Regionalplan 1995 im Gemeindegebiet Neu-
ried geändert: „indem im Bereich südlich der Landesstraße L98 neu der Regionale 
Grünzug und der Vorrangbereich für Überschwemmungen zurückgenommen so-
wie zwischen den Teilorten Altenheim und Dundenheim die Grünzäsur Nr. 7 auf-
gehoben wird; außerdem wird als Ausgleich ein neuer Regionaler Grünzug west-
lich von Ichenheim ausgewiesen.“ 
 
2. Bei der generellen Fortschreibung des Regionalplanes, welche in den kom-
menden Jahren ansteht, soll im Sinne der Stellungnahme des Regierungspräsidi-
ums Freiburg vom 26.02.2004 die Funktionszuweisung IKG Kehl Neuried ange-
strebt werden. Das Regierungspräsidium Freiburg sagt verbindlich eine positive 
Stellungnahme gemäß dem vorliegenden B-Plan-Entwurf zu. 
Die Regionalplanfortschreibung liegt z.Zt. der obersten Raumordnungs- und Lan-
desplanungsbehörde zur Genehmigung vor. Nach der Genehmigung wird sie 
durch öffentliche Bekanntmachung verbindlich. 
Mit dieser Änderung des Regionalplanes werden die ba.sic-Flächen südlich der 
L98 planerisch disponibel und können in die FNP-Ausweisung sowie den B-Plan 
einbezogen werden. 
 
Die Gemeinde Neuried wird umgehend die Genehmigung dieser Flächen in ihrem 
Flächennutzungsplan beim Landratsamt Ortenaukreis beantragen. Einer Geneh-
migung steht nach der Änderung des Regionalplanes nichts mehr im Wege, da die 
Genehmigung bisher nur wegen des Regionalen Grünzuges verweigert worden 
war. 
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3.2 Flächennutzungsplan Kehl 
 
Der Gemeinderat der Stadt Kehl hat 22.03.2000 die generelle Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans beschlossen. In der bisher rechtsverbindlichen Fassung ist 
der zwischen B 36 und neuer Querspange L 98 gelegene Teil des Plangebietes 
als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Die Flächen des ehemaligen Betonwerks 
westlich der B 36 sind als Gewerbefläche dargestellt. 
 
Als Ziel der Fortschreibung wird im gewerblichen und industriellen Sektor ange-
strebt Entwicklungsschwerpunkte zu schaffen zu denen auch der Gewerbepark 
ba˙sic mit insgesamt 23,6 ha Fläche auf Kehler Gemarkung gehört. Hiervon stellen 
jedoch nur 12,1 ha eine Neuausweisung von Gewerbefläche dar, gleichzeitig wer-
den an anderer Stelle 11,5 ha Gewerbebrache die im rechtsverbindlichen Flä-
chennutzungsplan ausgewiesen sind, wieder einbezogen werden. 
 
Das Verfahren der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans wird wahr-
scheinlich erst 2004 zum Abschluss kommen. Aus Zeitgründen wird die Flächen-
nutzungsplanänderung für die im Bereich ba˙sic neu auszuweisenden Flächen aus 
der laufenden Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans herausgenom-
men und als Einzeländerung vorgezogen, das heißt im Parallelverfahren gem. § 8 
Abs. 3 BauGB mit dem Bebauungsplanverfahren betrieben. 
Ingesamt sieht die Einzeländerung des Flächennutzungsplanes den Wegfall ge-
nehmigter gewerblicher Baufläche in der Größe von 14,7 ha vor. Dafür werden im 
Interkommunalen Gewerbepark ba˙sic 12,1 ha neu ausgewiesen. Da die Um-
schichtung Bilanzneutral (1:1) vorzunehmen ist, werden die entfallenden 2,6 ha als 
Minus der Gesamtbilanz in der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans 
zugeschlagen. 
 
In der Gesamtbilanz gewerblicher Bauflächen der 2. Gesamtfortschreibung des 
FNP (Verfahrensstand: Feststellungsbeschluss des Gemeinderates am 
12.05.2004 und Einreichung beim Regierungspräsidium zur Genehmigung am 
25.06.2004) wurde die o.g. Bilanz integriert. Insgesamt fallen 35,8 ha an geneh-
migten gewerblichen Bauflächen weg und es werden 23,7 ha neu ausgewiesen. 
 
Das Teiländerungsverfahren für den Gewerbepark ba˙sic steht kurz vor dem Ab-
schluss, die Unterlagen wurden zwischenzeitlich dem Regierungspräsidium Frei-
burg zur Genehmigung vorgelegt. Sofern bis zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses dieses Bebauungsplanes die Genehmigung des Flächennutzungspla-
nes nicht vorliegt, gilt für den Bebauungsplan ein Parallelverfahren gem. §8 Abs. 3 
BauGB. Dieses gilt nicht, wenn die Genehmigung des geänderten Flächennut-
zungsplanes bis dahin vorliegt.  
 
 

3.3 Flächennutzungsplan Neuried 
 
In der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neuried, 
rechtswirksam durch Bekanntmachung vom 14.04.2000, sind alle sich nördlich der 
L 98-neu befindlichen Teile des Plangebiets als Gewerbefläche G dargestellt. Die 
Fläche südlich der L 98 (Stried) war ebenfalls Gegenstand des 4. Fortschrei-
bungsverfahrens jedoch von der Genehmigung ausgeschlossen, da sie zu diesem 
Zeitpunkt den Zielen der Raumordnung noch nicht entsprach.  
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Im Regionalplan war die Fläche Teil eines Regionalen Grünzuges und eines Vor-
rangbereichs für  Überschwemmungen. Inzwischen hat jedoch die Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands am 13.05.2004 beschlossen, den Regionalen 
Grünzug und den Vorrangbereich für Überschwemmungen südlich der L 98 zu-
rückzunehmen (näheres hierzu siehe Begründung Punkt 3.1.). Aufgrund dieser 
Änderung des Regionalplans sind nun die Voraussetzungen für die Genehmigung 
der Fläche im Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuried gegeben. Die Ge-
meinde Neuried wird beim Landratsamt Ortenaukreis den Antrag auf Genehmi-
gung stellen, sobald die Teiländerung des Regionalplans von der Oberen Rau-
mordnungs- und Landesplanungsbehörde genehmigt sein wird. 
 
 
Die Gemeinde Neuried wird deshalb bei der Fortschreibung bzw. Änderung des 
Flächennutzungsplans zugunsten der interkommunalen Gewerbeflächen bereits 
genehmigte Gewerbeflächen südlich von Altenheim streichen und Flächen für die 
Eigenentwicklung in Altenheim auf ein Minimum reduzieren.  
 
Die sofortige Einbeziehung der Flächen südlich der L 98 neu in das interkommuna-
le Gewerbegebiet Kehl/Neuried ist für die Gesamtkonzeption und die Realisierbar-
keit aus folgenden Gründen von großer Bedeutung: 
- Die Flächen beidseitig der Straßen sind für Investoren sehr attraktiv. Dies zei-

gen die bisherigen Nachfragen der Interessenten. 
- Ziel des Zweckverbandes ist es, ein hochwertiges Gewerbegebiet mit einer 

anspruchsvollen städtebaulichen Struktur zu planen, zu erschließen und zu 
vermarkten. Die Aufwendungen für die Planung, Verkehrserschließung, Ges-
taltung (Durchgrünung) und Vermarktung sind entsprechend hoch. Dies ist 
letztlich nur dann vertretbar, wenn die Aufwendungen auf die jetzt überplante 
Nettobaufläche umgelegt werden können. Für die anstehenden Entscheidun-
gen muss deshalb für den Zweckverband sicher sein, dass die Fläche südlich 
der L 98 neu als Gewerbefläche ausgewiesen werden kann. Selbstverständ-
lich wird das Gebiet in Abschnitten (entsprechend der Nachfrage) erschlos-
sen. 

- Die Regelungen zwischen der Stadt Kehl und der Gemeinde Neuried gehen 
davon aus, dass die Flächenanteile der beiden Kommunen im Verbandsgebiet 
gleich groß sind. Dies ist bei der vorgeschlagenen Abgrenzung des Gebietes 
der Fall. 

 
 
Soweit der Bebauungsplan dem Flächennutzungsplan noch nicht entspricht bzw. 
die Genehmigung der Fläche südlich der L98 noch nicht vorliegt  ist der Bebau-
ungsplan nach § 10 Abs. 2 durch die höhere Verwaltungsbehörde zu genehmigen.  

 
3.4 Landschaftsplan Kehl 

 
Im Landschaftsplan der Stadt Kehl, in der Fassung vom Dezember 1993 ist der 
Gewerbepark ba˙sic bereits berücksichtigt. 
 
(Siehe auch: Umweltbericht, Natura 2000-Verträglichkeitsstudie, Grünordnungs-
plan vom 01.09.2003 des Büros für Landschaftsplanung, Dipl. Ing. Rainer Müh-
linghaus, Oberhausen – Rheinhausen) 
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3.5 Landschaftsplan Neuried 

Im Entwurf des Landschaftsplans Neuried vom Oktober 1999 sind die geplanten 
Siedlungsflächen des Gewerbeparks ba˙sic bereits berücksichtigt. Für die Bebau-
ungsplanung relevante Vorgaben ergeben sich bezüglich der Ausgestaltung des 
südlichen Gebietsrandes zum regionalen Grünzug hin, sowie bezüglich des Er-
halts bestehender Biotope entlang des in Nord-Süd Richtung verlaufenden Ent-
wässerungsgrabens. Diese Rahmenbedingungen wurden in Verbindung mit den 
im öffentlich rechtlichen Vertrag zwischen dem Regionalverband südlicher Ober-
rhein und der Gemeinde Neuried vereinbarten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
im Grünordnungsplan berücksichtigt und sind in die Bauleitplanung eingeflossen. 
Siehe auch Ziff. 9 Grünkonzept. 

(Siehe auch: Umweltbericht, Natura 2000-Verträglichkeitsstudie, Grünordnungs-
plan vom 01.09.2003 des Büros für Landschaftsplanung, Dipl. Ing. Rainer Müh-
linghaus, Oberhausen – Rheinhausen) 

3.6 NATURA-2000 Gebiete 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt im Südwesten an das Natura 
2000 – Vogelschutzgebiet 7512 – 401 „Rheinniederung Nonnenweiher. Kehl“. Das 
Gebiet ist insgesamt 3.901 ha groß. Das Vorhaben selbst erstreckt sich aus-
schließlich auf Flächen außerhalb des ausgewiesenen Vogelschutzgebiets. Neben 
bestehendem Gewerbe sowie Ackerflächen wird auch der außerhalb des Vogel-
schutzgebiets gelegene Teil des Unteren Waldes überplant. Die Wirkungen des 
Vorhabens auf das Vogelschutzgebiet sind in der Natura 2000 Verträglichkeitsstu-
die dargelegt.  

(Siehe: Umweltbericht Natura 2000 Verträglichkeitsstudie, Grünordnungsplan vom 
09.07.2004 der BfL Mühlinghaus Planungsgesellschaft mbH , Oberhausen – 
Rheinhausen) 

4 Einfügung in bestehende Rechtsverhältnisse 

4.1 Angrenzende und betroffene Bebauungspläne 

Teilweise im Geltungsbereich befinden sich folgende rechtsverbindlichen Bebau-
ungspläne: 

• „Verbindungsstraße L 98 – alt / L 98 – neu“ vom 22.09.2000
• Kehl – Goldscheuer, Bebauungsplan „Kleine Waseneck“, 3. Änderung

In der Nachbarschaft außerhalb des Geltungsbereichs befinden sich folgende Be-
bauungspläne: 

• Kehl – Goldscheuer, Bebauungsplan „Stockfeld I“ in Kraft getreten durch Be-
kanntmachung am 08.10.1999. Dieser Bebauungsplanbereich ist vom Gel-
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tungsbereich des Plangebiets durch die hier nördlich angrenzende landwirt-
schaftliche Fläche getrennt, die im Masterplan als Teilgebiet ELBA-NORD für 
eine zukünftige Entwicklung des ortsansässigen Gewerbes vorgesehen ist. 

• Kehl – Goldscheuer, Bebauungsplan „Stockfeld II“ Aufstellungsbeschluss vom 
30.09.2002. 

 
Bei den genannten Bebauungsplänen handelt es sich um ein Straßenprojekt und 
Gewerbegebiete, die in der Entwicklung des Gewerbeparks ba˙sic ihre logische 
Ergänzung erfahren. 
 
Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans bis-
her bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
frühere baupolizeiliche Vorschriften werden aufgehoben. Private Belange werden 
im Geltungsbereich der zum Teil betroffenen angrenzenden Bebauungspläne nicht 
tangiert. Mit Entschädigungsansprüchen gem. § 42 BauGB ist daher nicht zu rech-
nen. 
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4.2 Betroffene Planfeststellungsverfahren / – Beschlüsse 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Gewerbepark ba˙sic befinden sich Flä-
chen der Landesstraße L 98-neu, Rheinübergang Altenheim – Eschau, RP Frei-
burg, Abteilung IV Straßenbau – Entwurfsbüro, Planfeststellungsbeschluss vom 
23.07.1997. Im Geltungsbereich der planfestgestellten L 98-neu befinden sich im 
Straßenrandbereich naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, die für diese Maß-
nahme vorgesehen sind. Die hier vorgesehenen Feldgehölze stehen allerdings im 
Widerspruch zu den städtebaulichen Absichten des Zweckverbandes, der hier an 
den Straßenrändern städtebaulich prägnante Baumreihen vorsieht. In einem inten-
siven Abstimmungsprozess mit der Abteilung IV Straßenwesen und Verkehr beim 
Regierungspräsidium Freiburg sowie mit dem Straßenbauamt Offenburg wurde die 
erforderliche Planungsänderung abgestimmt. Die bisherige Bepflanzung an der 
L 98-neu ist soweit sie nicht mit der Zielsetzung der städtebaulichen Planung des 
Zweckverbandes übereinstimmt aus dem Planfeststellungsbeschluss herauszu-
nehmen und entsprechend zu ändern. Verfahrensträger ist das Regierungspräsi-
dium Freiburg. Die Planung des Zweckverbandes wurde eng mit den beteiligten 
Behörden abgestimmt und stellt einen Konsens dar, der die bisherigen Bespre-
chungsergebnisse berücksichtigt. Der Zweckverband wird für die entfallenden 
Ausgleichsflächen entlang der L 98-neu, der Forderung der SBV Freiburg entspre-
chend, Flächen an anderer Stelle zur Verfügung stellen. Die geänderte Bepflan-
zung entlang der L 98-neu sieht eine Bepflanzung mit einer einfachen bzw. dop-
pelten Baumreihe vor, sowie eine Unterpflanzung mit Heckenstrukturen die für 
Fußgänger und Radfahrer auf den angrenzenden Wegen als Sicht- und Blend-
schutz dienen. Eine grundsätzliche Einigung über die Änderung der Planung wur-
de erzielt, die Details der Ausführungsplanung sind planungsrechtlich nicht rele-
vant und werden in enger Abstimmung zwischen der Straßenverkehrsbehörde, 
dem Straßenbauamt Offenburg und dem Zweckverband ba˙sic getroffen. 
 
Auf die Aktenvermerke vom 18.12.2002 sowie vom 10.07.2003 wird verwiesen. 
 
 

5 Zonierung des Plangebietes 

5.1 Bereiche 
 
Der Geltungsbereich ist wie in Ziff. 2.3 dargestellt in 3 Bereiche eingeteilt: 
 
M = MITTE 
S = SÜD 
W = WEST 
 
Den Einzelquartieren in den jeweiligen Gebieten ist der entsprechende Buchsta-
benkürzel zugeordnet. 
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5.2 Quartiere 
 
Die Einzelquartiere sind für jeden Bereich fortlaufend durchnummeriert. Als Quar-
tier definiert ist jede zusammenhängende private Fläche die vollständig von öffent-
lichen Flächen umschlossen wird. Die Quartiersbezeichnungen können sich aus 
bis zu 3 Bestandteilen zusammensetzen die im Folgenden anhand des Quartiers 
M6 im Bereich MITTE kurz erläutert werden. 
 
Das Quartier M6 setzt sich zusammen aus den Teilbereichen: M6, M6/1, M6/2 
 
Hierbei bedeuten: 
 
• M = Das Quartier befindet sich im Bereich„Mitte“ 
• 6 = Ordnungsziffer der fortlaufenden Nummerierung. 
• /1 = Zusatz für Quartiersteile für die abweichende Nutzungsfestsetzungen gel-

ten. 

6 Verkehrskonzept 

6.1 Äußere Erschließungsstraßen 
 
Das gesamte im Geltungsbereich heute bereits vorhandene Straßennetz wird zur 
äußeren Erschließung der Teilbereiche des Gewerbeparks ba˙sic herangezogen. 
Der Bereich MITTE wird im Westen von der heute bestehenden Einmündung In-
dustriestraße / B 36 über einen neu zu erstellenden Kreisverkehr an die B 36 an-
gebunden. Am östlichen Gebietsrand erhält der Gebietsteil MITTE eine Zufahrt 
von der Querspange L 98 aus, für die eine Aufweitung des Straßenraums zur Un-
terbringung von Linksabbiegerspuren erforderlich wird. Die Querspange ist über 
den südlich gelegenen Kreisverkehr an die L 98-neu angebunden, eine direkte Zu-
fahrt von der L 98 – neu aus erfolgt nicht. 
 
Der Bereich SÜD wird über den bereits heute bestehenden Kreisverkehr ange-
bunden der die L 98 – neu mit der Querspange L 98 verbindet. Die von diesem 
Kreisverkehr nach Süden abgehenden Zufahrt ist bereits realisiert und bindet an 
deren südlichen Ende an einen bestehenden Wirtschaftweg an, der als öffentliche 
Gemeindeverbindungsstraße zwischen L 98 – neu und den Neurieder Ortsteilen 
Rohrburger Mühle bzw. Müllen ausgewiesen ist. Die Gemeindeverbindungsstraße 
und somit deren öffentlich Widmung werden von der Planung nicht berührt. Der 
Bereich WEST wird über den umgebauten Anschlussknoten Industriestraße / B 36 
und im Anschluss über die bestehende Industriestraße erschlossen.  
 
Für das im Quartier W3 projektierte Hotel wird zudem eine Direktzufahrt von der 
L 98-neu aus vorgesehen. Hierfür wird westlich des Kreisverkehrs B 36 / L 98-neu 
in Fahrtrichtung Frankreich eine Rechtsabbiegespur mit anschließender einstreifi-
ger Zufahrt ins Quartier W3 vorgesehen. Die Ausfahrt aus dem Quartier in das 
Netz der äußeren Erschließungsstraßen erfolgt ausschließlich über eine einstreifi-
ge Zufahrt in die B 36 mit Einfädelspur am Nordrand des projektierten Hotelstand-
ortes. Die Planung ist mit dem Straßenbauamt Offenburg abgestimmt.  
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Weitere Gebietszufahrten von der äußeren Erschließung aus sind nicht vorgese-
hen, mit Ausnahme der genannten Anschlüsse ist keine Zufahrt zu den Grundstü-
cken zulässig. Hierzu wurden entsprechende Zufahrtsverbote ausgewiesen. 

 

 

6.1.1 Vorhaltefläche L98 

Seit Eröffnung der neuen Rheinbrücke bei Altenheim ist eine Verlagerung der bis-
herigen grenzüberschreitenden Verkehrströme zwischen Deutschland und Frank-
reich eingetreten, da nun eine attraktive Verbindung als Alternative zur staugeplag-
ten Kehler Europabrücke zur Verfügung steht. Die Verbandskommunen gehen da-
von aus, dass mittelfristig ein 4-streifiger Ausbau der heute nur 2 –streifigen L 98–
neu erforderlich werden könnte. In Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbau-
amt sieht der Zweckverband entsprechende Sicherungsmaßnahmen im Bebau-
ungsplan vor, so dass einem etwaigen Ausbau nichts im Wege steht. Das Stra-
ßenbauamt sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt hierfür aber keinen Bedarf, so dass 
es sich bei den getroffenen Maßnahmen zum Teil um eine freiwillige Selbstbe-
schränkung handelt: 
 
• Die Baugrenzen halten einen Abstand von mindestens 20m zum bestehenden 

Fahrbahnrand ein (§22 StrG, Bawü) 
• Die für die mögliche Fahrbahnerweiterung nach Süden und den Neubau des 

südlichen begleitenden Randweges erforderliche Fläche wird als öffentliche 
Verkehrsgrünfläche bzw. als Fuß- und Radweg ausgewiesen, nicht vermarktet 
und für den möglichen zukünftigen Ausbau vorgehalten. 

• Die Abstände der straßenbegleitenden Baumreihen sind so gewählt, dass ein 
Stammabstand von mindestens  6,00m zum Fahrbahnrand nicht unterschritten 
wird.  

 
Da seitens der Straßenbaubehörde keine planerischen Überlegungen zum Ausbau 
der L-98-neu bestehen, wurden die Vorhalteflächen auf Grundlage einer skizzen-
haften Vorplanung auf Basis der unten gezeigten Regelquerschnitte entwickelt.  
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L 98-neu, bestehender Querschnitt (Prinzip Skizze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L-98-neu, Regelquerschnitt 4-streifiger Ausbau (Prinzip Skizze) 
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6.2 Innere Erschließungsstraßen 
 
Das System der inneren Erschließungsstraßen basiert auf einem 3-stufigen Sys-
tem mit drei unterschiedlichen Straßenhierarchien. Die Hierarchiestufen nehmen 
gemäß der verkehrstechnischen Bedeutung im Gebiet ab. Entsprechend der ab-
nehmenden Bedeutung der Straße wird der Aufwand für die gestalterische Aus-
formung des Straßenraumes reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrskonzept 
 
 
 

6.2.1 Straßentypus Hierarchiestufe A 

Die in Ost-West-Richtung verlaufenden Planstraßen A 1 bzw. A 2 übernehmen die 
Funktion eines Hauptsammlers in den Gebietsteilen MITTE und SÜD der direkt mit 
der äußeren Erschließung in Verbindung steht. Die Realisierung dieser Straßen ist 
für das Funktionieren der inneren Erschließung auf jeden Fall erforderlich. Der 
Straßenraum ist gekennzeichnet durch beidseitige doppelte Baumreihen, beidsei-
tig senkrecht zur Fahrbahn angeordneten Parkstände für Pkw sowie beidseitige 
Fußwege. Zu optischen Aufweitung des Straßenraums sind die Baugrenzen auf 
den Privatgrundsstücken um ca. 20 m vom Fahrbahnrand zurückgesetzt. Die auf-
wändige Gestaltung des Straßenraums dient der Sicherung des hochwertigen Ge-
bietscharakters. Lediglich die Fahrbahn (Breite 6,50 m) ist als öffentliche Verkehrs-
fläche vorgesehen. Die angrenzenden Stellplätze und Fußwege im Straßenraum 
befinden sich bereits auf Privatgrund und zählen somit zur für die Berechnung der 
GRZ zugrunde zu legenden maßgeblichen Grundstücksfläche dazu. Die Fußwege 
sowie die Stellplätze werden durch ein öffentliches Geh- und Leitungsrecht für die 
Öffentlichkeit gesichert. Die Stellplätze im Straßenraum sind Bestandteil des Pri-
vatgrundstücks und somit als private Stellplätze des Betriebes zu betrachten auf 
dessen Grund sie sich befinden. Diese Stellplätze können auf die für das jeweilige 
Bauvorhaben notwendigen Stellplätze angerechnet werden. 

 

L 98-neu 

Industrie Straße 

Typ A 

Querspange 

B 36 

Quartiersplatz 

Typ B 
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Regelquerschnitt Typ A 
 
 
 

6.2.2 Straßentypus Hierarchiestufe B 

Die Planstraßen B 1 im Quartier MITTE sowie B 2 im Quartier WEST haben eben-
falls eine wichtige unverzichtbare Erschließungsfunktion, sind aber aufgrund der 
angegliederten Nutzung von geringerer Bedeutung als der Typus A, übernehmen 
aber ebenfalls wichtige Sammelfunktionen. Beim Straßenraum des Typus B han-
delt es sich um eine „abgespeckte“ Variante des Typus A mit nur noch einfachen 
Baumreihen am linken und rechten Straßenrand, einseitiger Senkrechtparkierung 
und beidseitigen Fußwegen. Die optisch wirksame Breite des Straßenraums ent-
spricht ungefähr jener des Straßentypus A durch entsprechend vom Fahrbahnrand 
zurückgesetzte Baugrenzen. Wie beim Typus A wird nur die Fahrbahn (b = 6,50 
m) als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen, die angrenzenden Fußwege und 
Stellplätze befinden sich auf Privatgrund und werden wie beim Typus A und beim 
nachfolgenden Typus C für die Öffentlichkeit gesichert. 
 
 
 
 

 
 



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic  BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ 

 Seite 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelquerschnitt Typ B 
 
 
 

6.2.3 Straßentypus Hierarchiestufe C 

Die Planstraßen C1 bis C5 dienen der Erschließung in die Tiefe des Plangebietes. 
Es handelt sich hierbei von Nord nach Süd verlaufende Stichstraßen, mit Wende-
anlagen im Bereich MITTE, ohne Wendeanlagen im Bereich SÜD. Es handelt sich 
hierbei um reine Anliegerstraßen, mit deren Bau erst nach erfolgter Vermarktung 
begonnen werden soll. Dies hat den Vorteil, dass bedarfsorientiert auf Teile oder 
auf die gesamten Stichstraßen im Einzelfall verzichtet werden kann, wenn ein In-
vestor mit großem Flächenbedarf sich für mehrere benachbarte Quartiere interes-
siert, die über diese Stichstraßen erschlossen werden. Neben der Flexibilisierung 
der Vermarktung bringt diese Vorgehensweise einen Kostendämpfungseffekt für 
den Zweckverband mit sich, da die Erschließungskosten für Straßen zeitlich ver-
zögert anfallen. 
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Die untergeordnete Straßenhierarchie ist am Straßenraum mit einer Fahrbahnbrei-
te von 6,50 m, einseitig angeordneten Längsparkplätzen für Pkw sowie beidseiti-
gen Fußwegen von jeweils 1,50 m Breite erkennbar. Zur Sicherung eines gestalte-
rischen Mindestanspruchs ist auch hier je Straßenseite jeweils eine Baumreihe 
vorgesehen. Die optisch wirksame Breite des Straßenraums wird reduziert in dem 
einseitig mit der Baugrenze bis auf 4,0 m an den Fahrbahnrand herangerückt wird. 
Wie bei allen inneren Erschließungsstraßen wird auch hier nur die Fahrbahn als 
öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen, mit den Stellplätzen und Fußwegen wird 
analog zu den Straßentypen A und B verfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelquerschnitt Typ C 
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6.2.4 Platzaufweitungen im Straßenraum 

Einmündungs- und Kurvenbereiche sowie Wegequerungen und Wendeanlagen 
werden gestalterisch besonders (abweichend vom Regelquerschnitt) behandelt 
und zum Teil als kleines Plätzchen am Straßenrand entwickelt. Dies dient neben 
der Sichtbarmachung von wichtigen Funktionen wie Fußwegequerungen auch der 
Ausgestaltung von Wartezonen für Mitfahrer und der Unterbringung von techni-
schen Einrichtungen der Versorgungsträger, die an diesen Standorten gebündelt 
und gestalterisch harmonisch ins Straßenbild integriert werden sollen. 
 
 
 

6.3 Quartiersplätze 
 
Jedem Teilbereich des Gewerbeparks ba˙sic ist ein zentral gelegener Quartiers-
platz zugeordnet. Diese sind jeweils im Knotenbereich zwischen Hauptsammel-
straße und internen Grünzügen angeordnet und erfüllen die Funktion eines Identi-
fikations- und Nutzungsschwerpunktes im jeweiligen Teilgebiet. Die Quartiersplät-
ze dienen der Pausenerholung und der Versorgung der im Gebiet Beschäftigten, 
sie helfen bei der Orientierung im Gebiet und erfüllen repräsentative Aufgaben. Die 
an den Plätzen zulässige gewerbliche Nutzung wird ergänzt durch gastronomische 
Einrichtungen, Beherbergungsbetriebe, Anlagen für sportliche Zwecke und Ver-
gnügungsstätten. Zentrale Serviceeinrichtungen für den Gebietsteil sollen hier un-
tergebracht werden. Die Plätze sind Kommunikations- und Informationszentrum, 
Wartezone, Treffpunkt und Bushaltepunkt, sie bieten Sitzgelegenheiten und Ruhe-
zonen, beinhalten Grünflächen und Wasserspiele und stehen den Gewerbetrei-
benden als Aktions- und Präsentationsflächen zur Verfügung. 
 
 
 

6.4 Fuß- und Radwege 
Unabhängig vom Straßenverkehrsnetz ist im Geltungsbereich ein frei geführtes 
Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen, das sowohl dem heute 
schon vorhandenen überörtlichen Verkehr, als auch dem zukünftig zu erwartenden 
internen Verkehr im Gebiet dienen soll. Das Hauptwegesystem setzt sich zusam-
men aus: 
 
1. Frei geführten Wegen in den Grünzügen entlang der bestehenden Entwässe-

rungsgräben und der geplanten Sickermulden. 
2. Fuß- und Radwegen (zum Teil heute schon vorhanden) parallel zu äußeren 

Erschließungsstraßen 
3. Fuß- und Radwegen entlang der Gebietsränder am Übergang zur freien 

Landschaft.  
Neben dem internen und überörtlichen Fußgänger- und Radfahrerverkehr die-
nen diese Wege auch zur Bewirtschaftung der öffentlichen Grün- und Sicker-
flächen sowie der Erschließung der Feldflur. 

4. Eine Anzahl von Nebenwegen stellt die Verbindung zwischen der inneren 
Fahrerschließung und dem oben erläutertem Hauptwegesystem her. Teilweise 
dienen diese Nebenwege ebenfalls der Bewirtschaftung von öffentlichen 
Sickergräben. 

 
Die geplante Gesamtwegebreite beträgt 4 m inklusive beidseitig je 50 cm Bankett. 
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Wegenetz 
 
 
 

6.5 Öffentliche Parkierung 
 
Im Straßenraum sind nur Pkw-Stellplätze als Längs- oder Senkrechtparker vorge-
sehen. Wie oben erörtert, befinden sich diese Stellplätze auf privatem Grund und 
können von den zugehörigen Betrieben auf die Zahl der zu schaffenden notwendi-
gen Stellplätze angerechnet werden. Die Stellplätze werden in erster Linie die 
Funktion von Besucherstellplätzen übernehmen, die den größten Teil des zu er-
wartenden betriebsfremden Pkw Verkehrs aufnehmen sollen. 
 
Unmittelbar an die Quartiersplätze angrenzend ist eine kleine Zahl von öffentlichen 
Stellplätzen ausgewiesen um ein Mindestangebot für den Nutzer dieser Versor-
gungsbereiche sicherzustellen. 
 
Stellplätze für Lkw sind im Straßenraum nicht vorgesehen. Die Lkw Parkierung 
hat, soweit erforderlich, auf den Privatgrundstücken zu erfolgen. 
 
 
 

6.6 Private Parkierung 
 
Stellplätze und Garagen sind innerhalb der gesamten überbaubaren Grundstücks-
fläche zulässig. Abhängig von der Straßenhierarchie sind die Baugrenzen vom 
Fahrbahnrand um bis zu ca. 20 m zurückgesetzt. In den verbleibenden Grund-
stücksstreifen (Breite ca. 10 m) zwischen Baugrenze und straßenbegleitenden 
Fußwegen sind aus gestalterischen Gründen nur Stellplätze zulässig. In rückwärti-
gen Grundstücksteilen die unmittelbar an Sickergräben angrenzen, liegt die Bau-
grenze mindestens 6 m von der Böschungsoberkante der Sickerfläche entfernt 

Hauptwege 

Quartiersplatz 

Nebenwege 
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(technische Vorgabe zum Schutz der Gebäude). Im 3,5 m breiten Grundstücks-
streifen zwischen Baugrenze und privaten Pflanzgeboten sind ebenfalls nur Stell-
plätze zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Private Parkierung in der Gebäudevorzone 
 
 
 

6.7 Öffentlicher Personennahverkehr 
 
Alle drei Teilbereiche des Gewerbeparks ba˙sic können ohne zusätzlichen Auf-
wand an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus) angeschlossen 
werden. Im Falle der Bereiche SÜD und WEST, die nur über eine Gebietszufahrt 
verfügen, sind Wendeanlagen vorhanden. Eine Abstimmung mit den für Kehl bzw. 
für Neuried zuständigen Verkehrsunternehmen ist erfolgt. So wird es and der B36 
südlich des Kreisels Industriestraße eine Bushhaltebucht geben. Grundsätzlich 
wird  vorgeschlagen, Bushaltepunkte im Bereich der Quartiersplätze anzuordnen.  
 

6.8 Orientierung und Informationssystem 
 
Die oben genannten Haltebuchten für Busse an der B 36 und der L 98-neu dienen 
auch als Haltebucht für PKW und LKW. Sie sollen, um vor Einfahrt in den Gewer-
bepark ba˙sic eine Orientierung zu ermöglichen, mit Infotafeln und Gebietsweg-
weisern ausgestattet werden.  
 

 

Nur Stellplätze  
zulässig 
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7 Nutzungskonzept 

7.1 Nutzungsverteilung 
 
Im Gewerbepark ba˙sic sind drei wesentliche Nutzungsschwerpunkte vorgesehen: 
 
1. Hochwertiges Gewerbe aus dem Bereich der Zukunftsbranchen 

(gem. Präambel der Satzung des Zweckverbandes Gewerbepark ba˙sic) mit 
einem prognostizierten Bedarf an großen Parzellen. Die Ansiedlung dieser 
Gebiete ist in den Gebietsteilen MITTE, südlich und westlich der Planstraße 
A1 sowie im gesamten Gebietsteil SÜD vorgesehen. 

 
2. Ortsansässige Maschinenbau- und Handwerksbetriebe 

mit geringerem Flächenbedarf. Diese Betriebe entsprechen der bereits vor-
handenen Gebietsstruktur im Gewerbegebiet „Stockfeld I“ sowie „Kleine Wa-
seneck“. Sie werden daher im nördlichen Bereich des Gewerbeparks ba˙sic 
am Übergang zu den bestehenden Strukturen angeordnet. Dies ist zum einen 
die Zone nördlich der Planstraße A1 im Bereich MITTE. Die zwischen dieser 
Zone und dem Gewerbegebiet „Stockfeld I“ liegende landwirtschaftliche Frei-
fläche ist im Masterplan ebenfalls als Entwicklungsfläche für diesen Betriebs-
typus vorgesehen. Eine gemeinsame Erschließungsstraße ist mit der nach 
Norden abgehenden Planstraße B1 bereits vorbereitet.  
 
Zum anderen können die genannten Betriebe am Südrand der Industriestraße 
im Bereich WEST, angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet „Kleine 
Waseneck“ angeordnet werden. Dort sind entsprechende Flächenreserven 
vorgesehen. 
 

3. Flächen zur Umsetzung der Konzeption der Starkenburger Grundstücks-
gesellschaft 
Die Starkenburger Grundstücksgesellschaft in deren Eigentum sich nahezu 
die gesamte Fläche des Gebietsteiles West befindet, beabsichtigt auf eigenem 
Grund die Realisierung eines Hotel-/Sport-/Kongress- und Wellnesszentrums 
mit den hierfür erforderlichen Einrichtungen. Kern dieser Konzeption ist ein 
Hotel der Luxusklasse, das in der südöstlichen Ecke des Gebietes WEST in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Kreisverkehres B 36 / L98-neu realisiert wer-
den soll. Die hier heute noch vorhandene Waldfläche soll ausgestockt und an 
anderer Stelle in gleicher Größe wieder aufgeforstet werden. Die Starkenbur-
ger Grundstücksgesellschaft hat zwischenzeitlich den Antrag auf Waldaufsto-
ckung bei der zuständigen Forstbehörde gestellt. Die Forstdirektion Freiburg 
hat mit Schreiben vom 13.08.2003 festgestellt, dass forstrechtlich keine zwin-
genden Versagungsgründe gegen die Waldumwandlung erkennbar sind, je-
doch zu damaligen Zeitpunkt noch naturschutzfachliche Bedenken bestanden, 
die bei der Entscheidung über die Umwandlungserklärung gemäß §10 Lan-
deswaldgesetz (LWaldG) zu berücksichtigen waren. Die  Bedenken wurden 
zwischenzeitlich ausgeräumt, so dass davon ausgegangen werden kann, das 
der Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung nachdem der Bebauungs-
plan rechtsverbindlich geworden ist, nichts mehr im Wege steht.  
. 
Der gesamte Bereich südlich des Grünzuges 2 (Quartiere W3 und W7) soll 
das Hotel und den Hotelbetrieb ergänzende Nutzungen aufnehmen. Das Hotel 
ist in Quartier W3 in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kreisverkehr B 36 
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/L 98-neu vorgesehen. Im Quartier W7 beabsichtigt die Starkenburger Grund-
stücksgesellschaft die Errichtung eines „Boardinghouse (Servicewohnen)“ zur 
Abdeckung eines vorübergehenden Wohnbedarfs für Arbeitskräfte der in der 
Nachbarschaft ansässigen Betriebe (z. B. Fachkräfte und Spezialisten aus 
anderen Niederlassungen und Landesteilen, Stipendiaten, Auszubildende 
etc.) 
Weitergehende Konzepte bestehen noch nicht, da die Starkenburger Grund-
stücksgesellschaft zur Zeit noch keine Investoren bzw. Betreiber für diese 
Nutzungen gefunden hat. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans gem. § 12 BauGB ist daher nicht vorgesehen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzungsverteilung 
 
 

7.2 Parzellierung 
 
Im Plangebiet sind unterschiedlichste Parzellengrößen möglich. Die Maximalgrö-
ßen sind abhängig von der Größe der jeweiligen Quartiere und variieren zwischen 
ca. 0,8 ha im Quartier S5 und max. ca. 2,8 ha im Quartier S8. Eine kleinteiligere 
Parzellierung ist durch Aufteilung der Quartiere möglich. Für die kleinteilige Parzel-
lierung sind vor allem jene Quartiere am Nordrand des Plangebietes geeignet, die 
der Unterbringung des örtlichen Gewerbes dienen sollen. Dies sind insbesondere 
die Quartiere N1 – N3 (außerhalb des Geltungsbereiches, siehe städtebaulicher 
Masterplan), M3, M6, W1 und W4. Die minimale Parzellengröße kann somit zwi-
schen 2.500 und 3.000 m² liegen. Für eine weitergehende Feinparzellierung wäre 
die Erstellung zusätzlicher Erschließungseinrichtungen (Straßen, Kanäle, Entwäs-
serungsgräben, Leitungen etc.) zu berücksichtigen. 
 
 

 

Zukunftsbranchen / 
Technologie 

Lokales Gewerbe 

Hotel / 
Boarding-House 
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7.3 Art der Nutzung 
 
Es sind ein Gewerbegebiet, GE, zur Ansiedlung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben sowie ein Sondergebiet, SO, um die Unterbringung des dem 
Gewerbegebiet dienenden Wohnens im geplanten Boarding-House zu ermögli-
chen festgesetzt. Entsprechend den oben beschriebenen städtebaulichen Vorstel-
lungen sind die Gebiete gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gliederung der Nutzung 
 
 
 

7.3.1 Gewerbegebiet 

Wie unter Ziffer 7.1 bereits dargelegt, sind aus städtebaulichen Gründen unter-
schiedliche Nutzungsschwerpunkte in Teilgebieten vorgesehen. Das Gewerbege-
biet GE wurde zu diesem Zwecke aufgegliedert in die Gebiete GE1 und GE2. Mit 
den Mitteln des Planungsrechts sowie über Regelungen in den Kaufverträgen sind 
folgende Nutzungsspezifikationen vorgesehen: 
 
• GE1: 

Gewerbe, Forschung, Zukunftstechnologien, gering emittierende Betriebe auf 
großen Parzellen zulässig und in den Quartieren nördlich des Entwässe-
rungsgrabens (Quartiere M1, M1/1, M3, M3/1, M4, M6, M6/1, M6/2, M7, M9) 
zusätzlich Wohnungen für Betriebsinhaber ausnahmsweise zulässig. 
 

• GE2: 
Lokales und überregionales Gewerbe auf großen oder kleinen Parzellen, 
Wohnungen für Betriebsinhaber zulässig 

 

 

GE2 

GE1 

GE1 

SO1 
SO2 
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7.3.2 Sonstiges Sondergebiet 

Wegen der Konzentration von Hotel, Boarding-House und Ergänzungsnutzungen 
in den Quartieren W3 und W7 wird hier die Ausweisung eines Sondergebietes er-
forderlich das den spezifischen Anforderungen der geplanten Nutzungen gerecht 
wird. Insbesondere für das Boarding-House war eine Sonderregelung erforderlich, 
da diese Wohnanlage für vorübergehenden Wohnbedarf anders als ein Beherber-
gungsbetrieb (Hotel) in einem GE nicht mehr zulässig ist. Da die Wohnnutzung im 
Boarding-House höhere Schutzansprüche als ausnahmsweise in Gewerbegebie-
ten zulässigen Wohnungen für Betriebsinhaber genießt, wurde auch aus diesem 
Grunde neben den funktionalen Vorteilen eine Bündelung dieser Nutzungen erfor-
derlich. Zu diesem Zwecke wurden zwei einander benachbarte Sondergebiete 
ausgewiesen. 
 
• SO1 – Sonstiges Sondergebiet – Hotel:  

Hier ist als Hauptnutzung ein Hotelbetrieb mit ihm baulich und funktional unter-
geordneten Ergänzungsnutzungen zulässig. 

 
• SO2 – Sonstiges Sondergebiet – Wohnanlage für vorübergehenden 

Wohnbedarf: 
Dieses Quartier ist dem Boarding-House als Hauptnutzung und den ihm zuge-
ordneten Ergänzungsnutzungen vorbehalten. 
 
Siehe auch Ziff. 22 Begründung zu den planungsrechtlichen Festsetzungen. 

 
 
 

7.3.3 Waldflächen 

Angrenzend an den unteren Wald, westlich des Quartiers W7, ist eine Waldfläche 
auf einem Areal festgesetzt, auf dem sich heute noch ein Betriebsgebäude der Fa. 
STG befindet. Die Fläche wird nach Abbruch des Gebäudes und Rekultivierung 
aufgeforstet werden. Sie dient neben dem naturschutzrechtlichen Ausgleich auch 
der Förderung der Forstwirtschaft, da sie an dieser Stelle den bestehenden, an 
den Geltungsbereich angrenzenden Wald, geradlinig abrundet. 
 
 
 

7.4 Maß der Nutzung 
 
Aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 
wird eine möglichst hohe Ausnutzung der im Gewerbepark ba˙sic ausgewiesenen 
Flächen angestrebt. Die Zulässigkeit möglichst hoher Dichtewerte soll den neu an-
zusiedelnden Betrieben optimale Entwicklungsmöglichkeiten an ihrem neuen 
Standort garantieren und einen zukünftigen Ansiedlungsdruck auf bisher unbebau-
te Flächen verringern bzw. vermeiden helfen. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ), der Gebäudehöhe (max. zulässige und in Teilbereichen Mindestgebäude-
höhe), die Baumassenzahl (BMZ) in Teilbereichen und über Festsetzungen zur 
Anrechenbarkeit von Garagengeschossen gesteuert. 
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7.4.1 Grundflächenzahl 

 
Die GRZ soll, wenn möglich, die für Gewerbegebiete und sonstige Sondergebiete 
(GRZ 0,8) in der Baunutzungsverordnung vorgegebenen Höchstgrenzen erreichen 
können. Die aus städtebaulichen Gründen erfolgte Festsetzung von Baugrenzen 
verhindert zum Teil das Erreichen dieses Maximalwertes. In den betroffenen Be-
reichen wurde die festgesetzte GRZ dem rechnerisch tatsächlich erreichbaren 
Wert innerhalb der Baugrenzen angepasst. Auf Grundlage des § 19 Abs. 4 BauN-
VO, werden keine weiteren Bestimmungen getroffen, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der gesamte Versiegelungsgrad aufgrund von Stellplätzen und 
deren Zufahrten sowohl im Gewerbegebiet als auch in den Sondergebieten sich 
immer bis zu einer GRZ von 0,8 entwickeln kann. 
 
 

7.4.2 Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe baulicher Anlagen ist als Maximalwert festgesetzt. Eine zulässige Min-
destgebäudehöhe die nicht unterschritten werden darf, ist in den für die Außenwir-
kung bedeutsamen Bereichen entlang der B 36 und der L 98-neu vorgesehen. 
 
Die Festsetzung der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen versucht betrieb-
lichen Erfordernissen möglichst weit entgegenzukommen, ist andererseits aber 
von städtebaulich gestalterischen Zielen abhängig. Näheres hierzu unter Ziff. 8, 
Gestaltungskonzept. 
 
 

7.4.3 Baumassenzahl 

Die Festsetzung einer Baumassenzahl (BMZ) erfolgt in all jenen Quartieren in de-
nen teilweise oder Flächendeckend max. Gebäudehöhen von 19 m oder mehr zu-
lässig sind. Diese Festsetzung dient der Planungssicherheit, da in den genannten 
Quartieren aufgrund der festgesetzten GRZ und der zulässigen Gebäudehöhen 
rechnerisch auch Gebäudekubaturen möglich wären, die über den im § 17 Abs. 1 
BauNVO zulässigen Grenzwerten liegen. Eine Überschreitung der Höchstwerte 
nach BauNVO ist vom Zweckverband nicht gewünscht. Daher ist in den genannten 
kritischen Quartieren zusätzlich zu GRZ und Gebäudehöhe der nach BauNVO 
max. zulässige Grenzwert BMZ = 10 festgesetzt. Eine Ausnahme stellt der östliche 
Bereich des Quartiers W3 dar, in dem das Hotel als aus dem Gesamtkonzept her-
ausragende städtebauliche Dominante mit einer max. zulässigen Gebäudehöhe 
von 70 m konzipiert ist. In diesem Teil des Quartiers W3 wurde keine maximale 
BMZ festgesetzt, um die geplante Kubatur zu ermöglichen. Bei dieser Planung 
handelt es sich um ein Hotel, welches als einzige städtebauliche Dominante im 
Gewerbepark ba˙sic am wichtigsten Kreuzungspunkt der äußeren Erschließungs-
straßen gelegen, die Funktion eines Merkzeichens für das gesamte Interkommu-
nale Gewerbegebiet an diesem bedeutenden Standort übernehmen soll. Ferner 
hat der Verlauf bisheriger Investorengespräche gezeigt, dass der qualitativ hoch-
wertige Hotelbetrieb eine gewisse Mindestgröße erfordert, um für einen Betreiber 
wirtschaftlich interessant zu werden. Der Zweckverband möchte die Chance die-
ses Hotels als positiven Auftakt für die Gesamtmaßnahme, sowie die von ihm aus-
gehende Signalwirkung und die zu erwartenden Synergieeffekte für den gesamten 
Gewerbepark ba˙sic nutzen und erhofft sich hierdurch wichtige entscheidende Im-
pulse für die angestrebte hohe Qualität des Gesamtgebiets. Die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind durch diese punktu-
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elle Überschreitung der baulichen Dichte ebenso wenig beeinträchtigt wie die Be-
dürfnisse des Verkehrs. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind 
durch die Überschreitung aufgrund der getroffenen Festsetzungen zu Beleuchtung 
und Glasfassaden ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Siehe auch Umweltbericht, Natura 2000 Verträglichkeitsstudie, Grünordnungsplan 
vom 01.09.2003 des Büros für Landschaftsplanung, Dipl.-Ing. Reiner Mühlinghaus, 
Oberhausen-Rheinhausen, sowie das Verkehrsgutachten vom Planungsbüro Kölz, 
Stuttgart, August 2003. 
 
 
 

7.4.4 Garagengeschosse 

Die höchsten Grundwasserstände im Gewerbepark ba˙sic liegen dicht unter der 
heute bestehenden Geländeoberfläche. Dies bringt für Gebäudeteile die unterhalb 
des Grundwasserstandes errichtet werden einen erhöhten Aufwand mit sich, da 
diese Gebäudeteile wasserdicht auszuführen sind. In der Regel wird in Gewerbe-
gebieten eine Unterkellerung und somit das Errichten von Gebäudeteilen unterhalb 
der höchsten Grundwasserstände nur in Ausnahmefällen erfolgen, wenn die be-
trieblichen Erfordernisse eine andere Lösung nicht zulassen. Zur Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs werden aus demselben Grund Tiefgaragenstellplätze in 
der Regel ausscheiden. Des Weiteren ist für das Bauen unterhalb des mittleren 
Grundwasserstandes eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, was ebenfalls 
zur Erschwerung des jeweiligen Bauvorhabens führen kann. Bei den angestrebten 
hochwertigen Betrieben im Gewerbepark ba˙sic kann davon ausgegangen werden, 
dass zumindest ein Teil des ruhenden Verkehrs (Mitarbeiterstellplätze) innerhalb 
baulicher Anlagen untergebracht wird, was sich positiv auf das Erscheinungsbild 
des gesamten Gewerbeparks auswirken wird. Aus den oben genannten Gründen 
werden Tiefgaragen hierfür jedoch die Ausnahme sein. Vielmehr ist davon auszu-
gehen, dass je nach Grundstücksausnutzung Parkierungsgebäude erstellt werden 
oder in Gebäuden mit anderer Nutzung Parkierungsgeschosse integriert werden. 
Um diese den Bedürfnissen des ruhenden Verkehrs zuträglichen Maßnahmen 
nicht zu behindern, andererseits aber die Betriebe in ihrer Entwicklungsmöglichkeit 
nicht einzuschränken, ist es im gesamten Geltungsbereich ausnahmsweise zuläs-
sig die Kubatur dieser Garagengeschosse in sonst anders genutzten Gebäuden 
nicht auf die zulässig Baumasse anzurechnen, sofern die Deckenoberkante des 
höchsten Garagengeschosses nicht mehr als 3,00 m über der festgesetzten EFH 
liegt. 
 
 
 
 

7.5 Lokale Schwerpunkte 
 
Aus städtebaulichen Gründen werden an Gebietszufahrten, Quartiersplätzen und 
an wichtigen Knotenpunkten der äußeren Erschließung städtebauliche Schwer-
punktbereiche ausgewiesen, die sich zum Teil durch eine von der Umgebung ab-
weichende Gebäudehöhe sowie durch eine Ergänzung des im Plangebietes übli-
chen Nutzungsspektrums auszeichnen. Die Erweiterung der zulässigen Nutzungen 
soll insbesondere an den Quartiersplätzen die Versorgung der im Gebiet Beschäf-
tigten mit Dienstleistungen und Freizeitnutzungen sicherstellen. 
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Die herausragende Gebäudehöhe der Hotelanlage soll an der wichtigsten Stra-
ßenkreuzung innerhalb des Geltungsbereichs und an dem Gelenkpunkt an dem al-
le drei Gebietsteile optisch zu einander in Verbindung treten, als städtebauliches 
Merkzeichen, den Gewerbepark ba˙sic repräsentieren. (Siehe auch 7.4.2 und 
7.4.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Städtebauliche Schwerpunkte 
 
 
 

7.6 Einzelhandel 
 
Zum Schutz bereits heute bestehender Einzelhandelsstrukturen in der Nachbar-
schaft und im näheren Einzugsbereich des Gewerbeparks ba˙sic werden Einzel-
handelsnutzungen ausgeschlossen. Ausnahmsweise sind nur untergeordnete Ein-
zelhandelsverkaufsflächen an der Stätte der Produktion mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 200m² zulässig (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO in Verbindung mit § 31 
Abs. 1 BauGB). Diese Ausnahmeregelung wird als unbedingt erforderlich angese-
hen, da der gänzliche Ausschluss von Einzelhandelstätigkeit an der Stelle der 
Produktion von potentiellen Interessenten oftmals als Ansiedlungshemmnis be-
trachtet wird. Gleichwohl ist bei der Reduzierung auf den Verkauf der am Standort 
produzierter Ware davon auszugehen, dass bei dem beabsichtigten Nutzungs-
spektrum im Gewerbepark ba˙sic eine Konkurrenz zum ortsansässigen Einzelhan-
del der benachbarten Ortsteile Kehls und Neurieds nicht zu befürchten ist. Die ge-
troffenen Festsetzungen lassen eine Agglomeration im Sinne von Ziff. 2.3.3 des 
Einzelhandelserlasses Baden-Württemberg vom 21.02.2001 nicht zu. Eine Ge-
nehmigungsfähigkeit einer solchen Agglomeration ist im Rahmen der Festsetzun-
gen nicht gegeben. Raumbedeutsamer Einzelhandel mit einer Verkaufsflächen-
größe oberhalb der Vermutungsgrenze (VK = 800 m², Geschossfläche = 1.200 m²) 
wäre nur in einem SO zulässig. 

 

Quartiersplatz 

Städtebauliche 
Dominante
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7.7 Lagerflächen 

 
Bezüglich der Zulässigkeit von Lagerflächen sind im Bebauungsplan starke Ein-
schränkungen getroffen. Dies ist in der beabsichtigten Hochwertigkeit des Gewer-
begebietes begründet, die sich auch in einer überdurchschnittlich anspruchsvollen 
Gestaltung der betrieblichen Anlagen wieder finden soll. Lagerflächen in Gewer-
begebieten entsprechen in der Regel nicht dem hier zugrunde gelegten Anspruch. 
Des Weiteren sind Einschränkungen bezüglich der Größe von zulässigen Lager-
flächen getroffen, da der Zweckverband anstrebt im Gewerbepark ba˙sic eine 
möglichst hohe Zahl von Arbeitsplätzen zu schaffen bzw. zu sichern. Zum Errei-
chen der genannten Ziele sind daher selbständige Lagerplätze überhaupt nicht zu-
lässig, während für offene einem Betrieb untergeordnete Lagerflächen eine Flä-
chenbeschränkung von max. 20 % der betrieblichen Nutzfläche gilt (§ 1 Abs. 9 
BauNVO). 
 
 

7.8 Speditionen, Logistik und Fuhrunternehmen 
 
Diese Betriebe sind wegen des angestrebten Branchenmixes im Gewerbegebiet 
ba˙sic nicht zulässig. Die mit dieser Betriebsart verbundene großflächige Lagerhal-
tung entspricht, wie schon unter Ziff. 7.7 dargestellt, nicht der Zielsetzung des 
Zweckverbandes.  
 
 

7.9 Wohnnutzung 
 
In den Gebietsteilen MITTE und SÜD, allesamt ausgewiesen als GE1 sind in den 
nördlichen Quartieren (Quartiere M1, M1/1, M3, M3/1, M4, M6, M6/1, M6/2, M7, 
M9) Wohnungen für Betriebsinhaber ausnahmsweise zulässig. In den Quartieren 
südlich der Gemarkungsgrenze (Quartiere M2, M5, M8, M10 und alle Quartiere 
SÜD) ist jegliche Form der Wohnnutzung generell ausgeschlossen. Durch diese 
Regelung soll gewährleistet werden, dass ein 3-Schichtbetrieb in den Quartieren 
Süd mit den damit verbundenen Lärmemissionen auch im Nachtzeitraum weitge-
hend uneingeschränkt möglich ist. Im Teilgebiet WEST (GE2) sind Wohnungen im 
Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zulässig. Dies entspricht den Regelungen im 
unmittelbar nördlich angrenzenden Gewerbequartier „Kleine Waseneck“. Des Wei-
teren sind im Bereich WEST durch die Konzeption der Starkenburger Grund-
stücksgesellschaft ohnehin teilweise wohnähnliche Nutzungen möglich. (Hotel und 
Boarding-House in den Sondergebieten an der L 98-neu).  
 
 

7.10 Vermeidung von Nutzungskonflikten 
 
Zur Vermeidung von Konflikten zwischen einander benachbarten Nutzungen wur-
den eine Reihe von Festsetzungen getroffen. Als relevantes Störpotential werden 
hierbei die Lärmemissionen betrachtet, die sowohl durch den Betrieb gewerblicher 
Anlagen, als auch vom dem durch den Gewerbebetrieb induzierten Straßenver-
kehr verursacht werden. Ein mögliches Konfliktpotential besteht im Zusammenwir-
ken des heutigen baulichen Bestandes im Norden des Plangebietes mit den zu-
künftig vorgesehenen Nutzungen als auch zwischen den neu geplanten Nutzun-
gen selbst. Von Bedeutung ist hierbei vor allen Dingen die Wohnnutzung, auf die 
oben schon verschiedentlich eingegangen wurde. 
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7.10.1 Art der Nutzung 

Durch die Festsetzung GE ist von vornherein die Ansiedlung problematischer Be-
triebe ausgeschlossen. So sind im GE nur nicht erheblich belästigende Gewerbe-
betriebe zulässig. In den Sondergebieten SO1 und SO2 ist nutzungsbedingt von 
Emissionen auszugehen die unter denen im GE liegen werden. Gleichzeitig hat die 
dort vorgesehene Wohnanlage für vorübergehenden Wohnbedarf (Boarding-
House) aufgrund der dort zulässigen wohnähnlichen Nutzung einen höheren 
Schutzanspruch als die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Betriebsinha-
ber in den nördlich angrenzenden GE2 Quartieren. Das Schutzbedürfnis entspricht 
jenem von Wohnnutzungen die in einem MI zulässig wären. 
 
 
 

7.10.2 Gliederung der Baugebiete 

Wie unter Ziff. 7.3 beschrieben, sind die Baugebiete gegliedert. Wesentlicher Be-
standteil der Gliederung ist die Zulässigkeit bzw. die Beschränkung von Wohnnut-
zung. So sind im Teilbereich MITTE in den nördlichen Quartieren (Quartiere M1, 
M1/1, M3, M3/1, M4, M6, M6/1, M6/2, M7, M9) Wohnungen für Betriebsinhaber 
ausnahmsweise zulässig. Im Teilbereich MITTE in den Quartieren M2, M5, M8, 
M10 sowie im Teilbereich SÜD ist keinerlei Wohnnutzung zulässig, um einen stö-
rungsfreien 3-Schichtbetrieb in den Quartieren SÜD zu ermöglichen. Im Teilbe-
reich WEST hingegen, der unmittelbar an bestehende Siedlungsstrukturen an-
grenzt, sind eingeschränkt einige aufeinander abgestimmte Formen des Wohnens 
bzw. wohnähnlicher Nutzung zulässig. Die schützenswerteste Wohnnutzung 
(Boarding-House) ist dabei ganz in Süden des Gebietes West angeordnet. Da die 
Erschließung des Gesamtgebietes von Norden her erfolgt, ist im Bereich des Boar-
ding-Houses nur noch mit durch die Sondergebiete selbst erzeugtem Ziel- und 
Quellverkehr zu rechnen, wodurch sich die Beeinträchtigungen durch sonstigen 
gewerblichen Verkehr erheblich verringern.  
 
 

7.10.3 Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) 

Um das Schutzbedürfnis bestehender und geplanter sowie allgemein zulässiger 
bzw. ausnahmsweise zulässiger Wohnnutzung zu sichern (DIN 18005 Schall-
schutz in Städtebau, TA Lärm) wurde bei der ITA Ingenieurgesellschaft für techni-
sche Akustik mbH in Freiburg ein Schallgutachten in Auftrag gegeben mit dem 
Ziel, zulässige flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) für den Tages- und 
Nachtzeitraum innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans zu ermitteln. 
Neben den geplanten Nutzungen im Gewerbepark ba˙sic wurde auch die nördlich 
angrenzende bestehende und geplante Bebauung der Kehler Ortsteile Gold-
scheuer und Kittersburg berücksichtigt.  
 
Durch das Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“ sind die dem Bebauungsplan 
nächstgelegenen Wohnhäuser bereits von einer gewerblichen Geräuschvorbe-
lastung betroffen. Des Weiteren sind zukünftig auch von den bereits rechtskräfti-
gen, aber derzeit noch überwiegend unbebauten Gewerbegebieten „Stockfeld I“ 
und „Stockfeld II“ Geräuscheinwirkungen in der bewohnten Umgebung zu erwar-
ten. Die Voruntersuchungen der ITA-Ingenieurgesellschaft ergaben, dass die Ge-
räuschvorbelastung durch „Kleine Waseneck“ vor den südlichen Wohnhäusern von 
Goldscheuer zur Zeit den maßgeblichen Immissionsrichtwert nach TA-Lärm teil-
weise um weniger als 6 dB unterschreitet und somit relevant im Sinne der TA-
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Lärm ist. Die  Festsetzung der IFSP für die GE-Flächen im Gewerbepark ba˙sic er-
folgt auf Grundlage der unter Berücksichtigung der vorgenannten Geräuschvorbe-
lastung bestimmten Immissionsanteile, die einzuhalten sind, damit vor der nächst-
gelegenen Wohnnutzung die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 
nicht überschritten werden. 
 
Für die im Mastenplan vom 21.10.2002 dargestellten N Quartiere im Teilbereich 
Nord außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wurde die maximal 
mögliche Schallemission in Form von IFSP berücksichtigt, die eine spätere Aus-
weisung als GE-Gebiet noch ermöglicht, aber keine weitergehende Beschränkung 
der Emission von GE-Flächen im Geltungsbereich ba˙sic erfordert. Die Geräusch-
einwirkung auf die nächstgelegene Wohnbebauung der Ortsteile Neurieds wird im 
Vergleich zur Geräuscheinwirkung auf die nächstgelegene Wohnbebauung der 
Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg infolge des nahezu 3-fachen Abstandes 
vom Rand des Bebauungsplanes deutlich geringer sein. 
 
Die auf Grundlage des Gutachtens planungsrechtlich festgesetzten flächenbezo-
genen Schallleistungspegel basieren auf folgenden Voraussetzungen: 
 
• Gewerbepark ba˙sic, Gebietsteil SÜD: keine Wohnungen für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zulässig 
• Gewerbepark ba˙sic. Gebietsteil MITTE: Wohnungen für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig, außer 
in den Quartieren M2, M5, M8 und M10 entlang der L98 neu. 

• Gewerbepark ba˙sic, Gebietsteil WEST GE2-Flächen: Wohnungen für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmswei-
se zulässig 

• Gewerbepark ba˙sic, Gebietsteil WEST sonstige Sondergebiete SO1 und SO2: 
Hotelnutzung im Quartier W3 und Wohnanlage für vorübergehenden Wohnbe-
darf im Quartier W7 

• Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“: Wohnungen für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig und zum 
Teil auch vorhanden. 

• Gewerbegebiet „Stockfeld I“: Wohnungen für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig (aber heute noch 
nicht vorhanden). Der Bebauungsplan enthält keine Festlegung zur zulässigen 
Schallemission. Bei der Bestimmung der Geräuschvorbelastung wurde die 
Schallemission der Gebietsfläche im Hinblick auf das nördlich angrenzende 
Mischgebiet mit IFSP von 60 dB(A)/m² tags und 44 dB(A)/m² nachts berück-
sichtigt. 

• Gewerbegebiet „Stockfeld II“: keine Wohnungen für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO zulässig. Das Wohnhaus Römer-
straße 2 im rückwärtigen Bereich der Tankstelle befindet sich im Gebiet „Neu-
feld“, das nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Stockfeld II “ liegt. 
Unter schalltechnischen Gesichtspunkten wäre dort aber ausnahmsweise zu-
lässiges Wohnen möglich.  
Der Bebauungsplan enthält keine Festlegung zur zulässigen Schallemission. 
Bei der Bestimmung der Geräuschvorbelastung wurde die Schallemission der 
Gebietsfläche im Hinblick auf das nördlich und westlich angrenzende Gewer-
begebiet mit IFSP von 65 dB(A)/m² tags und 50 dB(A)/m² nachts berücksich-
tigt. 

• landwirtschaftlich genutzte Freifläche zwischen Gewerbepark ba˙sic und Ge-
werbegebiet Stockfeld I (Teilgebiet Nord des Masterplanes): zukünftige Nut-
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zung als Gewerbegebiet, Wohnungen für Betriebsinhaber ausnahmsweise zu-
lässig. Die zukünftige zulässig Schallemission aus diesem Gebiet wurde mit 
IFSP von 65 dB(A)/m² tags und 45 dB(A)/m² nachts berücksichtigt. 

• Ortsteil Goldscheuer: bestehende Wohnbebauung an der Offenburger Straße 
(MI) und Römerstraße (MI nördlich der Offenburger Straße, GE südlich der Of-
fenburger Straße) sowie im Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“ und geplante 
Mischgebietsbebauung (MI) am Nordrand der Offenburger Straße im Gebiet 
„Im Wäldele“.  

• Ortsteil Kittersburg: bestehende südliche Wohnbebauung (MI). 
 
Durch die ausgewiesenen IFSP ist die Einhaltung der nach TA-Lärm zulässigen 
Immissionsrichtwerte 
für GE von tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) 
- innerhalb und an den Rändern der GE-Flächen mit ausnahmsweise zulässiger 

Wohnnutzung 
- am Rand des W3-Quartieres (SO1) 
für MI tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A) 
- am Rand des W7-Quartiers (SO2) 
möglich. Der Schutz der weiter nördlich angrenzenden Wohnnutzungen sowohl in 
Gewerbegebieten als auch in Mischgebieten bzw. in Wohngebieten der Ortsteile 
Goldscheuer und Kittersburg ist ebenfalls gegeben. Die Beschränkung der zuläs-
sigen IFSP in der Nachtzeit ist generell auch dann einzuhalten, wenn eine aus-
nahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen für Betriebsinhaber nicht vorgesehen 
ist. Diese Begrenzung bedeutet aber nicht, dass ein 3-Schichtbetrieb in dem 
betreffenden Gebiet von vornherein ausgeschlossen ist. Häufig erfolgt die Nacht-
arbeit nur in einzelnen Teilbereichen eines Betriebes, durch ausreichend dimensi-
onierte Schalldämmung der Außenbauteile von Betriebs-Hallen etc., sowie Einsatz 
von Schalldämpfern für Lüftungsanlagen, schalldämmende Kapselung von ge-
räuschintensiven Anlagen im Freien und durch sinnvolle Anordnung der Produkti-
ons- und Verwaltungsgebäude auf dem Betriebsgelände und Ausnutzung der sich 
durch diese Gebäude ergebenden Abschirmwirkung zu schutzbedürftiger Bebau-
ung, kann auch trotz nächtlicher Begrenzung der IFSP eine weitgehend uneinge-
schränkte Nutzung in der Nachtzeit ermöglicht werden. 
 
In den Quartieren S1 bis S8 sind auch nachts flächenbezogene Schallleistungspe-
gel von mehr als 50 dB(A)/m² zulässig. In den „Auslegungshinweisen zur techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 – TA-Lärm für Baden-
Württemberg“ des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, 
Stand 1999 wird zur „Beurteilung von Büroräumen im Hinblick auf die Nachtzeit, 
Beurteilung unbebauter Grundstücke in Gewerbegebieten, die nach Bebauungs-
plan mit Gebäuden mit Büronutzung bebaut werden können“ ausgeführt: „Wenn 
nach der Erkenntnislage der Behörde nicht zu erwarten ist, dass die Büros zur 
Nachtzeit genutzt werden, besteht auch für diesen Zeitraum kein Schutzanspruch. 
Wenn in der Nachtzeit eine Nutzung erfolgt, sind für diese Räume gem. Ge-
bietsausweisung die nach Nr. 6 vorgegeben Immissionsrichtwerte für die Tages-
zeit einzuhalten. Falls im Einzelfall jedoch im Einwirkungsbereich Wohnnutzungen 
vorliegen, ist der Schutz dieser Nutzung auch während der Nachtzeit durch die 
Nachtimmissionsrichtwerte sicherzustellen. ….“ 
 
Aufgrund der vorgesehenen Gebietscharakteristik im Gewerbepark ba˙sic ist von 
einer Büronutzung im Nachtzeitraum nicht auszugehen. Die Ermöglichung des 3-
Schichtbetriebes bezieht sich insbesondere auf die zu erwartenden betrieblichen 
Anforderungen an Produktionsprozesse die nicht beliebig unterbrochen werden 
können, sowie auf den evtl. hierfür erforderlichen Liefer- und Ladeverkehr. Aus 
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diesem Grunde wurde in diesen Quartieren lediglich von der Einhaltung der Ta-
gesimmissionsrichtwerte für GE auch im Nachtzeitraum ausgegangen. Auf die 
Ausweisung eines GI, auch eines eingeschränkten GI zur Umgehung der durch 
das GE bedingten Restriktionen (die DIN 18005 gibt für GI keine Immissionsricht-
werte mehr vor, die TA-Lärm geht von 70 dB(A) auch im Nachtzeitraum aus) wur-
de bewusst verzichtet, da sich hierdurch die Zulässigkeit eines Nutzungsspekt-
rums ergeben würde welches vom Zweckverband ausdrücklich nicht gewünscht 
ist. Die Hochwertigkeit des Interkommunalen Gewerbegebiets ba˙sic soll als wich-
tiges Ziel durch eine GI Festsetzung nicht Infrage gestellt werden und eine hier-
durch drohende Fehlentwicklung gar nicht erst ermöglichen. Die Ausnutzung der 
festgesetzten erhöhten Immissionsrichtwerte für den Nachtzeitraum wird daher in 
der Regel auch nicht erwartet, sondern soll in besonderen Fällen die Ansiedlung 
einzelner anspruchsvoller Betriebe ermöglichen. 
 
In einigen Quartieren sind Anlagen für sportliche Zwecke zugelassen. Für ge-
räuschintensive Anlagen (z.B. Fußballplatz, Tennisplatz, Motorsportanlagen, etc.) 
in der Nähe von schutzbedürftiger Wohnnutzung ist die Einhaltung der maßgebli-
chen Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV „Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung“ nachzuweisen. 
 
 
 

7.10.4 Durchsetzung 

Über die Einhaltung der planungsrechtlichen Vorgaben hinaus besteht im Zuge 
des Baugenehmigungsverfahrens die Möglichkeit jene emissionsschutzrechtlichen 
Belange abzuklären, die durch das Planungsrecht im Detail nicht geregelt werden 
können. So wird nicht zuletzt das Gewerbeaufsichtsamt im Einzelfall mit dem An-
tragsteller zu prüfen haben, welche Voraussetzungen für eine störungsfreie An-
siedlung des Betriebes erforderlich sind. Dies gilt sinngemäß auch für die Einhal-
tung anderer gesetzlicher Bestimmungen (z.B. Wassergesetz Baden-
Württemberg). 
 
Darüber hinaus besteht für den Zweckverband als Grundstückseigentümer bereits 
während der Vermarktung die Möglichkeit sowohl durch die Auswahl der zum Zu-
ge kommenden Bewerber, als auch durch entsprechende privatrechtliche Verein-
barungen in den Kaufverträgen, Nutzungskonflikte von vornherein zu minimieren. 

8 Gestaltungskonzept 

8.1 Bebauungskonzept 
 
Das Bebauungskonzept variiert je nach Lage der Gebäude und Art der Nutzung. 
Städtebauliche Elemente der Gebäudekonzeption sind: 
 

• Höhe, 
• Gebäudestellung, 
• Gebäudeform und 
• Lage und Orientierung von Gebäudeteilen auf dem jeweiligen Grundstück. 
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Die städtebaulichen Ziele werden zum Teil durch planungs- und bauordnungs-
rechtliche Festsetzungen als auch im Zuge der Vermarktung mittels begleitender 
Beratung und entsprechender Regelungen in den Kaufverträgen durchgesetzt. 
 
 
 

8.2 Gebäudehöhe 
 
Je nach Standort sind max. Gebäudehöhen zwischen 12 m und 70 m zulässig. Die 
Höhenfestsetzung beträgt im Einzelnen: 
 

• 12 m am Übergang zu den internen Grünzügen sowie am nördlichen und 
südlichen Gebietsrand. Dies dient der optischen Aufweitung der inneren 
Grünzone sowie der Formulierung des erweiterten südlichen Siedlungs-
randes an Übergang zur freien Landschaft. An den nördlichen Gebiets-
rändern erfolgt eine Abstufung zu den bestehenden Gewerbegebieten 
Kleine Waseneck und Stockfeld I.  

• 17 m in den zentralen Gebietsteilen der Teilgebiete MITTE und SÜD. 
Hierdurch soll eine gute Ausnutzung der Grundstücke und gleichzeitig ein 
maßstäblicher Übergang zu den bebauten Ortsteilen sowie zur freien 
Landschaft gewährleistet werden. 

• 19 m im nördlichen Bereich des Teilgebietes WEST. Diese Gebäudehöhe 
vermittelt zwischen den höheren südlichen Bereichen und der Abstufung 
der Gebäudehöhe zum bestehenden Gewerbegebiet Kleine Waseneck im 
Norden. 

• 25 m im zentralen Gebietsteil des Teilgebietes WEST sowie südlich und 
nördlich der L 98-neu. Abgeschirmt vom Unteren Wald ist ohne negative 
Beeinträchtigung angrenzender Bebauung oder der freien Landschaft 
diese bessere Ausnutzung zumutbar. Entlang der L 98-neu sind zu Guns-
ten einer besseren Außenwirkung diese Gebäudehöhen zulässig. Die an 
die L 98-neu angrenzenden Quartiere sind für die Ansiedlung besonders 
attraktiver und repräsentativer Unternehmen vorgesehen, die hier einen 
hochwertigen Straßenraum bilden und zugleich als Werbeträger für den 
gesamten Gewerbepark ba˙sic fungieren sollen. 

• 70 m für die städtebaulich Dominante am Kreisverkehr L 98-neu/B36. 
Entsprechend der zukünftigen Bedeutung dieses Verkehrsknotens ist hier 
die prominenteste städtebauliche Dominante vorgesehen. 

 
Die Festsetzung einer zwingend einzuhaltenden maximalen Gebäudehöhe (§16 
Abs. 4 BauNVO) ist wegen der erforderlichen Flexibilität bei der Vermarktung und 
den im Einzelfall nicht vorhersehbaren Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer nicht 
vorgesehen. 
 
Entlang der B36 und der L98-neu sind in einem 30m breiten Streifen zwingend 
einzuhaltende Mindesthöhen von 10m festgesetzt um die Bildung einer Raumkan-
te entlang der äußeren Erschließungsstraßen sicherzustellen. Im Bereich des zu-
künftigen Hotels im Quartier W3 ist eine Mindestgebäudehöhe von 25 m festge-
setzt um zu gewährleisten, dass an diesem städtebaulichen Merkpunkt auf alle 
Fälle eine ausreichend markante Bebauung erfolgt. 
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8.3 Gebäudestellung 
 
Eine Festsetzung der Gebäuderichtung ist nur entlang der wichtigen äußeren Er-
schließungselemente der B 36 und der L 98-neu beabsichtigt. Eine Anordnung pa-
rallel zur Straße ist entlang der B 36 vorgesehen, die Gebäudestellung dient hier 
der gestalterischen Definition der Grenzen der unterschiedlichen Gebietsteile MIT-
TE und WEST. Im Gegensatz dazu sind entlang der L 98-neu Gebäudestellungen 
senkrecht zur Straße festgesetzt, um die Gebietsteile MITTE und SÜD möglichst 
gut optisch miteinander zu verzahnen und so den Charakter eines großen durch-
gängigen Gewerbegebiets zu unterstützen. Die Trennwirkung der L 98-neu soll 
hier bewusst überwunden werden, um zu vermeiden, dass sich zwei unterschied-
lich attraktive Adressen nördlich und südlich der Straße entwickeln. Dies ist nicht 
gewünscht, da die gesamte Fläche des Gewerbeparks ba˙sic überwiegend für 
hochwertige Nutzungen vorgesehen ist.  
 
Für die punktförmige städtebaulich Dominante ist keine Gebäuderichtung vorge-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebäuderichtung 
 
 

8.4 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. § 74 LBO beschränken sich auf 
das absolut erforderliche Mindestmaß. Hier sind gestalterische Regelungen zu 
Einfriedigungen, Werbeanlagen und Niederspannungsfreileitungen getroffen. Dar-
über hinaus gehende Festsetzungen sind nicht vorgesehen, da es sich bei den 
umworbenen Betrieben in der Regel um Firmen mit einem hohen Repräsentati-
onsbedürfnis und einer klar definierten „Corporate – Identity“ handeln wird. Auf an-
siedlungshemmende Überregulierung im gestalterischen Bereich soll daher ver-
zichtet werden. 

 

senkrecht zur 
Fahrbahn 
Fahrbahn 

parallel zur
Fahrbahn
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8.5 Beratung 
 
Trotz der minimalen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen besteht im Gewerbe-
park ba˙sic die Möglichkeit und die Absicht, gestalterische Standards über das In-
strument der Investorenberatung zu fördern und dies durch entsprechenden Rege-
lungen in den Grundstückskaufverträgen mit dem Zweckverband zu sichern. Hier 
soll im Zuge der Ansiedlungsbetreuung schon zu einem frühen Zeitpunkt begon-
nen werden die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens auf die, durch das hohe 
Gebietsimage vorgegebenen städtebaulichen Standards abzustimmen. Bei den 
Fragen der Gebäudearchitektur, bei der Anordnung von Gebäudeteilen auf dem 
Grundstück sowie bei der Gestaltung von Freiflächen wird der Zweckverband dem 
Unternehmen beratend zur Seite stehen und somit zu einer Optimierung des An-
siedlungsprozesses beitragen. 
 
 

8.6 Gestaltung im öffentlichen Raum 
 
Die Gestaltung des öffentlichen Raums ist in Gewerbegebieten von besonderer 
Bedeutung, da hier am effektivsten auf den äußeren Eindruck des Gebietes Ein-
fluss genommen werden kann. Neben der schon eingehend erläuterten hierarchi-
schen Gestaltung der Straßenräume des inneren Erschließungssystems und den 
Regelungen zur Gebäudehöhe und Gebäudestellung ist eine durchgehende Ge-
staltung der Freiraummöblierung erforderlich. Der Zweckverband beabsichtigt, 
sämtliche bauliche Anlagen im öffentlichen Raum möglichst einheitlich zu gestal-
ten. Hierzu zählen u. a. Buswartehäuschen, Sitzmöbel, Beleuchtung, Werbetafeln, 
Infostelen, Einhausungen für technische Nebenanlagen etc.. So ist auch beabsich-
tigt, die Vielzahl technischer Versorgungsanlagen der unterschiedlichen Versor-
gungsträger an möglichst wenigen Standorten zu bündeln und wenn möglich, bau-
lich miteinander zu kombinieren, bzw. einzuhausen.  
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9 Grünkonzept 

Das Grünkonzept stützt sich auf 4 Hauptkomponenten: 
 

• Wertvolle bestehende Biotope werden weitgehend erhalten. 
• 2 interne öffentliche Grünzüge gliedern das Plangebiet und stehen für Er-

holungszwecke, als Sicker- und Retensionsflächen für die Oberflächen-
entwässerung sowie für Kfz-unabhängige Wegeverbindungen für Fußgän-
ger und Radfahrer zur Verfügung.  

• Regelungen zur Eingrünung der privaten Grundstücke gewährleisten eine 
gestalterisch zufriedenstellende Einbindung in die freie Landschaft und 
ermöglichen eine harmonische Abstimmung der Bebauung auf die inter-
nen Grünzüge. Mittels entsprechender Pflanzgebote sind Regelung zur 
Begrünung von Gebäuden, Gebäudeteilen und Freiflächen auf dem ge-
samten Baugrundstück vorgesehen.  

• Die intensive Durchgrünung des Straßenraumes durch Baumreihen und 
Grünstreifen trägt zu dessen hochwertigem Charakter bei. 

Alle genannten Maßnahmen erfüllen auch ökologische Belange und werden bei 
der Ermittlung des Eingriffsausgleichs angerechnet, siehe hierzu auch Ziffer 10, 11 
und 12.  
 

9.1 Biotopschutz 
 
Bestehende, gem. § 24 a NatSchGBW geschützte  Biotope in Form von Hecken 
und Feldgehölzen befinden sich insbesondere entlang des internen Systems der 
bereits vorhandenen Entwässerungsgräben sowie im Bereich der Quartiere W4 
und W5 . Die Biotope entlang der Gräben  werden soweit wie möglich erhalten, 
und durch die Anordnung des „grünen Rückgrates“ in Form der öffentlichen Grün-
züge aufgewertet.  
 
Die nicht weiter vermeid- und verminderbaren Eingriffe in Feldhecken und -
gehölze werden durch Neuanlage entsprechender Biotoptypen in gleichem Um-
fang südlich bzw. östlich des Gebiets in den Gewannen „Striedbünd“ und 
„Schneidhof“, Altenheim bzw. "Müllensee", Altenheim kompensiert.  
Für die Ausstockung der Waldfläche nördlich der L 98-neu im Gebietsteil "WEST", 
Größe ca. 3,3 ha, ist eine Ersatzaufforstung im Anschluß an den Unteren Wald 
zwischen Mühlbach, Industriestraße und Geltungsbereich des B-Plans mit einer 
Größe von ca.  3,9  ha vorgesehen.  
 

9.2 Öffentliches Grün 
 
Das Herzstück des Grünkonzeptes sind die gebietsinternen öffentlichen Grünzüge. 
Bestandteil der Grünzüge sind die bestehenden Feldhecken entlang der Entwäs-
serungsgräben, die Sicker- und Retensionsmulden für Oberflächenwasser sowie 
die begleitenden Fußwege zwischen Grünzug und Privatgrundstücken mit Anbin-
dung an die Quartiersplätze. Weiterer Bestandteil des öffentlichen Grüns sind 5 m 
breite Sicker- und Entwässerungsgräben am Rande vieler Privatgrundstücke, die 
der Zuleitung und Versickerung von unschädlich belastetem Oberflächenwasser 
zu den Sickermulden in den Grünzügen dienen.  
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Öffentliches Grün 
 

 
9.3 Privates Grün 

 
Per Pflanzgebot sind eine Reihe von Begrünungsmaßnahmen auf den Privat-
grundstücken festgesetzt: 
 

• Pflanzung von Einzelbäumen im Straßenraum. Es ist beabsichtigt, die-
se Pflanzmaßnahmen im Zuge der Erschließung möglichst frühzeitig zu 
realisieren und diese gemeinsam mit dem Baugrundstück zu vermarkten. 
Hierdurch soll die Qualität ebenso wie ein gleichmäßiges Erscheinungsbild 
gesichert und eine möglichst frühzeitige Bepflanzung erreicht werden.  

• Pflanzgebote mit einer Breite von 2,50 m an den zu Wegen und Stra-
ßen gelegenen Grundstücksgrenzen. Die hier vorgesehene gärtnerische 
Gestaltung dient der Aufwertung des öffentlichen Raumes.  

• Pflanzgebote mit einer Breite von 6,00 m am Übergang zu den Grün-
zügen oder zur freien Landschaft (Randeingrünung). Die naturnahe 
Gestaltung dieser Flächen soll eine harmonische Einbindung der Privat-
grundstücke in den Grün- und Landschaftsraum sicherstellen.  

• Des Weiteren ist eine Begrünung von Stellplätzen und Tiefgaragen e-
benso wie Fassadenbegrünung vorgesehen. Auf einen Zwang zur Dach-
begrünung wurde bewusst verzichtet, da es sich hierbei erfahrungsgemäß 
um ein Ansiedlungshemmnis handelt, das sich ohne nähere Erläuterung 
einer objektiven Beurteilung entzieht. Im Zuge der Ansiedlungsberatung 
durch den Zweckverband soll aber darauf hingewirkt werden, die Interes-
senten vom Sinn und Nutzen der Dachbegrünung zu überzeugen.  

 
 
 

 

Sickergräben 

Quartiersplatz 

straßenbegleitende
Baumreihen

Grünzug 



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic  BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ 

 Seite 43 

9.4 Verkehrsgrün 
 
Die Begrünung im Straßenraum ist ein wichtiger Bestandteil des Grün- und Gestal-
tungskonzeptes. Wie bereits erläutert, sind im Straßenraum eine Reihe von Be-
grünungsmaßnahmen, insbesondere von Baumpflanzungen vorgesehen, die sich 
zu einem wesentlichen Teil auf privatem Grund befinden werden. Es ist beabsich-
tigt, alle mit dem öffentlichen Straßenraum in Zusammenhang bestehende Begrü-
nungsmaßnahmen im Zuge der Erschließung herzustellen und diese später ge-
meinsam mit dem Baugrundstück zu veräußern. Eine große Bedeutung kommt 
hierbei den Straßenbäumen zu, deren Anzahl entlang der äußeren Erschließungs-
straßen, der inneren Hauptsammelstraßen und der untergeordneten Straßen in 
der inneren Straßenhierarchie variiert. So sind entlang der L 98-neu und B 36 je-
weils 2 parallele Baumreihen am Straßenrand vorgesehen. Entlang der inneren 
Haupterschließungen Planstraße A 1 und Planstraße A 2 sind ebenfalls doppelte 
Baumreihen vorgesehen. In den untergeordneten Erschließungsstraßen ist je 
Straßenrand eine Baumreihe geplant. Die Nebenwege, die die innere Kfz-
Erschließung mit dem Fuß- und Radwegenetz verbinden, werden durch jeweils ei-
ne Baumreihe markiert. Der Abstand der Einzelbäume untereinander ist in der Re-
gel mit 10 m festgesetzt, Bäume im Bereich von Längsparkstreifen haben einen 
Abstand von ca. 15 m untereinander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straßenraum Planstraße A1 
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Straßenraum L 98-neu, 4-spurig 

 
 
9.5 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

 
Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes gemäß §1a BauGB wurde 
die BfL Mühlinghaus Planungsgesellschaft mbH , Sofienstr. 23, 68794 Oberhau-
sen-Rheinhausen mit der Erstellung eines Grünordnungsplans sowie einer Bilan-
zierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Sinne des §8 BnatSchG beauf-
tragt. Die Ergebnisse dieser Studie sind im Umweltbericht, Natura 2000-
Verträglichkeitsstudie, Grünordnungsplan vom 01.09.2003 enthalten. Das Gutach-
ten ist Anlage zum Bebauungsplan. 
 
Das Gutachten diente der Abwägung der grünordnerischen Belange, die vorge-
schlagenen Maßnahmen wurden abgewogen und, soweit sie mit den Zielen des 
Zweckverbandes Gewerbepark ba˙sic vereinbar sind, im  Plankonzept berücksich-
tigt und mittels planungsrechtlicher Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. 
 
 

9.5.1 Interne Kompensationsmaßnahmen 

Zur Kompensation der durch das Vorhaben verursachten, nicht vermeid- oder wei-
ter verminderbaren Eingriffe in den Naturhaushalt dienen innerhalb des Geltungs-
bereichs folgende Maßnahmen:  
 
• Anlage von Sicker- und Retensionsmulden zur Kompensation der Versiege-

lungswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
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• Gestaltung der öffentlichen Grünflächen und der privaten Eingrünung der Bau-
grundstücke mittels standortheimischer Vegetationstypen (Wiese bzw. He-
cken), die sich zu hochwertigen Biotopen entwickeln können.  

• Dichte private Eingrünung der Bauflächen an den Übergängen zur freien Land-
schaft zum Schutz des Landschaftsbildes 

 
Diese Maßnahmen reichen jedoch gem. der zahlenmäßigen Bilanzierung (s. Kap. 
3.4 des Grünordnungsplans) nicht aus, um die Eingriffe vollständig zu kompensie-
ren. Es werden daher weitere, externe Kompensationsmaßnahmen festgesetzt 
und den Bauflächen zugeordnet. 
 
 

9.5.2 Externe Kompensationsmaßnahmen 

Für die verbleibenden Eingriffe die innerhalb des Geltungsbereichs nicht ausgegli-
chen werden können, ist eine Reihe von externen Kompensationsmaßnahmen 
vorgesehen. Die für die Kompensation erforderlichen Flächen befinden sich im Ei-
gentum der Stadt Kehl bzw. der Gemeinde Neuried und können somit jederzeit für 
die vorgesehenen Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Der Zweckverband 
basic beabsichtigt soweit sie nicht schon umgesetzt sind, die auf diesen Flächen 
vorgesehenen Initialmaßnahmen innerhalb 3 Jahren nach Rechtskraft des Bebau-
ungsplans umzusetzen. 
Art und Umfang der vorgesehenen Maßnahmen sowie die Folgepflege sind in Kap 
3.2.6 und 3.5 des GOP beschrieben. Insgesamt sind ca. 30,4  ha externe Aus-
gleichsflächen festgesetzt. 
 
Siehe auch Umweltbericht, NATURA-2000 Verträglichkeitsstudie, Grünordnungs-
plan vom 09.07.2004 der BfL Mühlinghaus Planungsgesellschaft mbH, Oberhau-
sen-Rheinhausen. 
 
 

9.5.3 Verbleibendes Kompensationsdefizit 

Die internen und externen Kompensationsmaßnahmen führen für das Schutzgut 
Wasser zu einer Vollkompensation. Die Kompensationsdefizite beim Schutzgut 
Boden werden durch Maßnahmen die insbesondere Bereich des Schutzguts Tiere 
und Pflanzen Verbesserungen bewirken (Aufwertung des Naturhaushalts in ande-
rer Form) kompensiert. Für die Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere und Pflan-
zen wird dadurch eine Vollkompensation erreicht.  
Für das Schutzgut Landschaftsbild verbleibt auch nach den festgesetzten Vermei-
dungs- Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen ein Kompensationsdefizit. 
Aufgrund der dadurch entstehenden Konflikte mit anderen Schutzgütern (Beein-
trächtigung von Tierarten der offenen Landschaft) werden weitere schutzgutbezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen nicht festgesetzt. Das daher für das Schutzgut Land-
schaftsbild verbleibende Kompensationsdefizit muss im Zuge der sachgerechten 
Abwägung hinter den anderen abwägungsbedürftigen Belangen gem. § 1 Abs. 5 
BauGB zurückstehen. Dies sind insbesondere die Belange der Wirtschaft und die 
Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, die ursprünglich zur 
Gründung des Zweckverbandes mit der Zielsetzung das Interkommunale Gewer-
begebiet basic zu realisieren geführt haben. Die Stadt Kehl und die Gemeinde 
Neuried benötigen diesen Gewerbestandort zum Erhalt, zur Sicherung und zur 
Entwicklung ihrer Wirtschaftskraft. 
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9.6 Forstrechtliche Belange 
 
Die erforderliche Umwandlungsfläche beträgt ca. 3,3 ha. Zur Bewertung der spe-
ziellen Funktionen dieser Bestände wird auf die schutzgutbezogenen Kapitel der 
UVS, der NATURA-2000-VS sowie des GOP verwiesen. Betroffen sind Berg-
ahorn-Eschenbestände im Baumholzalter. Für Bestände dieses Typs wird ein 
Ausgleichsfaktor von 1:1,5 angesetzt. Der Ausgleich erfolgt durch Aufforstung 
von ca. 3,9 ha Ackerflächen, die Feldgehölze (nicht Waldfläche i.S.d. LWaldG) mit 
einer Fläche von 0,4 ha umschließen. Die Fläche der Ersatzaufforstung gem. 
LWaldG beträgt damit 4,3 ha. Dies entspricht einem Ausgleichsfaktor von 1,3. Das 
verbleibende Ersatzdefizit wird durch sonstige Schutz- und Gestaltungsmaß-
nahmen kompensiert. Im Einzelnen sind dies: 
 
• Nutzungseinschränkung der Eichen im gesamten „Unteren Wald“ (Details s. 

Kap. 3.5.6 des Grünordnungsplans). Für den Nutzungsverzicht wird der Wald-
eigentümer entschädigt.  

• Übertragung von Oberboden einschließlich der enthaltenen entwicklungsfähi-
gen Pflanzenteile (z.B. Samen, Wurzeln, Keimlinge, Jungpflanzen) der Aussto-
ckungsfläche auf die als Ersatz aufzuforstenden Ackerflächen.  

 
 

9.7 Ersatzausgleichsmaßnahmen für planfestgestellte Aus-
gleichsmaßnahmen entlang der L98-neu 
 
Mit dem geplanten Gewerbegebiet "ba.sic" entfallen straßennahe  Ausgleichsflä-
chen gem. NatSchGBW im Umfang von ca. 0,87 ha für die planfestgestellte und 
mittlerweile fertiggestellte Landesstraße 98, Abschnitt Altenheim - Eschau südlich 
Goldscheuer, östlich der B 36. Entlang der L98-neu. 
Im Verfahren für die L 98 neu waren angrenzend an die Straßenböschung bzw. 
den parallel geführten Rad- und Wirtschaftsweg Pflanzungen von gebietsheimi-
schen Sträuchern und Bäumen mit begleitenden extensiven Gras- und Krautfluren 
auf derzeit als Acker genutzten Flächen planfestgestellt worden. Diese Aus-
gleichsmaßnahmen sind bisher nicht umgesetzt worden. Ein Teil dieser Flächen 
wird durch Darstellungen des B-Plans „Gewerbepark ba.sic“ in Gewerbefläche 
umgewandelt. Um den naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleich für die L98-
neu dennoch gewährleisten zu können wird das Straßenbauamt im Gewann „Mül-
lensee“ vom Zweckverband vorgeschlagene Ersatzausgleichsflächen realisieren. 
Auf diesen Flächen ist eine flächengleiche Umwandlung von Ackerflächen bzw. 
verbuschten Wiesenbrachen in ungedüngte, zweischürige Feuchtwiesen vorgese-
hen.  
Dadurch bleibt der Naturschutzrechtliche Ausgleich für die L 98 neu gewahrt. Dies 
wurde von  der Unteren Naturschutzbehörde (Naturschutzbeauftragter, mündlich) 
sowie durch Stellungnahme von Seiten des Ing.Büro Blaser (Autor des i.A. der 
Straßenbauverwaltung erstellten Landschaftspflegerischen Begleitplans) bestätigt.  
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10 Umweltverträglichkeit gem. § 3 a in Verbindung 
mit § 17 UVPG 

Es ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder eine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt werden 
muss. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans beträgt ca. 57,51 ha, hiervon 
entfallen auf das Nettobauland ca. 36,5 ha. Die zulässige Grundfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 2 BauNVO liegt bei ca. 27 ha. Gem. Anlage 1 Ziffer 18.7.1 liegt die 
zulässige Grundfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans über 10 ha; das 
Vorhaben ist damit UVP-pflichtig.  
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11 Umweltbericht zur Umweltverträglichkeitsunter-
suchung  

 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Be-
wertung der Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie auf Kultur und sonstige Sachgüter. 
Dabei sind auch die jeweiligen Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Im Rahmen 
einer Gesamtbewertung aller Umweltauswirkungen werden die Belange einander 
gegenübergestellt und über die Verträglichkeit des Vorhabens entschieden. Mit der 
Erstellung des Umweltberichtes wurde die BfL Mühlinghaus Planungsgesellschaft 
mbH , Sofienstr. 23, 68794 Oberhausen-Rheinhausen beauftragt. Durch das Büro 
wurden auch die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie (siehe Ziffer 12) und der 
Grünordnungsplan erstellt. In seiner Sitzung am 29.03.2004 hat der  Zweckver-
band basic auf der Grundlage dieser Studien, unter Berücksichtigung der in den 
Studien genannten Voraussetzungen die Umweltverträglichkeit des Vorhabens 
festgestellt. 
 
Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
Goldscheuer und Neuried-Altenheim liegen dem Bebauungsplan als Anlage bei.  
Sie sind als Bestandteil dieser Begründung zu betrachten.  

12 NATURA-2000-Verträglichkeit 

 
Der an den Geltungsbereich angrenzende„Untere Wald“ ist Bestandteil des NA-
TURA 2000 Vogelschutzgebietes 7512 – 401 „Rheinniederung Nonnenweier – 
Kehl“ bzw. des FFH-Gebiets 7612-801 „Langgrund“. 
 
 
Die BfL Mühlinghaus Planungsgesellschaft mbH, Sofienstr. 23, 68794 Oberhau-
sen-Rheinhausen wurde mit der Erstellung einer NATURA-2000-Verträglich-
keitsstudie beauftragt.  
Auf der Grundlage dieser Studie hat die Naturschutzbehörde beim LRA Offenburg 
mit Schreiben vom 08.07.2004  der Natura 2000 Verträglichkeitsstudie unter fol-
genden Voraussetzungen  zugestimmt: 
 

Die in der FFH-Verträglichkeitsstudie aufgeführten Maßnahmen zur Gewährleistung 
der FFH-Verträglichkeit werden vollständig in den B-Plan übernommen und ver-
bindlich festgesetzt. 
 
Dem wurde mit den textlichen Festsetzungen Ziff. A10.5 und Ziff. A10.6 entspro-
chen. 
 
 
 
:  
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Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark basic“ in Kehl- 
Goldscheuer und Neuried-Altenheim liegen dem Bebauungsplan als Anlage bei. 
Sie sind als Bestandteil dieser Begründung zu betrachten. 
 

13 Technische Infrastruktur 

13.1 Entwässerung 
 
Der Gewerbepark ba˙sic wird im modifizierten Trennsystem entwässert. Hierbei 
werden betriebliche Schmutzwässer, schädlich belastetes Oberflächenwasser und 
nicht schädlich belastetes Oberflächenwasser jeweils getrennt erfasst und ent-
sprechend ihres Verschmutzungsgrades entsorgt. (Siehe auch: Aufschüttniveaus 
im Gewerbegebiet ba˙sic aus Sicht der Entwässerung. Entwurfsplanung, Erläute-
rungen. Wald + Corbe Beratenden Ingenieure, Hügelsheim, Mai 2003) 
 
 

13.1.1 Schmutzwasser 

Das betriebliche Schmutzwasser wird neu zu erstellenden Schmutzwasserkanälen 
zugeführt und mit bis zu 5 Pumpwerken über das bestehende Kanalnetz dem 
Klärwerk in Auenheim zugeleitet. Das bestehende Kanalnetz ist zur Aufnahme der 
zusätzlichen Schmutzwasserfracht aus dem Gewerbepark ba˙sic voraussichtlich 
nicht überall geeignet. Eine Aufdimensionierung des Kanalsystems ist in Teilberei-
chen möglicherweise erforderlich. Eine Prüfung wird derzeit durchgeführt, Ergeb-
nisse liegen noch nicht vor. 
 
 

13.1.2 Oberflächenwasser 

Das auf privaten und öffentlichen Flächen anfallende Oberflächenwasser wird ge-
trennt erfasst und abhängig vom Verschmutzungsgrad im Plangebiet versickert 
oder über zentrale Retentionsbecken gedrosselt in den Vorfluter abgeleitet. Grund-
sätzlich sollen möglichst viele der Komponenten, Retention, Versickerung, 
Nutzung des Oberflächenwassers zur Anwendung kommen. Der Gewerbepark ist 
über die bestehenden Entwässerungsgräben im Bereich der Grünzüge 1 und 2 
sowie über den Stockfeldgraben an den Vorfluter Mühlbach angebunden. Das Ent-
wässerungssystem ist so dimensioniert, dass die natürliche Abflussspende des 
ursprünglich unbebauten Plangebiets nach der Bebauung nicht überschritten wer-
den darf. In Abstimmung mit der Gewässerdirektion und der Genehmigungsbehör-
de wurde für das geplante Gewerbegebiet eine zulässige Abflussspende von max. 
15 l/s * ha festgesetzt. Die Sickerfähigkeit des Untergrundes wurde in einer bau-
geologischen Untersuchung geprüft. Es kann von einem gut sickerfähigen Unter-
grund ausgegangen werden.  
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Oberflächenentwässerung 
 
 
 

13.1.3 Entwässerung privater Flächen 

Niederschlagswasser von nicht schädlich verunreinigten Flächen, wie z. B. Dach-
flächen, Fußwegen oder Pkw-Stellplätzen werden über 5 m breite offene Entwäs-
serungs- und Sickergräben den zentral in den Grünzügen gelegenen Sickermul-
den zugeführt und sowohl in den Gräben als auch in den Mulden über eine belebte 
Bodenzone im anstehenden Untergrund versickert. Sowohl die Sickergräben als 
auch die Sickermulden befinden sich auf öffentlichem Grund, so dass eine regel-
mäßige Wartung und Pflege jederzeit gewährleistet werden kann.  
 
Gegebenenfalls anfallendes schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von z. 
B. Lkw-Parkständen, Ladeflächen etc., das nicht unbedenklich versickert werden 
kann, wird nach einer Vorbehandlung auf dem jeweiligen Grundstück über Re-
genwasserkanäle zentralen Retentionsanlagen zugeführt und von dort gedrosselt 
an die Vorflut abgegeben. Das Erfordernis einer Vorbehandlung richtet sich nach 
der Art der Betriebes und der zu entwässernden Flächen und ist im Einzelfall im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens und im Rahmen des Entwässerungsgesu-
ches zu prüfen und bei gegebenenfalls dezentral auf dem privaten Grundstück 
vorzusehen. Die Ableitung des vorbehandelten Niederschlagwassers erfolgt dann 
über öffentliche Regenwasserkanäle und Retentionsanlagen. Im Gebietsteil WEST 
sind Regenwasserkanäle und Retentionsanlagen zur Ableitung des privaten Ober-
flächenwassers in Absprache mit dem Grundsstückeigentümer nicht vorgesehen, 
so dass hier nur solche Nutzungen angesiedelt werden können die kein schädlich 
verunreinigtes Oberflächenwasser produzieren. 
 

Sickermulden 

Sickergräben
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Eine Aussage über die Qualität und Menge des anfallenden Oberflächenwassers 
kann erst im Zuge konkreter Planungsvorhaben ermittelt werden. Der aufgrund 
des anfallenden Oberflächenwassers notwendige Anteil an Retentions- und Si-
ckerfläche hat Auswirkungen auf die bauliche Ausformung der vorgesehenen Si-
ckermulden. Je nach Bedarf werden Flächenanteile der Sickermulden, an die das 
Grundstück angeschlossen ist, abgetrennt und so gegen das Grundwasser abge-
dichtet, dass dieser Teil der Sickermulde für die o. g. Retentionszwecke zur Verfü-
gung steht.  
 
Vorbehandlungsmaßnahmen werden nach Art der Fläche und des zu erwartenden 
Verschmutzungsgrades im Zuge der Planung der Grundstücksentwässerung in 
Abstimmung zwischen Bauherren, Genehmigungsbehörden und Fachplanern fest-
gelegt.  
 
Ebenerdige Pkw-Stellplätze (mit Ausnahme der Fahrgassen), Fußwege und notbe-
fahrbare Wege sind auf einem wasserdurchlässigen Unterbau in wasserdurchläs-
siger Weise (z. B. Rasenpflaster, offene Fugen) auszuführen.  
 
Private Grünflächen werden nicht gefasst entwässert. Das auf diesen Flächen an-
fallende Niederschlagswasser wird direkt vor Ort ohne weitere Maßnahmen flächig 
versickert.  
 
 

13.1.4 Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen (Fahrbahnen) 

Niederschlagswasser von öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen) wird in Re-
genwasserkanälen gefasst und über zentrale Retentionsbecken (siehe oben) in 
den Vorfluter abgeleitet.  
Ebenerdige Pkw-Stellplätze (mit Ausnahme der Fahrgassen), Fußwege, notbefah-
rene Wege sind auf einem wasserdurchlässigen Unterbau in wasserdurchlässiger 
Weise (z. B. Rasen, Fugenpflaster, offene Fugen) auszuführen.  
 
 

13.1.5 Grundwasserschutz 

Im Planungsgebiet beträgt der mittlere Grundwasserstand zwischen 140,70 m und 
141,62 m über N.N und der höchste historisch bekannte Grundwasserstand zwi-
schen 141,21 m und 142,31 m über N.N. (1983).  
 
Bei Hochwasserereignissen kann trotz umfassender Vorsorgemaßnahmen (Kul-
turwehr Kehl – Straßburg) ein Überschreiten der Grundwasserstände nicht restlos 
ausgeschlossen werden, so dass von Grundwasserständen bis in den Bereich der 
vorhandenen Geländeoberkante ( GOK) ausgegangen werden muss. 
 

 
Die Höhenlage neu zu errichtender Gebäude ist möglichst so zu treffen, dass die 
Oberkante der Fundamente über dem höchsten Grundwasserstand liegt. Die bau-
lichen Anlagen sind unterhalb des höchsten bekannten Grundwasserstandes was-
serdicht und auftriebsicher auszuführen. Für unterirdische Anlagen ist der stati-
sche Nachweis der Auftriebssicherheit zu erbringen. Werden Gebäudeteile im 
Grundwasser errichtet, so sind diese wasserdicht (z.B. weiße Wanne) auszubil-
den. Wenn aus zwingenden Gründen auf ein Bauen unterhalb des mittleren 
Grundwasserstandes nicht verzichtet werden kann, ist hierzu eine wasserrechtli-
che Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde (Landratsamt Ortenaukreis) zu 
beantragen. 
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Für Grundwasserabsenkungen im Rahmen von Bauvorhaben ist eine separate 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbehörde (Landratsamt Or-
tenaukreis) zu beantragen. 
 
 

13.1.6 Schutz gegen Überflutung 

Aufgrund der Höhenlage des Plangrundstücks zwischen 142 m über N.N. und  
144 m über N.N. kann es im Plangebiet zu Überflutungen durch Sättigung der Si-
ckerflächen und Rückstau in den Vorflutern kommen. Zur Vermeidung der Überflu-
tung baulicher Anlagen wurde die EFH ca. 1,50 m über dem bestehenden Gelände 
und somit im überflutungssicheren Bereich festgesetzt. Die festgesetzte EFH darf 
bis zu 50 cm unterschritten werden. In diesem Fall aber sind die baulichen Anla-
gen gegen etwaiges Eindringen des Oberflächenwassers zu schützen. Private 
Freiflächen und Außenanlagen, die im Freispiegel in das öffentliche Regenwas-
serableitungssystem eingeleitet werden müssen, dürfen nicht mehr als 20 cm un-
ter der in diesen Bereichen vorhandenen Straßenachshöhe liegen. Diese Flächen 
befinden sich nicht im überflutungssicheren Bereich, so dass bei Starkregenereig-
nissen mit einem kurzfristigen Einstau dieser Flächen zu rechnen ist. Soll oder 
muss eine Überflutung ausgeschlossen werden, so ist mindestens die Höhe der 
festgesetzten EFH einzuhalten.  
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13.2 Gasversorgung 
 
Der Versorgungsträger Badenova verfügt bereits heute über eine Gashochdruck-
leitung im Plangebiet. Diese muss in Teilbereichen verlegt werden. Eine Abstim-
mung mit dem Versorgungsträger ist erfolgt. Die Verlegung der bestehenden Gas-
leitung wurde vereinbart. Die neue Trassenlage steht noch nicht fest, allerdings 
sind im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen ausreichend Möglich-
keiten vorhanden, so dass es zu keinen Beeinträchtigungen des geplanten Ge-
werbegebietes durch etwaige zusätzliche Leitungsrechte auf den privaten Grund-
stücksflächen kommen wird. Eine Versorgung mit Gas durch den Versorgungsträ-
ger ist somit möglich. 
 
 

13.3 Wasserversorgung 
 
Im Plangebiet sind derzeit keine Versorgungsleitungen vorhanden. Im Zuge der für 
das Jahr 2003 vorgesehenen Arbeiten zum Umbau des Anschlussknotens Indust-
riestraße/B36 zum Kreisverkehr beabsichtigen die Stadtwerke Kehl eine Vorberei-
tung der notwendigen Anschlüsse an das Plangebiet. 
 
 
 
 
 

13.4 Stromversorgung 
 
Die Stromversorgung wird durch das E-Werk Mittelbaden erfolgen. Hierbei werden 
voraussichtlich 3-5 Netzstationen sowie 3-5 weitere firmeneigenen Stationen er-
forderlich werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist erst ein Standort innerhalb des Grün-
zuges 2 an der B 36 im Teilgebiet WEST bekannt und im Bebauungsplan festge-
setzt. Die Errichtung weiterer Stationen ist abhängig von der zukünftigen Bebau-
ung und wird auf diese abgestimmt. Diese Stationen sind auch ohne Flächenaus-
weisung ausnahmsweise zulässig soweit sie für die ordnungsgemäße Versorgung 
des Plangebietes erforderlich sind.  
 
 
 

13.5 Telekommunikation 
 
Bestehende Leitungstrassen befinden sich heute parallel zur B 36 und zur Indust-
riestraße. Eine weitere Trasse verläuft in Ost-West-Richtung zwischen dem Ge-
bietsteil WEST und dem Gebietsteil MITTE. Diese Leitungen werden soweit erfor-
derlich verlegt. Es stehen hierfür im öffentlichen Straßenraum und im Bereich der 
öffentlichen Wege ausreichend Flächen zur Verfügung. Die Abstände zu den ge-
planten Baumstandorten sind ausreichend groß, so dass es hier zu keinen Beein-
trächtigungen kommen kann. Niederspannungsfreileitungen zur Versorgung des 
Plangebiets sind insbesondere aus gestalterischen Gründen und wegen des ho-
hen Qualitätsanspruchs im Gewerbepark ba˙sic nicht zulässig. Des Weiteren wä-
ren aufgrund der zahlreichen geplanten Straßenbäume Konflikte mit etwaigen Frei-
leitungen kaum zu vermeiden. Die Baumreihen sind integraler Bestandteil des 
städtebaulichen Konzepts und genießen daher Vorrang. Ein mögliches Gefähr-
dungspotential, welches durch Niederspannungsfreileitungen für die betrieblichen 
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Abläufe entstehen könnte, wird ebenfalls vermieden. Aus den oben genannten 
Gründen sind sämtliche Niederspannungsleitungen als Erdkabel zu verlegen. 
 
 

13.6 Straßenbeleuchtung 
 
Eine Konzeption für die Straßenbeleuchtung besteht noch nicht. Die Planung der 
Straßenbeleuchtung ist Bestandteil der Ausführungsplanung. Im öffentlichen Stra-
ßenraum sowie im Bereich der durch Geh- und Leitungsrecht gesicherten Stell-
plätze und Fußwege entlang der inneren Erschließungsstraßen sind jedoch aus-
reichend Flächen für die Verkabelung sowie für die Maststandorte vorhanden. Eine 
Abstimmung der Leuchtpunkte auf das Baumraster ohne Beeinträchtigung der 
Ausleuchtung des Straßenraumes und der Fußwege ist möglich. 

14 Geologisches Gutachten  

Von der Dr. Ing. Orth GmbH, Ing.-Büro für Bodenmechanik und Grundbau, Tiroler 
Str. 7, 76227 Karlsruhe wurde im August 2002 eine geotechnische Vorerkundung 
durchgeführt und der 1. Zwischenbericht am 14.8.2002 vorgelegt. Dieser 1. Zwi-
schenbericht ist Anlage zum Bebauungsplan. Der Untersuchungsrahmen erstreck-
te sich auf einen Teilbereich des Plangebietes von ca. 25 ha im Bereich MITTE 
und SÜD.  
 
Untersucht wurden die Untergrundbeschaffenheit und die Eignung des Baugebiets 
zur Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser.  
 
Gem. geologischer Übersichtskarte stehen im Untersuchungsgebiet vorwiegende 
Flussablagerungen (F), d. h. Auelehm über Sanden und Kiesen an. Im Untersu-
chungsgebiet wurden 7 Baggerschürfe mit Tiefen bis zu 2,8 m durchgeführt, die 
folgende Ergebnisse brachten: 
 

• Die Deckschichten aus bindigen und schwach bindigen Böden stehen im 
gesamten Untersuchungsgebiet mit einer Dicke zwischen 0,8 und 1,8 m 
an. Unterhalb dieses Niveaus wurden in allen Schürfen Kies, Sandgemi-
sche ohne nennenswerte bindige Anteile angetroffen.  

• In allen Aufschlüssen wurde Grundwasser zwischen ca. 1,60 bis 2,80 un-
ter GOK angetroffen.  

• Die ab ca. 0,8 bis 1,8 m unter Gelände OK anstehenden Kies-
Sandgemische sind für eine Versickerung grundsätzlich gut geeignet. Die-
se Schicht ist gleichzeitig der Grundwasserleiter. Bei einer Versickerung 
im Grundwasser ist ein Mindestabstand der Gründungssohlen der Versi-
ckerungseinrichtungen zum höchsten Grundwasserstand von 1 m einzu-
halten.  

 
Im Gebietsteil West wurde von den gleichen Bodenverhältnissen ausgegangen. 
Näheres ist im Altlastengutachten (Anlage zum Bebauungsplan, siehe auch Ziff. 
17) nachzulesen.   
 
Die Ergebnisse des Gutachtens wurden vom Ing.-Büro Wald + Corbe bei der Pla-
nung der Anlagen zur Oberflächenwasserversickerung berücksichtigt.  
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15 Schallgutachten 

Von der ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Freiburg wurde im 
Oktober 2003 ein Schallgutachten mit folgenden Inhalten erstellt: 
 
• Ermittlung der Geräuschvorbelastung vor den dem Planungsgebiet nächstge-

legenen Wohnhäusern 
• Kontigentierung der Schallemissionen von Gewerbeflächen im Bebauungs-

plan Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic  
• Analyse der Straßenverkehrsgeräusche 2003   
• Prognose der Straßenverkehrsgeräusche 2015 / 2020 auf Grundlage des 

Planfalls 0 (Verkehrsuntersuchung Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic, 
Planungsbüro Kölz, Stuttgart, August 2003) 

• Bestimmung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 für den räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans. 

 
 
 

15.1 Ermittlung der Geräuschvorbelastung 
 
Als Grundlage für die Kontigentierung der zulässigen Lärmimmissionen des Ge-
werbeparks ba˙sic (Immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel) 
wurde die Geräuschvorbelastung durch das bestehende Gewerbegebiet „Kleine 
Waseneck“ vor den heute bestehenden, dem Gewerbepark ba˙sic am nächstgele-
genen Wohngebäuden durch Messung ermittelt. Die Messung an insgesamt 6 
Immissionspunkten sowie die Berücksichtigung der zu erwartenden Immissions-
kontingente der noch unbebauten Gewerbegebiete Stockfeld I und Stockfeld II er-
gab lediglich im Bereich des Wohngebäudes Römerstraße 2 (ausnahmsweise zu-
lässige Betriebswohnung, im rückwärtigen Bereich einer Tankstelle) eine Über-
schreitung des zulässigen nächtlichen Immissionsrichtwertes nach TA-Lärm von 1 
dB(A). Diese Überschreitung ist auf die Betriebsgeräusche der westlich vom Im-
missionsort gelegenen Firma PHT zurückzuführen und wird vermutlich durch das 
kontinuierliche Betriebsgeräusch von Aggregaten vor der Ostfassade der Produk-
tionshalle verursacht. 
 
Nach einem Ortstermin mit dem Ortsvorsteher von Goldscheuer, Herrn Schüler am 
19.09.2003 will PHT kurzfristig geräuschmindernde Maßnahmen bei der Luftküh-
lung eines Brennofens vor der Ostfassade der Betriebshalle in die Wege leiten. 
 
 
 

15.2 Kontingentierung der Schallimmissionen von Gewerbeflä-
chen im Interkommunalen Gewerbepark ba˙sic  
 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Immissionsvorbelastung, der zu erwar-
tenden Geräuschimmissionen von bisher unbebauten Flächen innerhalb rechts-
verbindlicher Bebauungspläne sowie einer möglichen zukünftigen Erweiterung des 
Gewerbeparks ba˙sic in nördliche Richtung (Teilgebiet NORD gem. Masterplan 
vom 21.10.2002) sowie unter Abwägung der Schutzansprüche für ausnahmsweise 
zulässige Wohnungen für Betriebsinhaber und Büronutzungen wurden flächenbe-
zogene Schallleistungspegel für den Tages- und Nachtzeitraum ermittelt und pla-
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nungsrechtlich festgesetzt. Durch diese Festsetzung ist unabhängig von der räum-
lichen und zeitlichen Entwicklung im Gewerbepark ba˙sic gewährleistet, dass allen 
Betrieben die für ihre betrieblichen Abläufe notwendigen Emissionskontingente 
zugesichert werden können ohne dass es innerhalb des Gewerbeparks ba˙sic o-
der in den angrenzenden Gebieten zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
gem. TA-Lärm kommen kann. Die Einhaltung dieser Grenzwerte ist im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens durch Vorlage eines schalltechnischen Gutachtens 
nachzuweisen. Eine detaillierte Darstellung des Sachverhaltes erfolgt unter Ziff. 
7.10.3 dieser Begründung. 
 

15.3 Straßenverkehrsgeräusche 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte (OW) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 ha-
ben keinen normativen Charakter, sondern vorrangig Bedeutung für die Planung 
von Neubaugebieten mit schutzbedürftigen Nutzungen und für die Neuplanung von 
Flächen, von denen Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplan-
te schutzbedürftige Nutzungen einwirken können. Örtliche Gegebenheiten können 
in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten nach oben oder 
nach unten erfordern. Sie betragen für die Geräuscheinwirkungen von Verkehrs-
wegen:  

 OW tags/nachts 

bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebie-
ten (WS), Campingplatzgebieten 

55/45 dB(A) 

Bei Mischgebieten (MI) und Dorfgebieten (MD) 60/50 dB(A) 

Bei Gewerbegebieten (GE) und Kerngebieten (MK) 65/55 dB(A) 

 
Immissionsgrenzwerte (IGW) werden in der 16. BImSchV „Verkehrslärmschutz-
verordnung“ angegeben, die formell nur bei der Beurteilung der Verkehrsge-
räuscheinwirkung bei Neubau oder wesentlicher baulicher Änderung eines Ver-
kehrsweges heranzuziehen sind. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass 
diese Werte angeben, was der Gesetzgeber für zumutbar hält. Sie betragen: 
 

 IGW tags/nachts 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten  und Kleinsied-
lungsgebieten  

59/49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten  64/54 dB(A) 

in Gewerbegebieten  69/59 dB(A) 

 
Analyse 2003 
 
Die IGW für Mischgebiete werden derzeit von den straßenseitigen Fassaden der 
südlichsten Wohnhäuser von Goldscheuer an der Römerstraße nördlich der Of-
fenburger Straße um bis zu 5 dB tags und bis zu 8 dB nachts überschritten. Vor 
den Gebäuden an der Römerstraße südlich der Offenburger Straße wird der IGW 
für Gewerbegebiet tags und nachts eingehalten. Vor dem Wohnhaus Offenburger 
Straße 2 wird der IGW für MI tags um 1 dB überschritten und nachts um 4 dB. Vor 
den südlichsten, der Offenburger Straße nächstgelegenen Gebäuden im Ortsteil 
Kittersburg wird der OW für MI tags eingehalten und nachts um 1dB überschritten; 
die IGW werden jedoch eingehalten. 
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Immissionsgrenzwerte für Lärmsanierung (IGW-S) nach VlärmSchR 97 „Richtlinie 
für den Verkehrslärmschutz an Bundesstraßen in der Baulast des Bundes“. Dort 
wird ausgeführt: „Lärmschutz an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) wird als 
freiwillige Leistung auf der Grundlage haushaltsrechtlicher Regelungen gewährt… 
Lärmschutzmaßnahmen setzten voraus, dass der Beurteilungspegel einen der fol-
genden, im Bundeshaushalt festgelegten Grenzwert übersteigt“. 

 IGW-S tags/nachts 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen, Altenheimen, 
in reinen und allgemein Wohngebieten sowie Kleinsied-
lungsgebieten  

70/60 dB(A) 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten  72/62 dB(A) 

3. in Gewerbegebieten  75/65 dB(A) 

 
Diese Sanierungsgrenzwerte werden vor der südlichsten Wohnbebauung von 
Goldscheuer an der Römerstraße nördlich der Offenburger Straße tags unter-
schritten und nachts knapp eingehalten; im restlichen Gebiet von Goldscheuer un-
terschritten. 
 
Vogelschutzgebiet „Unterer Wald“ 
Der Beurteilungspegel am Waldrand zur B36 beträgt für die Analyse 2003 tags 64 
dB(A) und nachts 58 dB(A) und am Waldrand entlang der L98-neu tags 73 dB(A) 
und nachts 69 dB(A). 
 
Prognose 2010/2015 (Stand Oktober 2003) 
 
Vor der bestehenden schutzbedürftigen Nutzung an der B36 ist eine Erhöhung der 
Beurteilungspegel um maximal 2 dB zu erwarten. Vor den straßenseitigen Fassa-
den der südlichen Wohnbebauung von Goldscheuer an der Römerstraße nördlich 
der Offenburger Straße kann nachts der IGW-S für MI erreicht bzw. um 1 dB über-
schritten werden. Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsabnahme auf der Offen-
burger Straße werden zukünftig auch vor dem Wohnhaus Offenburger Straße 2 
die IGW für MI eingehalten bzw. unterschritten werden.   
 
Geltungsbereich des Gewerbeparks ba˙sic 
Die OW nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 für GE werden an den straßenseitigen Rän-
dern der Baugrenzen tags uns nachts überschritten. 
 
Vogelschutzgebiet „Unterer Wald“ 
Es ist eine Erhöhung der Verkehrsgeräuschbelastung um 2 dB tags und 1 dB 
nachts im Bereich der B36 zu erwarten und um 3 dB tags und nachts im Bereich 
der L98-neu. 
 

15.4 Lärmpegelbereiche entlang der B 36 und der L 98-neu 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Gewerbeparks ba˙sic sind Nutzungen zuläs-
sig die gem. DIN 4109 besonders schutzbedürftige Raumarten beinhalten können. 
Es handelt sich hierbei um Aufenthaltsräume in ausnahmsweise zulässigen Woh-
nungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Büroräume, Unterrichts-
räume und ähnliche. Insbesondere entlang der B 36 und der L 98-neu ergeben 
sich für die genannten Raumarten besondere Anforderungen an die Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen. Um die Einhaltung der in den besagten Räumen 
zulässigen Innenlärmpegel gem. DIN 4109 sicherstellen zu können, wurden den 
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durch die Verkehrsgeräusche verursachten maßgeblichen Außenlärmpegeln 
Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109 zugeordnet. Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans wurde festgesetzt, dass die in der DIN 4109 vorgegebenen Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen entsprechend der im Gutach-
ten ermittelten Lärmpegelbereiche an den der Straßen zugewandten Fassaden 
und den Seitenfassaden eingehalten werden. Die von der Straße abgewandten 
Fassaden dürfen eine 5 dB niedrigere Schalldämmung aufweisen. Im gesamten 
Geltungsbereich gelten der Lärmpegelbereich IV entlang der B 36 und der L 98-
neu ist mit einem Lärmpegelbereich V zu rechnen. Die Abgrenzung der Lärmpe-
gelbereiche zueinander ist in der Planurkunde dargestellt. Die Lärmpegelbereiche 
wurden für das unbebaute Gebiet ermittelt. Im Falle einer zunehmenden Bebau-
ung ist in Teilbereichen durch Abschirmung mit einer Abnahme der maßgeblichen 
Außenlärmpegel in den weiter von den Hauptverkehrsstraßen abgewandten Teil-
bereichen zu rechnen. Neben der Einhaltung der Anforderungen an die Luftschall-
dämmung von Außenbauteilen ist auch durch eine entsprechende Grundrissges-
taltung die Einhaltung der zulässigen Innenraumpegel möglich. 
 
Nach DIN 4109 gelten die folgenden Anforderungen für die resultierende Luft-
schalldämmung R’w, res  von Fassaden (Wände und Fenster) schutzbedürftiger 
Räume: 
 Lärmpegelbereich 

 IV    V         
Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ähnliches  40 dB 45 dB 

Bürogebäude und ähnliches 35 dB 40 dB 

 

16 Verkehr 

 
 

16.1  Verkehrsgutachten 
 
Vom Planungsbüro Kölz Stuttgart, wurde eine Verkehrsuntersuchung mit Stand 
vom Oktober 2003 durchgeführt. Neben der Ermittlung der heute existierenden 
Verkehrsmengen wurden das künftig zu erwartende Verkehrsaufkommen und die 
damit verbundenen Konsequenzen für das relevante Verkehrssystem ermittelt. 
Grundlage für die Verkehrsprognose waren vor allem die aus den Festsetzungen 
des Bebauungsplans abgeleiteten Strukturdaten und Bestimmungsfaktoren (u.a. 
die Zahl der Arbeitsplätze, Hotelzimmer, …), sowie die sonstigen geplanten struk-
turellen Erweiterungen des Siedlungsgebiets insbesondere für die Gemarkungsbe-
reiche Kehl, Neuried und Willstätt.  
 
Diese Untersuchung hat gezeigt, dass im Vergleich zur Verkehrsuntersuchung des 
Planungsbüros Kölz vom Februar 2000 für den relevanten Netzbereich (B 36 / L 
98 NEU) von einem zum Teil deutlich höheren Verkehrsaufkommen auszugehen 
ist. 
Dies resultiert insbesondere auch daraus, dass sich – im Gegensatz zur Verkehrs-
untersuchung vom Februar 2000 – die strukturellen Ausgangsdaten für den Be-
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reich des Interkommunalen Gewerbeparks grundlegend geändert haben bzw. in 
den letzten Jahren entsprechend präzisiert wurden (u. a. Hektarfläche, Bruttoge-
schossfläche, ...). 
 
Hinzu kommt, dass zwischenzeitlich – im Rahmen der Fortschreibung des FNP – 
auch eine Aktualisierung der prognostischen Entwicklungen in den benachbarten 
Städten und Gemeinden vorgenommen wurde (Kehl, Neuried, Willstätt). 
 
Obwohl sich im Prognosezeitraum 2015/20 für den relevanten Netzbereich (B36/ 
L 98 NEU) eine relativ hohe Verkehrsbelastung ergibt, kann insgesamt davon aus-
gegangen werden, dass das vorhandene Verkehrssystem (2-streifige B 36 und 
L 98 NEU) das zusätzliche Verkehrsaufkommen – infolge des geplanten Inter-
kommunalen Gewerbeparks ba˙sic, sowie der vorgesehenen weiteren prognosti-
schen Entwicklungen – aufnehmen bzw. bewältigen kann, ohne dass gravierende 
Störungen und Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes zu erwarten sind. 
 
Allerdings macht eine Prognosebelastung von ca. 15.800 Kfz/24h in der B 36 
(nördlich der Einmündung der Offenburger Straße) auch deutlich, dass sich das 
Verkehrsaufkommen im Bereich der B 36–Ortsdurchfahrten Marlen und Gold-
scheuer – bei Beibehaltung des Status Quo – entsprechend erhöhen wird (heute 
ca. 12.800 Kfz/24h). 
 
Dies wiederum unterstreicht die verkehrliche Notwendigkeit und Sinnfälligkeit einer 
B 36-Umgehung Marlen / Goldscheuer – zumal der Anteil des ortsfremden Durch-
gangsverkehrs in der OD B 36 – Goldscheuer bereits heute bei bis zu ca. 67 % 
liegt. 

 
Zur Beurteilung der Auswirkungen des interkommunalen Gewerbeparks ba˙sic auf 
das vorhanden Straßennetz ist dessen Verkehrserzeugung isoliert zu betrachten. 
Diese beträgt ca. +6.950 Fahrten an einem "Normalwerktag“,  davon sind ca. 550 
Fahrten ausschließlich interner bzw. quartierbezogener Verkehr der sich auf das 
äußere Verkehrsnetz nicht auswirkt.  
Das relevante Verkehrssystem (2-streifige B 36 bzw. L 98 NEU) kann das zusätz-
lich zu erwartende Verkehrsaufkommen infolge des geplanten Interkommunalen 
Gewerbeparks aufnehmen, ohne dass nennenswerte Qualitätseinbußen bzw. Be-
einträchtigungen des Verkehrsablaufes zu erwarten sind. 
Hinzu kommt, dass das o.g. Fahrtenaufkommen eine sehr intensive Nutzung des 
Areals zu Grunde legt und somit eher einen oberen bzw. erhöhten Wert darstellt. 
Es ist daher durchaus möglich, dass die tatsächlichen künftigen Werte - in Abhän-
gigkeit von der Gebietsentwicklung – entsprechend niedriger liegen und sich damit 
ein geringeres Verkehrsaufkommen ergibt.  
Zusammenfassend bleibt deshalb nochmals festzuhalten, dass das zusätzlich zu 
erwartende Verkehrsaufkommen infolge des Gewerbeparks ba˙sic keinen weiteren 
Ausbau des bestehenden 2-streifigen Hauptverkehrssystems (B 36 bzw. L98-neu) 
erforderlich macht. 
 
 

16.2 Emissions- und Immissionsberechungen Kehl-Goldscheuer 
 
Im Zuge der Offenlage des Bebauungsplans hatten besorgte Anwohner der B 36 
in Goldscheuer und Marlen Bedenken bezüglich der zukünftigen Verkehrsbelas-
tungen an den jeweiligen Ortsdurchfahrten geäußert. 
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Vom Zweckverband wurde daraufhin am 23.04.2004 bei der UMEG, Zentrum für 
Umweltmessungen, Umwelterhebungen und Gerätesicherheit Baden-Württemberg 
ein Gutachten zur Erstellung  verkehrsrelevanter Emissions- und Immissionsbe-
rechnungen  für die Luftschadstoffe NO2, Benzol und PM10 im Bereich der Orts-
durchfahrten Kehl- Marlen und Kehl-Goldscheuer Auftrag gegeben., um neben der 
bereits ermittelten zukünftigen Verkehrsbelastung und den hierdurch zu erwarten-
den Geräuschemissionen (vgl. Kapitel 15.3 und Kapitel16.1 dieser Begründung) 
auch eine Aussage über die zu erwartende zukünftige Schadstoffbelastung zu er-
halten. 
 
Die Berechnungen wurden auf Basis der Verkehrsuntersuchung des Planungsbü-
ros Kölz vom Oktober 2003 angestellt, in dem u.a. das derzeitig und künftig zu er-
wartende Verkehrsaufkommen nördlich der Einmündung der B36 in die Offenbur-
ger Straße in den Ortsdurchfahrten Kehl-Marlen und Kehl-Goldscheuer untersucht 
wurde. 
 
Die Emissions- und Immissionsberechnungen wurden für das Bezugsjahr 2003 
und den Prognosezeitraum 2015/20 in Analogie zu den gewählten Zeiträumen der 
Verkehrsuntersuchung  durchgeführt. 
 
Das Gutachten ist Anlage zum Bebauungsplan und kommt  zu folgendem Ergeb-
nis: 
 
Im Bezugsjahr 2003 werden die  Immissionsgrenzwerte + Toleranzmargen der 
22.BImSchV für die zu untersuchenden Stoffe NO2, Benzol und PM10 an keiner 
Stelle in und zwischen den Ortsdurchfahrten Kehl-Marlen und Kehl-Goldscheuer 
überschritten. Die höchsten Werte liegen für die Jahresmittelwerte von NO2 bei 41 
�g/m³, für Benzol bei 2,2 �g/m³, und für PM10 bei 29 �g/m³ unmittelbar auf oder 
an der B36. Schon in kurzer Entfernung von der Strasse gehen die Werte auf die 
zugrunde gelegten Vorbelastungswerte zurück. Auch der Konzentrationswert der 
23. BImSchV für den 98%- Wert von  NO2  (Konzentrationswert, den 98 % aller in 
einem Beurteilungszeitraum gemessene Werte unterschreiten) in Höhe von 160 
�g/m³, wird mit dem höchsten berechneten Wert von 92 �g/m³ deutlich unterschrit-
ten. 
 
Im Prognosezeitraum werden alle Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV und der 
Konzentrationswert der 23. BImSchV für den 98%- Wert von NO2  an allen Stellen 
in und zwischen den Ortsdurchfahrten Kehl-Marlen und Kehl-Goldscheuer deutlich 
unterschritten. Die höchsten Werte liegen für die Jahresmittelwerte von NO2 bei 30 
�g/m³, für Benzol bei 1,5 �g/m³, und für PM10 bei 24 �g/m³ und für den 98%- Wert 
von NO2  bei 72 �g/m³ unmittelbar auf oder an der B36. Die Werte sinken auch 
hier bereits in kurzer Entfernung von der Straße auf die zugrunde gelegten Vorbe-
lastungswerte. 
 
Es bleibt festzuhalten, dass die zukünftig zu erwartenden verkehrsrelevanten stoff-
lichen Emissionen  infolge des Gewerbeparks ba˙sic  in den Ortsdurchfahrten 
Kehl- Marlen und Kehl- Goldscheuer zu keinen Überschreitungen der geltenden 
gesetzlichen Grenzwerte führen. 
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17 Altlasten  

17.1 Bestehendes Betonwerk 
 
Auf dem Gelände des bestehenden Betonwerks der Fa. STG im Gebietsteil WEST 
wurde vom Ingenieurbüro Roth&Partner, Karlsruhe, eine historische Untersuchung 
durchgeführt. Die Untersuchung mit Datum vom 11.08.2003 ergab, dass sich auf 
dem Werksgelände verteilt insgesamt 20 verschiedene Gefahrverdachtspunkte /-
flächen befinden.  
 
Es sind allgemein für Werksgelände Gefahrverdachtspunkte /- flächen wie Tank-
stelle, Heizanlage mit Lagertanks, Kfz-Werkstatt, Betriebs- und Hilfsstofflager, Ab-
scheider, Waschplätze und Trafostation vorhanden. Darüber hinaus sind teilweise 
flächenhafte Auffüllungen als Gefahrverdachtspunkte zu nennen. 
 
In Abstimmung mit dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Land-
ratsamt Ortenaukreis wurden auf Basis des Gutachtens vom 11.08.2003 Maß-
nahmen zur Ermittlung der Grundwassergüte in relevanten Gefahrenverdachtsbe-
reichen durchgeführt. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgte auf Grundlage 
der BBodSchV. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „ Altlastenuntersuchung – 
Grundwassererkundung- Fa. STG, Industriestraße 1, 77694 Kehl-Goldscheuer „ 
des Ingenieurbüros Roth & Partner , Karlsruhe vom 01.07.2004  dargestellt. 
 
An zwei von  fünf Untersuchungspunkten wurde dabei eine Überschreitung der  
zulässigen Prüfwerte der BBodSchV festgestellt. 
 
An Pegel P2 wurden der Prüfwert für AKW deutlich, an Pegel P5 der Prüfwert für 
Arsen leicht überschritten. Die Pegel sind im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans gekennzeichnet. 
 
Die vorliegenden Ergebnisse ergaben insgesamt keine Hinweise, dass auf dem 
Werksgelände massiven Grundwasserverunreinigungen vorliegen. Gleichwohl ist 
lokal mit begrenzten Boden-/Grundwasserbelastungen zu rechnen (z.B. unterirdi-
sche Tankbehälter, Kanaltrassen, Abscheider, Waschplätze usw.) 
 
Der Gutachter empfiehlt hierzu während, bzw. im Anschluss an die geplante Be-
räumung des Anwesens die belasteten Bereiche zu lokalisieren und falls erforder-
lich durch Bodenaustauschmaßnahmen zu beseitigen. 
 

 
17.2 Mögliche Kampfmittelbelastungen 

 
Vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg wurde eine multitempo-
rale Luftbildauswertung hinsichtlich möglicher Kampfmittelbelastungen als Folge 
militärischer Einwirkungen im Zeitraum zwischen dem 26.12.1944 und 14.05.1945 
vorgenommen. 
Die Auswertung hat Anhaltspunkte ergeben, die es erforderlich machen, dass wei-
tere Maßnahmen durchgeführt werden.  
 
Die betroffenen Verdachtsflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans nachrichtlich gekennzeichnet.  
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(Nähere Informationen im Schreiben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 
25.09.2003, Aktenzeichen: 14.1-1115.8/OG-2019.)  

18 Bauabschnitte 

Der Zweckverband Gewerbepark ba˙sic beabsichtigt das Baugebiet in mehreren 
Teilabschnitten zu erschließen.  
 

• 1. Bauabschnitt Gebiet MITTE   Quartiere M 1 – M 5 
• 2. Bauabschnitt Gebiet MITTE   Quartiere M 6 – M 10 
• 3. Bauabschnitt Gebiet SÜD   Quartiere S 1 – S 8 
 

 
Die Entwicklung des Gebietes WEST geschieht in der Verantwortung der Starken-
burger Grundstücksgesellschaft und ist unabhängig von der Abschnittsbildung des 
Zweckverbandes. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist vorgesehen, den Hotelkomplex 
im Quartier W 3 schnellstmöglich zu realisieren. Eine genaue Zeitplanung besteht 
noch nicht.  

19 Flächenbilanz 
(Alle Angaben wurden grafisch ermittelt und verstehen sich als Näherungswerte. Geringfügige Tole-
ranzen und Rundungsabweichungen sind möglich.) 
 
 
Geltungsbereich B-Plan, Stand  25.10.2004   56.80 ha 
 
Hiervon entfallen auf die äußere Verkehrserschließung 2,77 ha und auf sonstige 
äußere Erschließungsflächen wie Entwässerungsgräben 1.83 ha. Diese Flächen 
werden aus den nachfolgenden Bilanzen für die 3 Teilbereiche des Gewerbeparks 
ba˙sic herausgerechnet. Es verbleiben somit 52.19 ha Fläche, die sich auf die 3 
Gebietsteile MITTE, SÜD und WEST wie folgt aufteilen: 
 
Gesamtgebiet ohne äußere Erschließung 52.19 ha                  =  100,0 % 
Bereich MITTE 19.54 ha      =  37.44 % 
Bereich SÜD                                                      15,26 ha      = 29.24% 
Bereich WEST   17.38 ha      = 33.3 % 
 

 
19.1 Teilgebiet MITTE 

 
Nettobauland                                                        12.75 ha =  65.3 % 

M1                                                                      2.34ha =  12.0% 
M2 1,08 ha =    5,5 % 
M3 1,54 ha = 7.9  % 
M4 1,21 ha =    6,2 % 
M5 0,81 ha =     4,1 % 
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M6 1,40 ha =  7.2 % 
M7 1,07 ha =  5.5 % 
M8 1,14 ha =     5,8 % 
M9 0,86 ha =     4,4 % 
M10 1,30 ha = 6.7 % 
 

öffentliche Verkehrsflächen                                   2.10 ha =    10.7 % 
Straßen                                                               1. 31ha =    6.7% 
Wege                                                                   0.79ha =    4,0% 
 

öffentliche Grünflächen                                           4.42ha =    22.5% 

Grünzüge                                                              2.52ha =    12.8% 
Sickergräbern                                                       0.87ha =     4,4  % 
Verkehrsgrün                                                        1,03ha =     5,2 % 
 

Gewässer                                                              0,27 ha =     1,4 % 
 
Gesamt                                                                      19.54 ha = 100,0 % 

 
19.2 Teilgebiet SÜD 

 
Nettobauland 10,33 ha = 67,7 % 

S1 1,29 ha = 8,5 % 
S2 0,87 ha = 5,7 % 
S3 0,88 ha = 5,8 % 
S4 0,89 ha = 5,8 % 
S5 0,78 ha = 5,1 % 
S6 0,98 ha = 6,4 % 
S7 1,87 ha = 12,3 % 
S8 2,77 ha = 18,2 % 

 
öffentliche Verkehrsflächen 1,64 ha = 10,7 % 

Straßen 0,89 ha = 5,8 % 
Wege 0,75 ha = 4,9 % 

 
öffentliche Grünflächen 3,22 ha = 21,1 % 

Grünzüge 1,42 ha = 9,3 % 
Sickergräben 0,78 ha = 5,1 % 
Verkehrsgrün 1,02 ha = 6,7 % 
 

Gewässer 0,07 ha = 0,5 % 

 
Gesamt 15,26 ha = 100,0 % 
 
 
 

19.3 Teilgebiet West 
 
Nettobauland                                                           13.27ha =     76,4 % 

W1                                                                       1.71 ha =       9,8 % 
W2                                                                       1,65 ha =       9,5% 
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W3                                                                        2,50ha =      14,4 % 
W4                                                                       2,35 ha =      13,5% 
W5                                                                       1,68 ha =       9,7% 
W6                                                                       1,73 ha =      10,0% 
W7                                                                       1,65 ha = 9,5% 
 

öffentliche Verkehrsflächen 1,41ha =       8,1 % 
Straßen 0,76ha =       4,4 % 
Wege  0,65 ha =       3,7 % 

 
öffentliche Grünflächen  2,40ha =    13,8 % 

Grünzüge 1,56 ha =     8,9 % 
Sickergräben 0,27 ha =     1,5 % 
Verkehrsgrün    0,38ha =     2,2 % 
Wald    0,20ha =     1,2% 
 

Gewässer 0,30 ha = 1,7 % 
 
Gesamt    17,38ha = 100,0 % 

20 Kostenübersicht 

Die durch den Bebauungsplan entstehen Kosten sind aus den aktuellen Erläute-
rungen und Berechnungen zum ‚Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic „Fort-
schreibung der Kostenschätzung“ auf Grundlage des Bebauungsplanes vom 
03.12.2002’ letzter Stand vom März 2003 des Büro Wald + Corbe Beratende Inge-
nieure, Hügelsheim zu entnehmen. 

21 Planverwirklichung und Folgeverfahren 

Der Zweckverband Gewerbepark ba˙sic erwirbt die Flächen in den Teilgebieten 
MITTE und SÜD von den am Zweckverband beteiligten Kommunen. Diese werden 
nach erfolgter Erschließung und der vermarktungsabhängigen Neuparzellierung an 
ansiedlungswillige Betriebe veräußert. Die Durchsetzung städtebaulicher Ziele, die 
über die planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans hinaus gehen, folgt im Zuge eines intensiven Beratungsprozesses während 
der Projektvorplanung (Ansiedlungsberatung) und wird im Zuge privatrechtlicher 
Vereinbarungen im Rahmen der Kaufverträge gesichert. 
 
Die Starkenburger Grundstücksgesellschaft  mbH vermarktet die Fläche im Teil-
gebiet WEST in eigener Verantwortung. 
Der Zweckverband hat sich die Möglichkeit der Einflussnahme in dem mit der 
Starkenburger Grundstücksgesellschaft mbH abgeschlossenen Erschließungs- 
und städtebaulichen Rahmenvertrag gesichert. 



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic  BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ 

 Seite 65 

22 Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 
 
A1.1 SO1 – Sonstiges Sondergebiet - Hotel 
(§ 11 i.V.m. § 1 Abs. 3 BauNVO) 
 
Die Starkenburger Grundstücksgesellschaft plant am Kreisverkehr B 36 / L 98-neu 
die Errichtung eines ca. 70 m hohen Hotels der Luxusklasse. Dieses Ansinnen 
wird vom Zweckverband ba˙sic ausdrücklich unterstützt, da von diesem Hotel ein 
wichtiger Impuls für den gesamten Gewerbepark ba˙sic ausgehen kann. Zu dem 
sieht der Zeitplan des Investors eine zeitnahe Realisierung des Projektes vor, die 
im Sinne einer qualitativ hochwertigen „Initialzündung“ eine den Qualitätsansprü-
chen des Gewerbepark ba˙sic wichtige Weichenstellung darstellt. Durch die Ge-
bäudehöhe von 70 m wird dieser Anspruch unterstrichen. Neben dem Hotel als 
Hauptnutzung sind eine Reihe von Ergänzungsnutzungen zulässig, wie sie übli-
cherweise von der Klientel einer solchen Einrichtung erwartet werden und für den 
wirtschaftlichen Betrieb erforderlich sind. Die Größe und Art dieser Ergänzungs-
nutzungen soll der Hauptnutzung eines Hotelbetriebes untergeordnet sein. In die-
sem Zusammenhang sind auch kerngebietstypische Vergnügungsstätten zu be-
trachten. D.h. Vergnügungsstätten mit zentraler Bedeutung und einem größeren 
Einzugsbereich für die Erreichbarkeit eines größeren Publikums sind nicht er-
wünscht.  
Eine Durchmischung mit sonstigen Gewerbebetrieben ist zugunsten der städte-
baulichen Qualität nicht gewünscht, so dass hier nur die Ausweisung eines Son-
dergebietes Infrage kommt. Des Weitern soll das Hotel gemeinsam mit der an-
grenzenden Wohnanlage für vorübergehenden Wohnbedarf (Boarding-House) im 
SO2 korrespondieren. Die beiden Sondergebiete sind durch den nördlich angren-
zenden Grünzug von der restlichen Bebauung im Teilgebiet WEST getrennt, so 
dass diese einen eigenständigen der Nutzung angemessenen Charakter entwi-
ckeln können. 
 
 
 
A1.2 SO2 – Sonstiges Sondergebiet – Wohnanlage für vorübergehenden 

Wohnbedarf 
(§ 11 i.V.m. § 1 Abs. 3 BauNVO) 
 
Siehe auch A1.1 
 
Bei dem Boarding-House handelt es sich um ein wichtiges Service Angebot für 
den gesamten Gewerbepark ba˙sic. Diese Wohnanlage für den vorübergehenden 
Wohnbedarf soll insbesondere Mitarbeitern von Firmen im Gewerbepark ba˙sic 
und den angrenzenden Gewerbegebieten zur Verfügung stehen, deren Anwesen-
heit vor Ort nur für einen begrenzten Zeitraum erforderlich ist. Die Nähe zum Ar-
beitsplatz stellt einen wesentlichen Vorteil dar, von der Nähe zum in der Nachbar-
schaft konzipierten Hotel werden die bereits beschriebenen Synergieeffekte erwar-
tet. Bei dem Boarding-House handelt es sich um eine wohnähnliche Nutzung die 
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wegen der höheren Anforderungen an den Lärmschutz in einem Gewerbegebiet 
unzulässig ist. Eine Zulässigkeit in einem Mischgebiet MI wäre gegeben, jedoch 
entspricht die mit einem MI verbundene Zulässigkeit weiterer Wohnnutzungen 
nicht der Zielsetzung des Zweckverbandes ba˙sic insbesondere auch wegen des 
Konfliktpotentials und der schlechten Anbindungsmöglichkeit an bestehende 
Wohnnutzungen, wodurch sich städtebaulich eine Inselsituation ergäbe. Daher 
und aus denselben Gründen wie beim Hotel war nur eine Ausweisung als Sonder-
gebiet möglich. Neben der Hauptnutzung Boarding-House sind auch hierfür unter-
geordnete Ergänzungsnutzungen, soweit sie für dessen Funktion und wirtschaftli-
chen Betrieb erforderlich sind, zulässig. Die Lage des Boarding-House am südli-
chen Gebietsrand des Gebietes WEST ist so gewählt, dass möglichst geringe Be-
einträchtigungen für die zukünftigen gewerblichen Nutzungen insbesondere durch 
die geringen zulässigen Immissionswerte im Nachtzeitraum gem. TA-Lärm entste-
hen. Eine Beeinträchtigung der gewerblichen Lärmemissionen in den Teilgebieten 
MITTE und SÜD ist durch das Boarding-House weder im Tages- noch im Nacht-
zeitraum gegeben. Im Teilgebiet WEST jedoch ergeben sich durch diese Nutzun-
gen Restriktionen für angrenzende Gewerbeflächen (siehe auch Begründung zu 
Ziff. A1.5) die jedoch mit der dort vorgesehenen Nutzung verträglich sind. Der der-
zeitige Grundstückseigentümer, die Starkenburger Grundstücksgesellschaft, sieht 
das Boarding-House als wesentlichen Bestandteil ihres Nutzungskonzeptes für 
das Teilgebiet WEST und sieht durch die davon ausgehenden Restriktionen ihr 
Entwicklungskonzept nicht beeinträchtigt. 
 
 
A1.3 GE1 – Gewerbegebiet 
(§ 8 BauNVO) 
 
Das Gewerbegebiet gliedert sich je nach städtebauliche Zielsetzung in zwei Teil-
bereiche GE1 und GE2. Im GE1 sollen vorrangig die in der Präambel der Ver-
bandssatzung erwähnten Nutzungen untergebracht werden. Zu diesem Zwecke 
soll, soweit möglich, ein 3-Schichtbetrieb ermöglicht werden.  
In den Gebietsteilen MITTE und SÜD, allesamt ausgewiesen als GE1 sind in den 
nördlichen Quartieren (Quartiere M1, M1/1, M3, M3/1, M4, M6, M6/1, M6/2, M7, 
M9) Wohnungen für Betriebsinhaber ausnahmsweise zulässig. In den Quartieren 
M2, M5, M8, M10 und alle Quartiere SÜD ist jegliche Form der Wohnnutzung ge-
nerell ausgeschlossen, um mögliche Nutzungskonflikte im gebietsteil SÜD von 
vornherein ausschließen zu können. Die Erschließung des GE1 ist gewährleistet 
ohne dass hierzu Gebiete mit Wohnnutzung durchfahren werden müssten. 
 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sind nur in den Quartieren M3V, M6V 
und S4V zulässig, da sich diese an den Quartiersplätzen befinden und hier zur ge-
bietsinternen Versorgung beitragen sollen. Fuhr-, Speditions-, Bus- und Logistikun-
ternehmen sowie Lagerhäuser, selbständige Lagerplätze und offene, einem Be-
trieb untergeordnete Lagerflächen über 20 % der betrieblichen Nutzfläche, sind 
wegen des in Relation zur Anzahl der Arbeitsplätze hohen Flächenbedarfs und aus 
gestalterischen Gründen, die dem hochwertigen Charakter des Gebietes wieder-
sprechen, nicht zulässig.  
Im Sinne einer Gebietsübergreifender Zueinandergliederung gemäß §1 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 BauNVO wird die Art der zulässigen Lagerflächen im Ge-
werbepark ba˙sic in der Fläche beschränkt. Die Gemeinde Neuried und die Stadt 
Kehl verfügen andernorts über Gewerbegebiete, in denen Betriebe mit einem hö-
heren Lagerflächenbedarf angesiedelt werden können. 
Tankstellen sind im gesamten Gewerbepark nicht zulässig da sich unmittelbar 
nördlich, an der B36 ein großer Betrieb auch mit gewerbegebietsrelevanten Lkw 
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Dienstleistungen befindet und vom Gewerbepark gut erreichbar ist. Anlagen für 
sportliche Zwecke sind ebenfalls nur in den drei Quartieren an den Quartiersplät-
zen zulässig da sie der Versorgung des Gebietes dienen und zur Nachtbelebung 
beitragen können. Ausnahmsweise sind Anlagen für kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke nur an den Quartiersplätzen (S4V, M3V, M6V) und im Be-
reich der Gebietszufahrten (M1V, S1V, M6/1) zulässig. Die Nutzungen können hier 
beitragen die städtebaulich bedeutenderen Standorte sowohl durch die publikums-
intensivere Nutzung als auch durch das mit der Nutzung verbundenen gestalteri-
sche Potential aufzuwerten. 
 
Vergnügungsstätten sind nur an den Quartiersplätzen zulässig und dienen sowohl 
der Gebietsversorgung als auch der Nachtbelebung. Vergnügungsstätten mit Sex-
darbietungen und Spielhallen sind ausgeschlossen, da sie dem hochwertigen Cha-
rakter des Gebietes nicht entsprechen. 
 
Die Restriktiven Festsetzungen zum Einzelhandel dienen zum Schutz des Einzel-
handels in der Innenstadt Kehls sowie in den Ortszentren der Ortsteile Kehls und 
Neurieds. Eine Realisierung von raumbedeutsamen Einzelhandelsverkaufsflächen 
oberhalb der Vermutungsgrenze von 800 m² wird hierdurch ebenso unterbunden 
wie die Bildung von Agglomerationen für die eine Raumbedeutsamkeit gegeben 
wäre. Ein gänzlicher Ausschluss des Einzelhandels an der Stätte der Produktion 
erfolgt nicht, da dieser möglicherweise von attraktiven, gewünschten Betrieben als 
Ansiedlungshemmnis gesehen werden könnte. Der Verzicht auf einen solchen, für 
die Wirtschafts- und Arbeitsplatzstruktur der Stadt Kehl und der Gemeinde Neuried 
wichtigen Betriebes steht in keiner Relation zu den möglichen Auswirkungen auf 
die bestehenden Einzelhandelsstrukturen, die als unerheblich betrachtet werden. 
 
 
 
 

A1.4 GE2 – Gewerbegebiet  
(§ 8 BauNVO) 
 
Die Gewerbeflächen im GE2 entstehen in umittelbarer Nachbarschaft zum beste-
henden Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“. Wie auch im benachbarten Gebiet soll 
hier die Ansiedlung lokaler Betriebe mit ihren spezifischen Bedürfnissen möglich 
sein. So sind in Anlehnung an den Bestand im GE2 Betriebswohnungen zulässig.  
 
Beherbergungsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für sportliche, 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstät-
ten sind nicht zulässig, da hierfür in den Teilgebieten MITTE und WEST Standorte 
mit der hierfür erforderlichen größeren Zentrenfunktion zur Verfügung stehen. Hö-
herwertige Nutzungen befinden sind im Teilgebiet WEST südlich des Grünzuges in 
den Sondergebieten SO1 und SO2. Für Fuhr-, Speditions-, Bus- und Logistikun-
ternehmen sowie Lagerhäuser, selbständige Lagerplätze und offene, einem Be-
trieb untergeordnete Lagerflächen sowie Tankstellen und den ausnahmsweise zu-
lässigen Einzelhandel gilt die Begründung im GE1 für das GE2 entsprechend.  
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A1.5 Flächenbezogener Schallleistungspegel 
(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauGB) 
 
Um die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte innerhalb des Gewerbe-
parks ba˙sic als auch in den angrenzenden Quartieren auf Grundlage der TA-Lärm 
für den Tages- und Nachtzeitraum einhalten zu können, wurde ein Schallgutachten 
in Auftrag gegeben und eine Kontingentierung der zulässigen Schallimmissionen 
in den einzelnen Quartieren vorgenommen. Diese Festsetzung dient der Sicher-
stellung des Immissionsschutzes und verhindert das Ausschöpfen der zulässigen 
Emissionskontingente durch Einzelbetriebe zum Nachteil jener Unternehmen, die 
sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansiedeln werden. Siehe auch Ziff. 7.10.3 
und Ziff. 15 dieser Begründung. 
 
Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 
 
 

A2 Öffentliche Grünfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
Die öffentlichen Grünflächen sind ein wichtiges Rückgrat der Planung und über-
nehmen mehrere Funktionen. Die hier gehäuft vorhanden Biotope sollen erhalten, 
die ausgewiesenen Grünzüge zur Gliederung und Gestaltung des Gewerbeparks 
herangezogen werden. In den Grünflächen werden die für die Oberflächenentwäs-
serung unbedingt erforderlichen Sicker- und Retentionsflächen auf öffentlichem 
Grund untergebracht um eine dauerhafte Pflege und somit deren Funktion sicher-
stellen zu können. Aufgrund des hohen Flächenbedarfs für die Sicker- und Reten-
tionsmulden ergeben sich relativ breite Grünräume, die einen sehr wirkungsvollen 
Beitrag zur gestalterischen Qualität leisten können. Insbesondere die Grünzüge 
(ÖG1) dienen der Erholung der im Gebiet tätigen und nehmen den überörtlichen 
Fahrrad- und Fußgängerverkehr auf, der bereits heute durch das Gebiet führt. 
 
Die mit ÖG2 gekennzeichneten Grünflächen dienen der Ableitung und Versicke-
rung von Oberflächenwasser und sind für das Funktionieren des Entwässerungs-
systems erforderlich. 
 
 
 

A3 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 
 
Um im Sinne des sorgsamen Umgangs mit Grund und Boden eine optimale Aus-
nutzung für die Flächen im Gewerbepark ba˙sic zu gewährleisten und somit den 
Besiedlungsdruck auf angrenzende bisher unbebaute Gebiete zu verringern, sol-
len die gem. Baunutzungsverordnung zulässigen Dichtewerte ermöglicht werden. 
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Aufgrund der städtebaulich bedingten Größe der Baufenster ist eine Ausschöpfung 
der GRZ von 0,8 nicht immer möglich. Es wurde der durch die Größe der Baufens-
ter bedingte rechnerisch mögliche Wert quartiersweise festgesetzt. 
 
Die Festsetzung der Gebäudehöhe dient der Ausnutzbarkeit der Grundstücke und 
der Gestaltung. Siehe hierzu auch Ziff. 8.2 dieser Begründung. 
 
Die Ausweisung einer BMZ von 10 dient der Klarstellung in Bereichen in denen 
sich rechnerisch durch die zulässige Gebäudehöhe und die Grundflächenzahl 
Dichtewerte oberhalb der in der BauNVO zulässigen Werte ergeben würden. Die 
Einhaltung der BauNVO ist hier ausdrücklich gewünscht. Eine Ausnahme stellt der 
Hotelstandort dar. Eine BMZ wird nicht festgesetzt um die städtebaulich ge-
wünschte Gebäudehöhe von 70 m zu ermöglichen. (siehe auch Ziff. 7.4 dieser Be-
gründung). 
 
 
 
Die Regelungen für haustechnische Anlagen und Brüstungen sind getroffen, da 
diese Anlagen üblicherweise erforderlich sind und sich nicht auf die festgesetzte 
optisch wirksame Gebäudehöhe auswirken sollen.  
 
 

A4 Höhenlage 

(§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.M. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Die EFH ist aus gestalterischen Gründen sowie aus Gründen der Betriebssicher-
heit und des Umweltschutzes in Bezug zur Straßenhöhe festgesetzt. Der Schwan-
kungsbereich von 1 m ermöglicht eine optisch ruhige Sockelhöhe im gesamten 
Gewerbepark. Die höchstzulässige minimale Abweichung ist festgesetzt um zu 
verhindern, dass bauliche Anlagen durch eindringendes Oberflächenwasser ge-
schädigt werden oder dass durch so geschädigte Bauwerke Belastungen für 
Grund und Boden oder das Grundwasser ausgehen können. Die Festsetzung der 
Höhenlage befestigter Grundstücksflächen dient der Betriebssicherheit auch bei 
kurzfristigem Überflutung durch Rückstau im Falle von Starkregenereignissen und 
ist für das einwandfreie Funktionieren der Oberflächenentwässerung erforderlich. 
 
Von unbefestigten Grundstücksteilen geht im Falle einer Überflutung keine Ge-
fährdung aus. Diese müssen daher nicht angehoben werden sofern das hier anfal-
lende Niederschlagswasser vor Ort versickern kann. 
 
 

A5 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
Die Festsetzung dient der größtmöglichen Flexibilität der Betriebe und ist in Ge-
werbegebieten dieser Größenordnung üblich. 
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A6 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 
Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke 
gewährleisten. Die Baugrenzen sind aus gestalterischen Gründen vom öffentlichen 
Straßenraum, den internen Grünzügen oder den angrenzenden Landschaftsraum 
teilweise zurückgesetzt. 
 
 
 

A7 Garagen und Stellplätze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 
Die Regelung soll eine größtmögliche Flexibilität bei der Anordnung von Stellplät-
zen bieten. Daher sind auch in jenen Bereichen außerhalb der Baugrenzen Stell-
plätze zulässig, die nicht mit Pflanzgeboten belegt sind. Garagen sind aus gestal-
terischen Gründen außerhalb der Baugrenzen nicht zulässig. 
 
Die zulässige Nichtanrechenbarkeit von Garagengeschossen auf die Baumasse 
trägt den erschwerten Bedingungen im Plangebiet für das Bauen unterhalb der 
bestehenden Geländeoberkante Rechnung. Aufgrund der Höhe des anstehenden 
Grundwassers sind für Unterkellerungen und Tiefgaragen erhebliche Mehraufwen-
dungen nötig. um diese möglicherweise unzumutbaren Mehrbelastungen zu ver-
meiden und die Beeinträchtigungen des Grundwassers zu minimieren soll mit die-
ser Festsetzung die Möglichkeit, den ruhenden Verkehr in oberirdischen Parkie-
rungsgeschossen unterzubringen gefördert werden, ohne dass für den Betrieb 
hierdurch Nachteile entstehen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 
eine adäquate dem Gebietscharakter angemessene Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs möglich wird. 
 
 

A8 Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. 14 BauNVO) 
 
Innerhalb der Baugrenzen ist ausreichend Spielraum für die Unterbringung von 
Nebenanlagen vorhanden. Außerhalb der Baugrenzen sind diese aus gestalteri-
schen Gründen nicht erwünscht. Sofern es sich bei den Nebenanlagen nicht um 
Gebäude handelt werden diese zu Gunsten möglicher betrieblicher Erfordrnisse 
nicht eingeschränkt. Die ergänzende Regelung zu Einfriedigungen stellt sicher, 
dass wesentliche Teile des öffentlichen Straßenraumes, die sich auf privatem 
Grund befinden werden (straßenbegleitende Stellplätze und Fußwege), der öffent-
lichen Nutzung nicht entzogen werden. 
 
Die Erfordernis für Nebenanlagen für die Versorgung des Plangebietes ergibt sich 
aus der tatsächlichen zukünftigen Nutzung. Eine bedarfsgerechte Versorgung wird 
durch die entsprechende Festsetzung gewährleistet. 
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A9 Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

A9.1 Pflanzbindung 

Bei den zu erhaltenden Einzelbäumen handelt es sich um besonders markante 
Exemplare innerhalb der Hecken und Feldgehölze entlang der bestehenden Ent-
wässerungsgräben. Diese Bäume sind sowohl ökologisch als auch für das Er-
scheinungsbild des Gehölzgürtels von besonderer Bedeutung. 

A9.2 Pflanzgebote 

Die Pflanzgebote dienen der Gestaltung im Gebiet, der Einbindung des Gebietes 
in die Landschaft und dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. 

Pfg1: Randeingrünung  
Mit dieser Festsetzung sollen dichte, linienförmige Gehölzstreifen als schützende 
Puffer zwischen neuer Bebauung und bestehenden Grünstrukturen geschaffen 
werden. Des Weiteren dient Sie dem Gesundheitsschutz, indem sie die mögliche 
Abdrift von Pflanzenschutzmitteln aus den an den Geltungsbereich angrenzenden 
Feldern in das Plangebiet behindert. Gleichzeitig bieten diese Gehölzstreifen 
Schutz-, Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für Vögel, Kleinsäuger und Insekten 
und dienen der Gestaltung des Gebietsrandes zur freien Landschaft. 
Die Festsetzung zu den Baumabständen soll gewährleisten, dass der maximale 
Abstand zwischen Einzelbäumen nicht mehr als 14m beträgt, um der Anforderung 
einer wirksamen Eingrünung zur offenen Landschaft gerecht zu werden. 

Pfg2: Gärtnerische Gestaltung 
Diese Flächen dienen der Schaffung eines harmonischen Übergangs zwischen öf-
fentlichem Raum und privaten Bauflächen. Um eine funktionierende Nutzung der 
privaten Grundstücke zu ermöglichen, ist das Anlegen von Zufahrten, das Errich-
ten von Verteilerschränken und Werbeanlagen in diesen Flächen zulässig. 

Pfg3: Wegebegleitgrün 
Die Festsetzung dient der ansprechenden Gestaltung privater Grundstücksflächen 
am Rande öffentlicher Wege. 

Pfg4: Randgrün zu den Hauptverkehrsstraßen 
Die privaten Grünflächen im Randbereich des öffentlichen Straßenraumes an der 
B 36, der L 98-neu und der Querspange L 98 vermittelt zwischen der Nutzung auf 
den Baugrundstücken und dem öffentlichen Raum. Sie dient der repräsentativen 
Gestaltung und stellt eine optische Erweiterung der Verkehrsgrünflächen dar. 
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Pfg 5: Einzelbäume auf öffentlichen Flächen 
In Gebieten mit dichter Bebauung und hohem Versiegelungsgrad tragen großkro-
nige Bäume wesentlich zur optischen Gestaltung und zur Verbesserung des 
Stadtklimas bei. Die festgesetzte Mindestgröße der Baumscheibe soll eine gesun-
de Entwicklung des Baumes ermöglichen. Um flexibel auf die Bedürfnisse der an-
grenzenden Nutzungen reagieren zu können, dürfen die Baumstandorte im Be-
darfsfall um bis zu 3 m verschoben werden. 

Pfg 6: Einzelbäume auf privaten Flächen 
Siehe Begründung zu Pfg5. 

Die Einhaltung eines Mindeststammabstandes von 2 m zur öffentlichen Verkehrs-
fläche bzw. zu Geh- und Leitungsrechten dient dem Schutz der sich dort befindli-
chen Leitungstrassen vor Verwurzelung. Ansonsten gilt das oben unter Pfg5 ge-
sagte. 

Pfg 7: Bepflanzung auf den Verkehrsgrünflächen entlang der L 98-neu 
Die Festsetzung dient der Gestaltung eines repräsentativen innerörtlichen Stra-
ßenraumes im Bereich der für den Gewerbepark ba˙sic besonders werbewirksa-
men Gebietsränder zur L 98-neu hin. Ferner soll durch die festgesetzten Hecken-
pflanzungen ein wirksamer Blend- und Spritzschutz für Fußgänger und Radfahrern 
auf den straßenbegleitenden Fuß- und Radwegen gewährleistet werden. Das 
Pflanzgebot ist so konzipiert, dass auch im Falle eines 4-streifigen Ausbaues der 
L 98-neu der gewünschte städtebauliche Charakter des Straßenraumes sowie die 
Funktion der angrenzenden Bereiche gewährleistet bleibt. 

Pfg 8: Einzelbäume auf Quartiersplätzen 
Die Begrünung der Quartiersplätze soll gewährleisten, dass diese gestalterisch als 
Mittler zwischen den angrenzenden öffentlichen Grünzügen und der umgebenden 
Bebauung wirken können. Eine Festsetzung von Einzelbaumstandorten erfolgt 
wegen der noch unklaren Gestaltung der Plätze nicht. Ansonsten gilt das unter Pfg 
5 gesagte. 

Pfg 9: Begrünung von Stellplätzen und Tiefgaragen 
Die Begrünung von Tiefgaragen dient als Ausgleich für die Flächeninanspruch-
nahme und Versiegelung durch Bebauung. 

Durch die Verschattung von befestigten Flächen mit Bäumen wird die unmittelbare 
Umgebungstemperatur gesenkt und somit ein Beitrag zur Verbesserung des Be-
reichsklimas geleistet. 

Pfg 10: Fassadenbegrünung 
Durch die Begrünung mit Rank- und Kletterpflanzen werden Baukörper besser in 
die Landschaft eingebunden. Gleichzeitig wird ein Beitrag zur Gestaltung des inne-
ren Gebietes geleistet. Im Winter wirkt eine immergrüne Fassadenbegrünung als 
natürlicher Kälteschutz während in den Sommermonaten eine Verschattung und 
somit eine Kühlung des Gebäudes und der Umgebungsluft erzielt wird. 
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Gebäudebegrünungen vermindern Luftverunreinigungen am Entstehungsort durch 
Bindung von Staub und staubförmigen Schwermetallen an den Blättern. Sie bieten 
zudem Lebensraum für zahlreiche Tierarten. 
 
 
 

A10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft  

A10.1 Entwässerung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Durch Versickerung des Regenwassers sowie gedrosselte Ableitung in den Vorflu-
ter wird anfallendes Oberflächenwasser in den natürlichen Wasserkreislauf zu-
rückgeführt. Die Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung 
wird dadurch vermindert und die Hochwasserspitzen in Kanalisation und Vorfluter 
reduziert. 
 
Die getrennte Erfassung von möglicherweise schädlich verunreinigtem und nicht 
schädlich verunreinigtem Oberflächenwasser dient dem Schutz des Bodens und 
des Grundwassers. Zu diesem Zwecke ist im Bedarfsfall auch eine Vorbehandlung 
belasteten Oberflächenwassers erforderlich. 
 
Da sich bei privaten Grünflächen im Vergleich zum Ist-Zustand keine Veränderung 
ergibt, sind für diese keine Maßnahmen erforderlich. 
 
 
A10.2 Grundwasserschutz 
(§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Aufgrund der hohen Grundwasserstände sowie der geplanten Art der Nutzung ist 
eine mögliche Gefährdung des Grundwassers durch die geplante Bebauung theo-
retisch denkbar. Um Beeinträchtigungen des Grundwassers durch in das Grund-
wasser eingreifende Bauteile (z.B. Keller, Tiefgaragen) zu verhindern, ist diese 
Festsetzung getroffen. Für bauliche Eingriffe in das Grundwasser sowie für tempo-
räre Grundwasserabsenkungen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 
 
 
A10.3 Beläge von befestigten Außenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Die Festsetzung dient der Versickerung von nicht schädlich belastetem Oberflä-
chenwasser am Ort des Niederschlags. Sie dient neben dem Schutz von Boden 
und Grundwasser der Entlastung des öffentlichen Entwässerungssystems. 
 
 
A10.4 Dachdeckung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Diese Festsetzung ist zur Vermeidung einer Vergiftung des Bodens der Sicker-
mulden mit den ausgeschlossenen Schwermetallen und damit zur dauerhaften Si-
cherung seiner erforderlichen Filter- und Pufferwirkungen getroffen. 
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A10.5 Außenbeleuchtung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Nachtaktive Fluginsekten werden durch Lichtquellen angezogen und durch das 
dauernde Umfliegen dieser Lichtquelle geschwächt, wodurch sie sterben oder zur 
leichten Beute für größere Tiere werden. Durch insektenschonende Lichtquellen 
(z.B. Natriumdampflampen) kann diese Beeinträchtigung nahezu vollständig ver-
mieden werden, da die Tiere lediglich auf den Anteil an blauem Licht einer Licht-
quelle reagieren. 
 
Festsetzung zu Konstruktionsart, Lichtpunkthöhe und Abstrahlrichtung dienen der 
Einschränkung der Lockwirkung auf Insekten sowie dem Schutz jener Tiere, die 
doch bis zur Lichtquelle vordringen. 
 
 
A.10.6 Schutz gegen Vogelschlag 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Bedingt durch die Nähe des Gewerbepark ba˙sic zum benachbarten Natura 2000 
Vogelschutzgebiet ist mit Beeinträchtigungen der Vögel durch die dem Vogel-
schutzgebiet zugewandeten Gebäudefassaden zu rechnen. Große ungegliederte 
Fensterscheiben oder reflektierende Fassadenelemente werden von den Vögeln 
nicht als Hindernis erkannt, wodurch es zu einem ungebremsten Anprall des Tie-
res auf die Oberfläche (Vogelschlag) kommen kann, was zu dessen Verenden 
führt. Um die Gefährdung für die Vögel auszuschließen wurde diese Festsetzung 
getroffen. Da von der Festsetzung gestalterische Beeinträchtigungen für die betrof-
fenen Betriebsgebäude ausgehen können, wurde sie auf nur jene Gebäudefassa-
den beschränkt, von denen aufgrund ihrer Ausrichtung eine erhöhte Gefahr für die 
Vögel ausgeht.  
 

A11 A11 Geh-  und Leitungsrecht 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
GR/LR 
Die eingetragenen Geh- und Leitungsrechte sichern die Ver- und Entsorgung des 
Gebietes. Sie dienen insbesondere auch der Sicherstellung der auf privatem 
Grund liegenden Fußwege am Rande der öffentlichen Verkehrsfläche. 
 
 

 
 

A12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (Lärm) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist mit einer Überschreitung der Orientie-
rungswerte nach DIN 18005 bei Blatt 1 Schallschutz im Städtebau, durch Lärm-
emissionen des Straßenverkehrs auf der L 98-neu und der B 36 zu rechnen. Die 
Festsetzung dient der Sicherstellung der gem. DIN 4109 zulässigen Innenraumpe-
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gel in besonders schützenswerten Raumarten wie Aufenthaltsräumen in Wohnun-
gen, Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten, Büroräumen, Unterrichts-
räumen und ähnlichem. (Siehe auch Ziff. 15 dieser Begründung) 
 

A13 Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des 
Straßenkörpers 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
 
Diese Festsetzung dient der Sicherung einer verkehrsgerechten Erschließung des 
Plangebietes. 
 
 
 

A14 Zufahrtsverbote 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 
 
Die Zufahrtsverbote dienen der Verkehrssicherheit und der Gewährleistung des 
Verkehrsflusse insbesondere auf den äußeren Erschließungsstraßen. 
 
 
 

A15 Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 
 
Die Festsetzung der Sichtfelder dient der Verkehrssicherheit im Bereich von Stra-
ßeneinmündungen. Die Festsetzung der Freihaltezone entlang der B 36 und der 
L 98-neu dient der Sicherung der Freihaltezonen im Sinne des Bundesfernstra-
ßengesetzes und der Erweiterungszone für den 4-streifgen Ausbau der L98 

23 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

B1 Einfriedigungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Die Festsetzung trägt zur Verkehrssicherheit bei, sichert eine optisch verträgliche 
Einbindung der Anlagen im städtebaulichen Umfeld und ermöglicht im Bedarfsfall 
auf betriebliche Erfordernisse angemessen einzugehen. Des Weitern dient die 
Festsetzung der Sicherheit im Plangebiet. 
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B2 Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
B2.1 Die Festsetzung dient einer angemessenen Gestaltung des Plangebietes. 
Ein Wildwuchs einer unbegrenzten Anzahl von Werbeanlagen unterschiedlicher 
Größe entspräche nicht dem hochwertigen Anspruch des Gebietes. 
B2.2 Werbeanlagen mit bewegtem, wechselndem oder laufendem Licht sind 
wegen der von ihnen ausgehenden Irritationen ausgeschlossen. Beeinträchtigun-
gen für die benachbarte Wohnbevölkerung, Straßenverkehrsteilnehmer und die 
Vogelfauna insbesondere im benachbarten FFH-Schutzgebiet werden dadurch 
vermieden. 
 
Werbeanlagen sind nur in den Pfg2 Flächen zulässig, da sie hier den angrenzen-
den Grün- oder Verkehrsraum gestalterisch nicht beeinträchtigen und zu keinen Ir-
ritationen für die Verkehrsteilnehmer führen. 
 
Werbeanlagen mit Kastenkörpern über 1 m Höhe sind aus gestalterischen Grün-
den ausgeschlossen. 
 
B2.3 Diese Festsetzung dient der Gestaltung des Gebietes und der Vermei-
dung von Irritationen für Verkehrsteilnehmer.  
 
 

B3 Niederspannungsfreileitungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 
 
Niederspannungsfreileitungen können den gestalterischen Eindruck im öffentlichen 
Raum empfindlich beeinträchtigen. Sie sind daher in einem hochwertigen Gewer-
begebiet unzumutbar. Des Weiteren sollen Konflikte mit denen in großer Anzahl 
geplanten Straßenbäumen sowie eine potentielle Gefährdung der betrieblichen 
Abläufe auf den Privatgrundstücken vermieden werden. 
 
 

 
 
Kehl, den 10.03.2005  
 
gez. 
 
Gemeinde Neuried (Borchert Bürgermeister) 
 
gez. 
 
Stadt Kehl (Dr. Petry Oberbürgermeister) 
 

 
 
Dr. Ing. Gerd Baldauf 
Freier Architekt BDA und Stadtplaner (Planverfasser) 
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24 Anhang 

Städtebaulicher Masterplan vom 21.10.2002, ohne Maßstab 
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Bebauungsplan  BA˙SIC 

Ergänzung vom 20.12.2004 zur Begründung vom 25.10.2004 

Der am 25.10.2004 von der Verbandsversammlung als Satzung gem. § 10 BauGB beschlosse-
ne Bebauungsplan Baֹsic umfasst das gesamte Verbandsgebiet, d.h., auch die Flächen südlich 
der L 98 neu (Neurieder Gemarkung). Diese Flächen liegen lt. Regionalplan in einem regiona-
len Grünzug. Aus diesem Grunde konnte die von der Gemeinde Neuried angestrengte FNP-
Änderung zur Ausweisung gewerblicher Bauflächen bislang nicht genehmigt werden. Was die 
Flächen südlich der L 98 neu betrifft, ist der Bebauungsplan also nicht aus dem FNP entwickelt 
und kann daher nicht zur Rechtskraft gebracht werden. 

Da die Änderung des Regionalplans zur Herausnahme der Flächen aus dem regionalen Grün-
zug sich wider Erwarten als ein noch längeres Verfahren darstellt und deshalb auch die Ge-
nehmigung der FNP-Änderung Neuried sich herauszögern wird, sollen die Flächen südlich der 
L 98 neu zunächst aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplan baֹsic herausgenommen 
werden, damit der nördliche Teil des Bebauungsplans zur Rechtskraft gebracht werden kann. 
Die Änderung des Bebauungsplans beschränkt sich auf die Änderung des Geltungsbereichs; 
weitere inhaltliche Änderungen erfolgen nicht. 

Sobald die Voraussetzungen gegeben sind, soll auch der jetzt ausgeklammerte südliche Teil als 
Satzung erneut beschlossen werden. 

Nach wie vor wird die Gesamtplanung über den ganzen Verbandsbereich betrieben. Von daher 
erscheint es auch sinnvoll, die unter Bezug auf die Gesamtentwicklung erarbeiteten Anlagen 
bzw. die Begründung nicht zu ändern. 
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1 Erfordernis der Planänderung- und erweiterung 

Das Ziel des Zweckverbandes: die Schaffung neuer und der Erhalt bestehender 
Arbeitsplätze besteht weiterhin. Die Wirtschaftsstruktur des gemeinsamen Raumes 
soll durch neue moderne und zukunftsorientierte Betriebsansiedelungen verbes-
sert werden. 
An dem verkehrstechnisch günstig gelegenen Standort am Zubringer zur Rhein-
brücke zwischen Deutschland und Frankreich bei Altenheim, hat das Plangebiet 
nicht nur Bedeutung für die beteiligten Kommunen, sondern für den ganzen grenz-
überschreitenden Wirtschaftsraum am Oberrhein.  
Um Beeinträchtigungen für die Bürger der angrenzenden Ortschaften Goldscheuer 
und Altenheim zu minimieren ist die Ansiedlung von flächen- und verkehrsintensi-
ven Betrieben wie Handels- oder Logistikunternehmen sowie die Ansiedlung stark 
emittierender Betriebe weiterhin nicht vorgesehen.  

Insgesamt konnten die sehr hoch gesteckten Ziele, deren Umsetzung mit komple-
xen Festsetzungen erreicht werden sollte, in den vergangenen Jahren nicht ausge-
führt werden. Ansiedlungen hat es im gesamten Gewerbegebiet bisher nur wenige 
gegeben. Zudem hat es in letzter Zeit Veränderungen der Eigentümerstruktur ge-
geben. 

Mit Ausnahme der B 36 und der L 98 befinden sich die bestehenden Erschlie-
ßungsstraßen sowie Entwässerungsgräben im Eigentum der Stadt Kehl bzw. der 
Gemeinde Neuried. 
Sämtliche Flächen westlich der B 36, einschließlich der Waldfläche am Südrand, 
befanden sich im privaten Eigentum der Starkenburger Grundstücksgesellschaft 
(ehemaliges Betonwerk). Die Flächen wurden inzwischen komplett an den Zweck-
verband, die Stadt Kehl, die Gemeinde Neuried und an einen privaten Investor 
verkauft. Die Verträge mit der Starkenburger Grundstücksgesellschaft wurden auf-
gelöst. 
Für die Teilfläche des privaten Investors wird ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan aufgestellt (2. Änderung), dieser umfasst überwiegend die Bereiche des ehe-
maligen Betonwerks.  

Abb. 1: Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (schraffiert) 
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Für das ausgewiesene Sondergebiet, welches Teilbereiche des ehemaligen Be-
tonwerks umfasste, besteht kein Bedarf mehr. Die Planungen konnten bis heute 
nicht realisiert werden. Diese Flächen sollen zum Erhalt, zur Sicherung und zur 
Entwicklung der Wirtschaftskraft der Stadt Kehl und der Gemeinde Neuried eben-
falls als Gewerbestandort ausgewiesen werden. 

Aus den genannten Gründen soll der Bebauungsplan geändert werden. Die 1. Än-
derung umfasst Teilbereiche westlich der B 36, da sich hier die beschriebenen um-
fangreichen Veränderungen ergeben haben (ehemalige Quartiere West).  

Zur Umsetzung der derzeitigen Nutzungsanforderungen werden die komplexen 
Festsetzungen vereinfacht, insbesondere durch den Wegfall der Zonierung des 
Plangebietes in Einzelquartiere.  

Zur Erreichung sinnvoller Flächenzuschnitte für gewerbliche Nutzungen wurde das 
Gebiet westlich um drei Teilflächen erweitert, die der Unterbringung von Versicke-
rungsflächen dienen. Die Erweiterungsflächen umfassen insgesamt 7.650 m², ge-
legen sowohl auf der Gemarkung der Stadt Kehl als auch der Gemeinde Neuried. 

Die Änderungen sind unter Kapitel 8 und 9 ausführlich dargestellt. 

Abb. 2: Erweiterungsflächen (schraffiert) 

2 Geltungsbereich und Bestand 

Das Plangebiet des Gewerbeparks ba˙sic befindet sich am südlichen Rand des 
Kehler Ortsteils Goldscheuer im Bereich des Kreuzungspunktes der B 36 (Lahr/ 
Kehl) und der L 98, die die A5 bei Offenburg mit der neuen Rheinbrücke bei Alten-
heim verbindet und von dort aus an das Französische Nationalstraßen- und Auto-
bahnsystem angeschlossen ist.  
Durch das Gebiet verläuft die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Kehl und der 
Gemeinde Neuried in West-Östliche Richtung. Im Süden des Plangebiets, getrennt 
durch den landwirtschaftlich genutzten regionalen Grünzug befindet sich der Neu-
rieder Ortsteil Altenheim.  



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic  BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“, 1. Änderung (Teilbereich westlich der B 36) 

Fassung: 23.11.2009 Seite 4 von 13 

Der Kehler Ortsteil Kittersburg befindet sich in einem Abstand von ca. 400 m vom 
Plangebiet in diesem Bereich. Am Westrand grenzt das Gebiet mittelbar an die 
Wald und Auenlandschaft der Rheinebene an. 
 
Das Plangebiet der 1. Änderung umfasst insgesamt eine Fläche von 121.759 m².  
Der Änderungsbereich umfasst einen Teilbereich der westlichen Fläche („W“) des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“. Er be-
inhaltet Teile der ehemaligen Quartiere: W 3 bis W 7.  
 
Für die übrigen Flächen westlich der B 36 (Teile der ehemaligen Quartiere W1, 
W2, W4 und W6/ ehemaliges Betriebsgelände des Betonwerks) wird ein vorha-
benbezogener Bebauungsplan durch einen Investor erstellt (2. Änderung). 
 

 
Abb. 3: Geltungsbereich der ersten Bebauungsplanänderung- und erweiterung 

3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ bildet die Grundlage für die 1. Änderung. 
Die textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 23.11.2009 wurden im Rahmen 
der 1. Änderung zum Teil geändert und sind Bestandteil der Bebauungsplanände-
rung.  
Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche die 
geändert wurden. Ansonsten gilt die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ wei-
ter fort. Insbesondere die Themen der Kapitel 8-18 der Begründung wurden im 
Änderungsbereich kaum verändert.  
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutach-
ten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-
Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim 
sind ebenfalls Bestandteil der Bebauungsplanänderung.  
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4 Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB aufgestellt, da er den heutigen Nutzungsanforderungen angepasst
wird. Der Bebauungsplan durfte im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden,
da die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO unterhalb des
Schwellenwertes von 70.000 m² liegt.
Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB ge-
nannten Kriterien hat die Einschätzung erlangt, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls, siehe An-
hang). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für die vorgesehene Nutzung nach
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landes-
recht nicht durchzuführen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete)
liegen nicht vor. Es lagen somit keine Ausschlussgründe gegen die Durchführung
im beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB vor.

In der Gesamteinschätzung zur Vorprüfung des Einzelfalls hieß es:  
„Auswirkungen auf die angrenzenden NATURA-2000-Gebiete über das Maß der 
Wirkungen des bestehenden Bebauungsplanes hinaus können ausgeschlossen 
werden, wenn die im geltenden Grünordnungsplan beschriebene, externe Kom-
pensation "Umwandlung von Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzauf-
forstung)" mit Berücksichtigung des time-lag-Effektes, entsprechend vergrößert 
wird.  
Der bestehende Bedarf an externer Ersatzaufforstung (4,45 ha) vergrößert sich um 
ca. 0,41 ha (durch die geplante südliche Erweiterung im Waldbereich; Erweite-
rungsfläche III im Übersichtsplan der Vorprüfung des Einzelfalls, siehe Anhang). 
Es muss geprüft werden, ob die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nach Abzug 
der geplanten Erweiterung (nördliche Erweiterung; Erweiterungsfläche I im Über-
sichtsplan) ausreichend groß ist bzw. ob eine geeignete alternative Aufforstungs-
fläche gesucht werden muss“ (siehe auch Begründung vom 25.10.2004, Kapitel 
9.6). 

Die Prüfung hat ergeben, dass die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nicht aus-
reichend groß ist. Es wurde nach einer alternativen Aufforstungsfläche gesucht:  

Als Ausgleichsmaßnahme, für den durch die Erweiterung des Geltungsbereichs 
entfallenden Wald und die Neuinanspruchnahme von Flächen, wird die Auffors-
tung des „Mühlmättels“, Grundstück Flst. Nr. 1380 auf der Gemarkung Neuried-
Altenheim, herangezogen. Das Flurstück umfasst insgesamt eine Fläche von 
17.262 m² und wird derzeit als Wiese genutzt. Es liegt direkt am Westrand des Un-
teren Waldes und ist von einem Graben umgrenzt.  
Für den Ausgleich der 1. Änderung wird, wie oben beschrieben, ein Bedarf an ex-
terner Ersatzaufforstungsfläche von ca. 4.100 m² notwendig. Da sich die überbau-
baren bzw. versiegelten Flächen durch die Bebauungsplanänderung nicht vergrö-
ßern, ist insgesamt für die Mehrinanspruchnahme von Waldflächen und die Er-
satzaufforstungsfläche eine Ausgleichsfläche von ca. 5.000 m² notwendig.  

Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
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Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind weiterhin Bestandteil der Bebauungs-
planänderung. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde im Zeitraum vom 24.08. bis 
25.09.2009 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Öffentlichkeit und gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange durchgeführt.

5 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Erschließung 
Das gesamte im Geltungsbereich heute bereits vorhandene Straßennetz (B 36 
und L 98) wird zur äußeren Erschließung der Teilbereiche des Gewerbeparks 
ba˙sic herangezogen. 

Im Änderungsbereich wird die Erschließungsstruktur vereinfacht. Die neu aufge-
teilten Gewerbeflächen werden über die Gustav-Roos-Straße angebunden. Teile 
der ehemaligen Planstraße B 2 entfallen. 

Die Ver- und Entsorgung bzw. Entwässerung bleibt gesichert durch die Festset-
zungen des Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“.  

Die ehemals für das projektierte Hotel vorgesehen Direktzufahrt von der L 98 aus 
bleibt in der Änderung für die Gewerbenutzungen bestehen.  
Die Ausfahrt in das Netz der äußeren Erschließungsstraßen war über eine einstrei-
fige Zufahrt in die B 36 mit Einfädelspur am Nordrand des projektierten Hotel-
standortes geplant. Diese Ausfahrt wird in der Änderung durch eine Zufahrt über 
die Gustav-Roos-Straße ersetzt.  
Die Gustav-Roos-Straße wird mit einer einfachen Baumreihen an beiden Straßen-
rändern ausgebildet. 

Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus) kann für 
den westlichen Bereich über die B 36 erfolgen. Bereits im Rahmen des rechtskräf-
tigen Bebauungsplanes wurde die Möglichkeit einer Bushaltebucht an der B36 
südlich des Kreisels Industriestraße gegeben.  

Ver- und Entsorgung 
Das Plangebiet kann bei gegebener Wirtschaftlichkeit durch Erweiterung des be-
stehenden Leitungsnetzes ausgehend von der Industriestraße mit Erdgas versorgt 
werden. 

Im Wesentlichen wird das im ursprünglichen Bebauungsplan vorgesehene Ent-
wässerungskonzept beibehalten. In der 1. Änderung befinden sich innerhalb der 
Grünflächen Sicker- und Retentionsmulden. Durch das Büro Wald + Corbe wurden 
der Flächenbedarf für den gesamten Bereich westlich der B 36 und nördlich der L 
98 ermittelt (August 2009, siehe Anhang). Die benötigten Beckengrößen wurden in 
den zeichnerischen Teil aufgenommen.  

Hinsichtlich der Elektroversorgung ist beabsichtigt eine neue Trafostation in der 
Gustav-Roos-Straße herzustellen. 
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6 Flächenbilanz 
(Alle Angaben wurden grafisch ermittelt und verstehen sich als Näherungswerte. Geringfügige Toleranzen und 
Rundungsabweichungen sind möglich.) 
 

Geltungsbereich 1. Änderung B-Plan, Stand 20.07.2009: 121.759 m² 
 

Hiervon entfallen auf die äußere Verkehrserschließung 22.292 m² (L 98 und B 36). 
Diese Flächen werden aus der nachfolgenden Bilanz für die 1. Änderung des Ge-
werbeparks ba˙sic herausgerechnet: 
 

Gesamtgebiet 1. Änderung ohne äußere Erschließung: 99.467 m² = 100,00 % 

Grundstücksflächen insgesamt 70.703 m² =   71,08 % 

     davon überbaubare Flächen 49.492 m²  

öffentliche Verkehrsflächen: 7.214 m² =     7,25 % 

     Straßen 4.514 m²  

     Wege 2.700 m²  

öffentliche Grünflächen: 
(Grünzüge, Sickergräben, Verkehrsgrün) 

21.550 m² =   21,66 % 

7 Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung 

Entlang der L 98 war im rechtskräftigen Bebauungsplan ein Sondergebiet für eine 
Hotelnutzung und eine Wohnanlage vorgesehen. Für diese Nutzungen konnten in 
den letzten Jahren keine Investoren bzw. Betreiber gefunden werden. Auch die Ei-
gentumsverhältnisse haben sich geändert, so dass die Flächen in der 1. Änderung 
als GE 2 ausgewiesen werden (s. a. Kap. 1), da die Nachfrage nach Gewerbege-
bieten deutlich höher ist. 

Gewerbegebiet 
Aus städtebaulichen Gründen sind unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte in 
Teilgebieten vorgesehen. Das Gewerbegebiet GE wurde zu diesem Zwecke, je 
nach städtebaulicher Zielsetzung, aufgegliedert in die Gebiete GE1 und GE2. Die 
Zonierung der Gewerbegebiete in einzelne Quartiere ist aufgrund der Komplexität 
dieser Festsetzungen weggefallen.  
 
Es sind folgende Nutzungsspezifikationen vorgesehen: 
GE1: reine gewerbliche Nutzungen: Gewerbe, Forschung, Zukunftstechnologien 

etc., öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
GE2: neben den gewerblichen Nutzungen auch Beherbergungsbetriebe, Schank- 

und Speisewirtschaften, Anlagen für sportliche Zwecke 
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Fuhr-, Speditions-, Bus- und Logistikunternehmen sowie Lagerhäuser, selbständi-
ge Lagerplätze und offene, einem Betrieb untergeordnete Lagerflächen über 60 % 
der betrieblichen Nutzfläche, sind wegen des in Relation zur Anzahl der Arbeits-
plätze hohen Flächenbedarfs und aus gestalterischen Gründen, die dem hochwer-
tigen Charakter des Gebietes wiedersprechen, nicht zulässig.  
Im Sinne einer Gebietsübergreifender Zueinandergliederung gemäß §1 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 BauNVO wird die Art der zulässigen Lagerflächen im Ge-
werbepark ba˙sic in der Fläche beschränkt. Die Gemeinde Neuried und die Stadt 
Kehl verfügen andernorts über Gewerbegebiete, in denen Betriebe mit einem hö-
heren Lagerflächenbedarf angesiedelt werden können. 

A1.1 GE1 – Gewerbegebiet 
Im GE1 sollen vorrangig Flächen für reine gewerbliche Nutzungen freigehalten 
werden. Durch die Nähe zur offenen Landschaft und die unmittelbarer Nachbar-
schaft zum bestehenden Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“ soll hier die Ansied-
lung lokaler Betriebe mit ihren spezifischen Bedürfnissen möglich sein. 

A1.2 GE2 – Gewerbegebiet  
Das GE 2 hält durch seine Lage unmittelbar an der B 36 und L 98 breitere Nut-
zungsmöglichkeiten vor. 
 
Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe sind nur im GE 2 zulässig, da sich die-
se Flächen unmittelbar an der L 98 befinden und auch zur gebietsinternen Versor-
gung beitragen sollen.  
 
Anlagen für sportliche Zwecke sind ebenfalls zulässig da sie der Versorgung des 
Gebietes dienen und zur Belebung beitragen können.  

Vergnügungsstätten 
Die im Gewerbegebiet nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-
gnügungsstätten werden in allen Gewerbegebieten als nicht zulässig festgesetzt, 
um die Qualität des Gewerbegebiets zu sichern. Bei der Ansiedlung von Vergnü-
gungsstätten müsste, abhängig von der Art der Vergnügungsstätten und deren 
Dichte, mit einer Niveauabsenkung des Gebiets gerechnet werden. Als Folge kann 
es zu Abwanderungen, Leerständen oder Neuansiedlungen der entsprechenden 
Anlagen kommen wodurch ein sog. Trading-Down-Effekt ausgelöst werden kann. 

Einzelhandel 
Zum Schutz der bestehenden Einzelhandelsstrukturen in der Nachbarschaft und 
im näheren Einzugsbereich des Gewerbeparks ba˙sic werden Einzelhandelsnut-
zungen generell ausgeschlossen. 
 
In allen Gewerbegebieten wurde jedoch ein sogenanntes Handwerkerprivileg 
aufgenommen. Dies erlaubt ausnahmsweise Verkaufsflächen zuzulassen, wenn 
sie auf dem Grundstück mit einem Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden 
sind, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter 
verarbeitete Produkte zu veräußern, wenn die Verkaufsfläche im Verhältnis zur 
sonstigen Betriebsfläche deutlich untergeordnet ist.  
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Zur Auslegung der Festsetzung wurde auf den Hinweis in Ziffer C 15 verwiesen, 
der die Auffassung des Zweckverbandes wiedergibt, dass eine deutlich unterge-
ordnete Verkaufsfläche in produzierenden Betrieben nicht mehr als 5 % der Ge-
schossfläche und maximal 200 m² Verkaufsfläche ausmachen kann. 

Diese Ausnahmeregelung wird als erforderlich angesehen, da der gänzliche Aus-
schluss von Einzelhandelstätigkeit an der Stelle der Produktion von potentiellen In-
teressenten oftmals als Ansiedlungshemmnis betrachtet wird. Gleichwohl ist bei 
der Reduzierung auf den Verkauf der am Standort produzierter Ware davon aus-
zugehen, dass bei dem beabsichtigten Nutzungsspektrum im Gewerbepark ba˙sic 
eine Konkurrenz zum ortsansässigen Einzelhandel der benachbarten Ortsteile 
Kehls und Neurieds nicht zu befürchten ist.  

Lagerflächen 
Bezüglich der Zulässigkeit von Lagerflächen sind im Bebauungsplan Einschrän-
kungen getroffen. Dies ist in der beabsichtigten Hochwertigkeit des Gewerbegebie-
tes begründet, die sich auch in einer überdurchschnittlich anspruchsvollen Gestal-
tung der betrieblichen Anlagen wieder finden soll. Lagerflächen in Gewerbegebie-
ten entsprechen überwiegend nicht dem hier zugrunde gelegten Anspruch. Zum 
Erreichen der genannten Ziele sind daher selbstständige Lagerplätze überhaupt 
nicht zulässig. 
Des Weiteren sind Einschränkungen bezüglich der Größe von zulässigen Lager-
flächen getroffen. In der 1. Änderung wurde die Flächenbeschränkung für offene 
(einem Betrieb untergeordnete) Lagerflächen von ehemals max. 20 % den Anfor-
derungen der Betriebe angepasst und auf max. 60 % der betrieblichen Nutzfläche 
erhöht. 

Speditionen, Logistik und Fuhrunternehmen 
Auch in der 1. Änderung des Bebauungsplanes sind diese Betriebe wegen des 
angestrebten Branchenmixes im Gewerbegebiet ba˙sic nicht zulässig. Die mit die-
ser Betriebsart verbundene großflächige Lagerhaltung entspricht nicht der Zielset-
zung des Zweckverbandes.  

Wohnnutzung 
In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 wurde die ausnahmsweise Zulässigkeit 
von Wohnungen im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO auf maximal eine Woh-
nung pro Betrieb beschränkt. 

Durch den Wegfall des Sondergebietes sind die Wohnnutzungen (Hotel und Boar-
ding-House) im westlichen Bereich entfallen. 

A1.51 Flächenbezogener Schallleistungspegel 
Diese Festsetzung dient der Sicherstellung des Immissionsschutzes und verhin-
dert das Ausschöpfen der zulässigen Emissionskontingente durch Einzelbetriebe 
zum Nachteil jener Unternehmen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansie-
deln werden. 

1 Nummerierung entspricht den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan vom 20.12.2004, fehlende Num-
mern befinden sich nicht im Bereich der 1. Änderung und wurden deswegen nicht aufgeführt 
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Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 
 
Die im Schallgutachten ermittelten flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) 
für den Tages- und Nachtzeitraum wurden in die 1. Änderung übernommen. Da 
die Erschließungsanlagen im Bereich der 1. Änderung neu konzipiert wurden, 
werden die unterschiedlichen flächenbezogenen Schallleistungspegel in der Plan-
zeichnung zeichnerisch abgrenzt.   
 
Im GE 2 wurden Anlagen für sportliche Zwecke zugelassen. Für geräuschintensive 
Anlagen (z.B. Fußballplatz, Tennisplatz, Motorsportanlagen, etc.) in der Nähe von 
schutzbedürftiger Wohnnutzung ist die Einhaltung der maßgeblichen Immissions-
richtwerte nach der 18. BImSchV „Sportanlagenlärmschutzverordnung“ nachzu-
weisen. 

A2 Öffentliche Grünfläche 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 

Innerhalb der Grünflächen befinden sich ebenfalls die Sicker- und Retentionsmul-
den. Durch das Büro Wald + Corbe wurden der Flächenbedarf für den gesamten 
Bereich westlich der B 36 und nördlich der L 98 ermittelt (August 2009, siehe An-
hang). Die benötigten Beckengrößen wurden in den zeichnerischen Teil aufge-
nommen. Diese war nur nach Absenkung des Korrekturfaktors nach ATV-A 117 
ausreichend. Aufgrund der zu erwartenden Fließzeit von rund 10 Minuten wurde 
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Korrekturfaktor bei der Berechnung 
leicht zu verringern.  
Um die beantragte Einleitmenge einhalten zu können wurde beim östlichen Be-
reich der spezifische Drosselabfluss auf 9 l/sha abgesenkt, was für diesen Bereich 
zu einem größeren spezifischen Beckenflächenbedarf führt. Aufgrund der zur Ver-
fügung stehenden Flächen ist dies jedoch möglich. 

A3 Maß der baulichen Nutzung 

Aus Gründen des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 
wird eine möglichst hohe Ausnutzung der im Gewerbepark ba˙sic ausgewiesenen 
Flächen angestrebt. Die Zulässigkeit möglichst hoher Dichtewerte soll den neu an-
zusiedelnden Betrieben optimale Entwicklungsmöglichkeiten an ihrem neuen 
Standort garantieren und einen zukünftigen Ansiedlungsdruck auf bisher unbebau-
te Flächen verringern bzw. vermeiden helfen. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ), der Gebäudehöhe (max. zulässige und in Teilbereichen Mindestgebäude-
höhe) und der Geschossflächenzahl (GFZ) gesteuert. 
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Grundflächenzahl (GRZ) 
Die GRZ wird in allen Gebieten auf 0,7 festgesetzt.  
Auf Grundlage des § 19 Abs. 4 BauNVO, werden keine weiteren Bestimmungen 
getroffen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der gesamte Versiege-
lungsgrad aufgrund von Stellplätzen und deren Zufahrten im Gewerbegebiet sich 
immer bis zu einer GRZ von 0,7 entwickeln kann. 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
Baumassenzahlen wurden im Änderungsbereich nicht festgesetzt, anstatt dessen 
wurde im GE 1 eine GFZ von 1,2, im GE 2 von 2,0 festgesetzt.  
Die Festsetzung einer höheren GFZ im GE 2 soll in dem Bereich nördlich der L 98 
eine höhere Ausnutzbarkeit gewährleisten. Das GE 1 im nordwestlichen Bereich 
grenzt an die bestehende Bebauung der Ortschaft und an die offene Landschaft 
an, aus diesem Grund wurde ein geringere GFZ festgesetzt.  

Gebäudehöhe 
Je nach Standort sind Gebäudehöhen bis max. 25,0 m zulässig. Die Höhenfest-
setzung beträgt im Einzelnen: 
• max. 15 m am Übergang zu dem nördlichen Gebietsrand, es erfolgt eine Abstu-

fung zu dem bestehenden Gewerbegebiet „Kleine Waseneck“ im Norden. 
• max. 25 m in den übrigen Gebietsteilen des Änderungsbereichs. Abgeschirmt 

vom Unteren Wald ist ohne negative Beeinträchtigung angrenzender Bebauung 
oder der freien Landschaft diese bessere Ausnutzung zumutbar. Entlang der 
L 98 sind zu Gunsten einer besseren Außenwirkung diese Gebäudehöhen zu-
lässig. Die an die L 98 angrenzenden Gebiete sind für die Ansiedlung beson-
ders attraktiver und repräsentativer Unternehmen vorgesehen, die hier einen 
hochwertigen Straßenraum bilden und zugleich als Werbeträger für den gesam-
ten Gewerbepark ba˙sic fungieren sollen. 

• min. 10,0 m aufgrund der für die Außenwirkung bedeutsamen Bereiche entlang 
der L 98 

 
Die Festsetzung einer zwingend einzuhaltenden maximalen Gebäudehöhe (§16 
Abs. 4 BauNVO) ist wegen der erforderlichen Flexibilität bei der Vermarktung und 
den im Einzelfall nicht vorhersehbaren Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer nicht 
vorgesehen. 
Die im ursprünglichen Bebauungsplan entlang der B 36 festgesetzten 30 m breiten 
Streifen entlang der B 36 und der L 98, die zwingend eine Mindesthöhe von 10 m 
festsetzten, sind entfallen, da diese als starke Einschränkung für die zukünftigen 
Gewerbetreibenden eingeschätzt wurde. Auch hier soll die Flexibilität für die Ver-
marktung gegeben sein. 

A4 Höhenlage 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

A5 Bauweise 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
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A6 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke 
gewährleisten. Die Baugrenzen sind aus gestalterischen Gründen vom öffentlichen 
Straßenraum, den internen Grünzügen oder den angrenzenden Landschaftsraum 
teilweise zurückgesetzt. 

A7 Garagen und Stellplätze 

Die Regelung soll eine größtmögliche Flexibilität bei der Anordnung von Stellplät-
zen bieten. Daher sind auch in jenen Bereichen außerhalb der Baugrenzen Stell-
plätze zulässig, die nicht mit Pflanzgeboten belegt sind. In der 1. Änderung sind 
auch Garagen außerhalb der Baugrenzen zulässig, um auch hier die größtmögli-
che Flexibilität zu erreichen. 

A8 Nebenanlagen 

Die Einschränkung der Zulässigkeit zu den Nebenanlagen wurde in der 1. Ände-
rung nicht mehr mit aufgenommen, um den künftigen Gewerbetreibenden breitere 
Nutzungsmöglichkeiten zu geben. 

Die Erfordernis für Nebenanlagen für die Versorgung des Plangebietes ergibt sich 
aus der tatsächlichen zukünftigen Nutzung. Eine bedarfsgerechte Versorgung wird 
durch die entsprechende Festsetzung gewährleistet. 

A9 Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

A10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft  

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

Wasserversorgung 
Im Zuge des Umbaus des Anschlussknotens Industriestraße/B 36 zum Kreisver-
kehr wurden die notwendigen Anschlüsse an das Plangebiet vorbereitet. 

hochwassergefährdete Gebiete 
Das Land ist derzeit dabei, die fachtechnische Abgrenzung der hochwasserge-
fährdeten Gebiete durchzuführen und in sogenannten Hochwassergefahrenkarten 
darzustellen. Im Zuge dieser Erstellung wird auch der Rhein berücksichtigt. Derzeit 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Abgrenzungsgebiet als "hochwas-
sergefährdetes Gebiet im Innenbereich" einzustufen ist. Es sind daher die o.g. An-
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forderungen nach § 10 Abs. 4 VAwS (z.B. Auftriebssicherheit, Eindringsicherheit, 
Beschädigungssicherheit, etc.) für Neuanlagen zu erfüllen. Dementsprechend 
wurde in den Festsetzungen eine entsprechende Regelungen getroffen und der 
hochwassergefährdete Bereich im Planteil eingearbeitet. 

A11 Nummerierung entspricht den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan vom 20.12.2004, fehlende 
Nummern befinden sich nicht im Bereich der 1. Änderung und wurden deswegen nicht aufgeführt

A12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (Lärm) 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

A13 Nummerierung entspricht den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan vom 20.12.2004, fehlende 
Nummern befinden sich nicht im Bereich der 1. Änderung und wurden deswegen nicht aufgeführt

A14 Nummerierung entspricht den Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan vom 20.12.2004, fehlende 
Nummern befinden sich nicht im Bereich der 1. Änderung und wurden deswegen nicht aufgeführt

A15 Von Bebauung freizuhaltende Flächen 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

8 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Die Festsetzungen zu den örtlichen Bauvorschriften entsprechen den Festsetzun-
gen vom 20.12.2004.  
Bei den Werbeanlagen wurde zusätzlich Fremdwerbung als allgemein unzulässig 
aufgenommen (siehe B 2.2). Fremdwerbungen dienen nicht der angemessenen 
Gestaltung des Gewerbegebietes und entsprechen nicht dem Anspruch an das 
Plangebiet. 

9 Anhang 

- Vorprüfung des Einzelfalls
- Entwässerungsplanung Regenwasser und Schmutzwasser (Wald und Corbe,

Beratende Ingenieure)

Für den Zweckverband Ba.sic, der Verbandsvorsitzende 

(Borchert)  Neuried, 10.12.2009 



Erläuterungen zur überschlägigen Prüfung auf UVP-Pflichtigkeit:

1

1.1

Merkmale des Vorhabens

Rahmen, den der Bebauungsplan für
die Entscheidung über die Zulässig-
keit von Vorhaben setzt

Der nördliche Erweiterungsbereich (1.720 m²; im Anlageplan mit "I"
markiert) ist Teil der geplanten Umwandlungsfläche von Acker/Still-
legung in Wald (Teil der externen Kompensation). Der Bedarf für
diese Fläche steigt, da die geplante Waldrodung sich um Teile des
südlichen Erweiterungsbereiches (ca. 3000 m² von 4.624 m² der im
Anlageplan mit "III" markierten Erweiterungsfläche) vergrößert. 

1.2

1.3

1.4

1.5

Ausmaß, in dem die Bebauungsplan-
änderung/-erweiterung andere Pläne
und Programme beeinflusst

Bedeutung der Bebauungsplanände-
rung/-erweiterung in Bezug auf um-
welt- und gesundheitsrelevante Er-
wägungen und eine nachhaltige Ent-
wicklung

Eine Beeinflussung von für die Vorprüfung relevanten Pläne und
Programme ist nicht bekannt.

Die Bebauungsplanänderung/-erweiterung hat in Bezug auf um-
welt- und gesundheitsrelevante Erwägungen und eine nachhaltige
Entwicklung keine Auswirkungen, wenn die unter 1.4 genannten
Voraussetzungen erfüllt werden.

Für die Bebauungsplanänderung/-er-
weiterung relevante, umwelt- und ge-
sundheitsbezogene Probleme

Bedeutung der Bebauungsplanände-
rung/-erweiterung für die Durchfüh-
rung nationaler und europäischer
Umweltvorschriften

Der Bedarf für die geplante Umwandlung von Acker- bzw. Still-
legungsfläche in Wald von 4,45 ha (externe Kompensation aus
bestehendem B-Plan) steigt um ca. 0,30 ha plus 35% (zur Verhin-
derung des time-lag-Effektes, siehe Umweltbereicht zu bestehen-
dem B-Plan S. 114) = 0,41 ha an (siehe auch 1.1).

Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass eine Planänderung für die
Durchführung nationaler und europäischer Umweltvorschriften von
Bedeutung ist. Bezüglich der Schutzgebietsausweisungen im Rah-
men von NATURA-2000 siehe 2.6.1.

2

2.1

2.2

Merkmale der möglichen Auswirkungen und betroffenen Gebiete

Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit
und Umkehrbarkeit der Auswirkungen

Die Wirkungen treten mit Umsetzung der Planänderung/-erweite-
rung ein. Die Auswirkungen sind mit technischem Aufwand reversi-
bel.

Erheblichkeit der Auswirkungen:

Kumulativer und grenzüberschreiten-
der Charakter der Auswirkungen

       erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
x

Die Planänderung/-erweiterung hat keinen kumulativen und grenz-
überschreitenden Charakter, wenn die unter Punkt 1.4 genannte
exterene Kompensation entsprechend vergrößert wird.

2.3

Erheblichkeit der Auswirkungen:

Risiken für die Umwelt, einschließlich
der menschlichen Gesundheit (z. B.
bei Unfällen)

       erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
x

Durch die Planänderung/-erweiterung kommt es nicht zu Risiken
für die Umwelt (wenn Punkt 1.4 erfüllt wird) oder der menschlichen
Gesundheit. Die Gefahr von Unfällen ändert sich gegenüber dem
Ist-Zustand nicht.

Erheblichkeit der Auswirkungen:        erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
x

Vorprüfung des Einzelfalls
gemäß Anlage II zum BauGB in Anlehnung an §§ 3c und 25 Abs. 5 sowie Anlage 1 Nr. 13.6 und Anlage 2 UVPG

i.d.F.v. 24. Juni 2005

Bezeichnung des Vorhabens:

Antragsteller/Vorhabensträger:

Bebauungsplanänderung/-erweiterung Interkommunaler
Gewerbepark BA'SIC (Teilbereich westlich der B 36)

Zweckverband Gewerbepark BA'SIC

UVP-Vorprüfung 15.07.2009

Änderung/Erweiterung BPlan BA'SIC (Teilbereich westl. der B 36)
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2.4 Umfang und räumliche Ausdehnung
der Auswirkungen

Die Auswirkungen treten innerhalb des 121.373 m² großen Gel-
tungsbereiches der B-Planänderung auf (davon 7.650 m² Erweite-
rung).  Die zu überbauenden Flächen belaufen sich auf 49.408 m²
(bei einer GRZ 0,7). Wirkungen nach Außen werden durch Gehöl-
ze gemindert (Süden, Westen) bzw. treten vor dem Hintergrund
angrenzender Straßen (Norden) und Gewerbeflächen (Osten) in
den Hintergrund.

2.5

2.6

Erheblichkeit der Auswirkungen:

Bedeutung und Sensibilität des be-
troffenen Gebietes in Bezug auf be-
sondere natürliche Merkmale, des
kulturellen Erbes und der Intensität
der Bodennutzung

       erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
x

Es ist keine besondere Bedeutung in Bezug auf natürliche Merk-
male, kulturelles Erbe oder Intensität der Bodennutzung vorhanden
bzw. bekannt.

Erheblichkeit der Auswirkungen:

Schutzstatus der betroffenen
Gebiete:

       erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
x

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

NATURA-2000-Gebiete

Naturschutzgebiete

Im Norden durch eine Straße, im Süden durch einen Graben vom
Projektgebiet getrennt liegt ein FFH-Gebiet (7512-341) und ein EU-
Vogelschutzgebiet (7512-401).
Lebensraumtypen des FFH-Gebietes werden  nicht beeinträchtigt.
An Arten des Standarddatenbogens können potenziell im südlichen
Erweiterungsbereich (III; tlw. Wald) vorkommen:
- Wimperfledermaus
An Vogelarten aus dem Standarddatenbogen des EU-Schutzgebie-
tes könnten potenziell vorkommen.
- Grau-, Mittel- und Schwarzspecht
- Hohltaube
Die Eingriffsflächen liegen außerhalb der NATURA-2000-Gebiete
und stellen für die Arten der Gebiete voraussichtlich keinen obliga-
ten Habitatbestandteil dar, womit deren Verlust keine erhebliche
Beeinträchtigung darstellt.

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden

Nationalparke

Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden

2.6.5

2.6.6

2.6.7

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 32
LNatSchG)

Wasser- und Heilquellenschutzgebie-
te, Überschwemmungsgebiete

Im Erweiterungsbereich nicht vorhanden.

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden

Gebiete, in denen die Gemein-
schaftsvorschriften zu festgelegten
Umweltqualitätsnormen überschritten
werden

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden
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2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdich-
te, insbesondere zentrale Orte und
Siedlungsschwerpunkte in verdichte-
ten Räumen

Im Wirkungsbereich nicht vorhanden

2.6.9 Amtliche Denkmäler, Denkmalen-
sembles, Bodendenkmale, archäolo-
gisch bedeutende Landschaften

Erheblichkeit der Auswirkungen:

Im Wirkungsbereich nicht bekannt. Das Denkmalamt ist vor Beginn
der Bauarbeiten zu informieren. 

       erheblich  /  möglicherweise erheblich  /  nicht erheblich
(voraussichtlich) x
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Überschlägige Gesamteinschätzung

Die Bebauungsplanänderung führt wahrscheinlich zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
Es besteht eine Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit

x
Die Bebauungsplanänderung/-erweiterung BA'SIC führt nach dem oben dargestellten Informationsstand
nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen.
Es besteht keine Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit

Textliche Erläuterung der Gesamteinschätzung:

Durch den rechtskräftigen Bebauungsplan unterliegt die Änderungs/-erweiterungsfläche
Vorbelastungen, die eine besondere Bedeutung der Flächen in Bezug auf ihre Funktions-
erfüllung im Naturhaushalt stark reduziert.

Auswirkungen auf die angrenzenden NATURA-2000-Gebiete über das Maß der Wirkungen
des bestehenden Bebauungsplanes hinaus können ausgeschlossen werden, wenn die im
geltenden Grünordnungsplan beschriebene, exterene Kompensation "Umwandlung von
Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzaufforstung)" mit Berücksichtigung des
time-lag-Effektes, entsprechend vergrößert wird.
Der bestehende Bedarf an externer Ersatzaufforstung (4,45 ha) vergrößert sich um ca.
0,41 ha (durch die geplante südliche Erweiterung im Waldbereich; Erweiterungsfläche III
im Übersichtsplan). Es muss geprüft werden, ob die vorgesehene Waldbegründungsflä-
che nach Abzug der geplanten Erweiterung (nördliche Erweiterung; Erweiterungsfläche I
im Übersichtsplan) ausreichend groß ist bzw. ob eine geeignete alternative Aufforstungs-
fläche gesucht werden muss.

Die übrigen Aussagen des geltenden Grünordnungsplanes sollen übernommen werden. 

Anlage: Übersichtsplan mit planerischen Restriktionen
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I
II

III

Übersichtsplan mit planerischen Restriktionen

0 500 1.000 1.500250 Meter

§ 32-Biotop

FFH-Gebiet

EU-Vogelschutzgebiet

Überschwemmungsgebiet

Landschaftsschutz-/Naturschutzgebiet

Rechtskräftiges Gewerbegebiet mit:

Erweiterungsbereiche I bis III     (7.650 m²)

Änderungsbereich                   (113.723 m²)

121.373 m²
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Vorhabenträger :  Maguti Gmbh & Co.KG 
Industriestraße 1 
77694 Kehl - Goldscheuer 

Zweckverband Gewerbepark ba´sic 
Kehl - Neuried 
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„Gewerbepark Maguti“
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1 Erfordernis der Planaufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark 
ba´sic“ befinden sich bestehende Betriebsflächen eines ehemaligen Betonwerks. 
Die Ziele, die durch die Aufstellung des Urplans erreicht werden sollten in 
Verbindung mit der Umstrukturierung des gesamten Bereiches westlich der B 36, 
konnten in den letzten Jahren nicht umgesetzt werden. Die Nachfrage nach den 
im Urplan angebotenen Gewerbegrundstücken ist verhalten und eine 
Erschließung, wie im Urbebauungsplan vorgesehen, soll nicht erfolgen. 

Daher wurde in Zusammenarbeit mit einem privaten Investor der Bereich westlich 
der B 36 überplant. Eine Änderung des Bebauungsplanes soll die Möglichkeit der 
Nutzung der Flächen gewährleisten. 
Aufbauend auf den Urplan „Interkommunaler Gewerbepark ba´sic“ wurde der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ entwickelt, um die 
speziellen Bedürfnisse eines zukunftsorientierten Spezialspediteurs mit den 
Belangen des Zweckverbandes bzw. der angrenzenden Gemeinden zu 
verknüpfen.  

Die Teilfläche des privaten Investors umfasst überwiegend die Bereiche des 
ehemaligen Betonwerks. 

Abb. 1: Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (schraffiert) 

Für die Teile außerhalb des ehemaligen Betonwerks sowie den westlichen Teil 
des ehemaligen Betonwerks werden in der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
entsprechende Festsetzungen getroffen.  
Der restliche Bereich des ehemaligen Betonwerks wird daher in den 
Geltungsbereich der 2. Änderung einbezogen. 

Bereich der  geplanten 
2. Änderung

Bereich der  im 
Verfahren befindlichen 
1 . Änderung 
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2 Geltungsbereich und Bestand 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes befindet sich 
südwestlich anschließend an den Bereich des Kreuzungspunktes der B 36 (Lahr/ 
Kehl) und der Industriestraße am südlichen Rand des Kehler Ortsteils 
Goldscheuer. 

Das Gebiet wird im Norden durch die Industriestraße, im Osten durch die B 36, im 
Süd-Osten durch den öffentlichen Grünzug mit dem Entwässerungsgraben 
parallel zur Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Kehl und der Gemeinde 
Neuried und die geplante Retentionsfläche (1354/66), im Süden durch das 
Grundstück 1354/67 und im Westen durch die Westkante der internen 
Erschließungsstraße des ehem. Betonwerkes begrenzt. Der Änderungsplan liegt 
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Interkommunaler 
Gewerbepark ba´sic“ („Urplan“).  
Durch das Plangebiet verläuft die Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Kehl 
und der Gemeinde Neuried in west-östlicher Richtung.  

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst insgesamt 
eine Fläche von 76.466 m² (nördliche Teilfläche: 61.013 m² und südliche 
Teilfläche: 12.513 m², öffentlicher Grünzug: 2.940 m²) mit den Flurstücken 
1354/70, 1664/3 und 2186/1. 

Abb. 3: Geltungsbereich der 2. Änderung auf der Basis des Urplans 
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3  Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler 
Gewerbepark ba˙sic“ bildet die Grundlage für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan. Die textlichen Festsetzungen werden durch die 2. Änderung 
teilweise geändert und entsprechend der Bedürfnisse des Vorhabenträgers 
modifiziert. Nicht von der 2. Änderung des Bebauungsplans betroffene 
Festsetzungen bleiben unberührt.  
 
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkom-
munaler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche 
Gutachten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-
2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan 
„Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-
Altenheim bleiben von der vorliegenden Planung unberührt und sind weiterhin   
Bestandteil des Urbebauungsplans und somit auch der Änderung. 

 
 

4  Verfahren nach §13a Abs.1 BauGB 
 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach 
§13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung (Wiedernutzbarmachung 
von Flächen) aufgestellt. Der Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark 
ba˙sic“ wird hinsichtlich der spezifischen  Nutzungsanforderungen des privaten 
Investors überarbeitet und angepasst.  
 
Die vorhandenen Betriebsflächen des ehemaligen Betonwerks wurden im Urplan 
gegliedert, in einzelne Bereiche geteilt und gesondert erschlossen. Die 
bestehenden Betriebsgebäude blieben bei der Überplanung unberücksichtigt. 
Mit diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen nun die ehemaligen 
Betriebsflächen und Gebäude wieder nutzbar gemacht werden. Es soll eine 
Bestandsfestschreibung mit Ergänzungen der Bausubstanz erfolgen. 
 
Im vorliegenden Fall ist eine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen, die unter 
Punkt 9 Anhang beigefügt ist.  
Als Ergebnis der Vorprüfung ist festzustellen, dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan nach dem dargestellten Informationsstand nicht zu erheblichen 
Umweltauswirkungen führt. 
Auswirkungen auf die naheliegenden NATURA-2000-Gebiete über das bereits im 
bestehenden Bebauungsplan zulässige Maß hinaus können ausgeschlossen 
werden. Das bestehende Biotop bleibt erhalten. 

 
Für den vorliegenden Änderungsplan wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 
Auslegung und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung durchgeführt. 
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5  Erschließung 
 

Zur äußeren Erschließung des hier betrachteten Gebiets wird vorrangig die 
Industriestraße und nachrangig die B36 herangezogen. Die Haupterschließung 
erfolgt von der Industriestraße in die bestehende Werkstraße (Tor 2) und über Tor 
1. Für Spezialtransporte erfolgt die Erschließung über Tor 3 an der B36 zwischen 
den beiden Kreisverkehren (B36 und Industriestraße bzw. B36 und L98).  Die 
bauliche Ausführung wird so gewählt, dass eine geringstmögliche 
Beeinträchtigung des Fließverkehrs zu erwarten ist. Eine amtliche Genehmigung 
vom 17.07.2009 durch das Regierungspräsidium Freiburg liegt vor. Die Auflagen 
werden in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
 
Die Ver- und Entsorgung bzw. Entwässerung erfolgt für den Bestand teilweise 
über bestehende Anschlüsse. So sind Elektro-, Telekom- und Wasseranschluss 
bereits vorhanden und werden weiterhin in der vorliegenden Form genutzt.  
 
Die Löschwasserversorgung wird aus dem vorhandenen Trinkwassernetz 
gezogen. Ggf. können Retentionsbereiche im Dauerstau betrieben werden oder 
ein unterirdisches Regenklärbecken als Löschwasserspeicher dienen. Dies zur 
Entlastung des Trinkwassernetzes. 
 
Hinsichtlich der Elektroversorgung ist beabsichtigt, die vorhandene Trafostation 
langfristig durch eine Garagenstation auf dem Gelände zu ersetzen.  
 
Im Wesentlichen soll das im Urplan vorgesehene Entwässerungskonzept 
beibehalten werden. Es ist das modifizierte Trennsystem vorgesehen. Zum 
Einsatz kommen die Komponenten Retention / gedrosselte Ableitung und 
Versickerung. 
 
Die Entwässerung erfolgt über drei getrennte Kanalstränge: 
 

� Die Schmutzentwässerung soll über die bestehenden, bei Bedarf zu 
erneuernden Schmutzwasserkanäle zum Standort der außerhalb des 
Geltungsbereichs liegenden ehemaligen Firmenkläranlage des 
ehemaligen Betonwerks geleitet werden. Es ist beabsichtigt diese als 
geschlossene Grube zu verwenden. Von dort wird es über ein Hebewerk 
in den öffentlichen Kanal in der Industriestraße gepumpt. Alternativ hierzu 
wird über den Bau einer Kleinkläranlage nachgedacht. Die Ableitung des 
Schmutzwassers der geplanten neuen Gebäude erfolgt über einen 
seperaten Anschluss über einen Schacht in der Industriestraße. 

� Die Entsorgung der anfallenden Oberflächenwässer der Dachflächen, 
Fußwege und PKW-Stellplätzen soll über das bestehende System in die 
zentral gelegenen Versickerungsmulden erfolgen.  

� Die anfallenden Oberflächenwässer der versiegelten Flächen, die nicht 
unbedenklich versickert werden können, werden über ein getrenntes 
System zu einer Vorbehandlungsanlage geleitet und danach den 
öffentlichen Retentionsflächen zugeführt. 

 
Die Detailplanung ist in Arbeit und wird bis zum Abschluss des 
Durchführungsvertrages vorgelegt. 
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Ansonsten werden die Auflagen zum Grundwasserschutz und zum 
Überflutungsschutz aus dem Urplan beibehalten. Sie sind nochmals im Anhang 
im Entwässerungskonzept dargelegt. 
 
Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus) erfolgt 
über die B 36, sofern die im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes als 
Möglichkeit vorgesehene Bushaltebucht an der B36 südlich des Kreisels  
Industriestraße umgesetzt wird. 
 

6  Flächen 
(Alle Angaben wurden grafisch ermittelt und verstehen sich als Näherungswerte. Geringfügige Toleranzen und 
Rundungsabweichungen sind möglich.) 
 

Gewerbegebiet  73.526 m² 
Öffentlicher Grünzug   2.940 m² 
Summe:   76.466 m² 
 
Gesamtgebiet ohne äußere Erschließung:  76.466 m² = 100,0 % 
Baufenster:      28.427 m² = 37,17 % 
Öffentliche Grünfläche:    2.940 m²  =   3,84 % 

 
 
 

7  Begründung zu den planungsrechtlichen Fest-
setzungen 

 
A1 Art der baulichen Nutzung 
 
A1.0 Gewerbegebiet 

Aus betrieblichen Gründen sind unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte in Teil- 
gebieten vorgesehen. Im Bereich des Kreisverkehrs ist der Neubau des 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäudes geplant. 
  
Die bestehenden Hallen sollen in der bestehenden Form weiterhin gewerblich 
genutzt werden mit Anlagen für Transportunternehmen sowie betrieblicher 
Tankstelle, Lagerhäuser und offene, einem Betrieb untergeordnete Lagerflächen. 
Ferner gewerbliche Nutzungen für Handwerksbetriebe und Lagerhaltung. 
 
Hotels und Gaststätten sind aufgrund der Eigenart des Gesamtareals nicht 
zulässig. 
Hingegen muss es möglich sein, das Gesamtgelände durch z.B. Hausmeister 
oder Betriebsleiter auch in der arbeitsfreien Zeit zu beaufsichtigen. Daher werden 
zwei Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal oder auch 
Betriebsleiter für zulässig erklärt.  

 
A2 Öffentliche Grünfläche 
 

Das Gelände wird von einem öffentlichen Grünzug (Eigentum der Stadt Kehl) 
gequert. Dieser bleibt in der bestehenden Form erhalten. Der Grünzug wird von 
zwei Wegen gequert, die mit Geh-Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Fa. 
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Maguti belegt werden. Die Mulden und der Entwässerungsgraben dienen der 
Aufnahme der anfallenden unverschmutzten Regenwässer aus dem Baugebiet. 
Parallel des Grünzugs wird ein Geh- und Fahrrecht zugunsten des 
Zweckverbandes festgesetzt, das eine Pflege der Flächen auf dem Werksgelände 
ermöglicht. 

A3 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl (GRZ):   0,6 
Auf Grundlage des § 19 Abs. 4 BauNVO, werden keine weiteren Bestimmungen 
getroffen. Aufgrund der beabsichtigten Festschreibung des Bestandes wurden die 
bestehenden Flächen bilanziert und grundsätzlich eine GRZ von weniger als 0,4 
ermittelt. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse zu der Entwässerung des Gebietes 
sind bestimmte Flächen neu zu versiegeln. Daher muss die Höchstgrenze auf 0,6 
erhöht werden. Innerhalb dieses Wertes sind auch noch Erweiterungen der 
Bausubstanz wie Büro oder Werkstatt möglich. Weitere Bebauungen sind jedoch 
nicht vorgesehen. Daher bleibt der Wert unter dem Höchstwert der BauNVO 
zurück. 

Geschossflächenzahl (GFZ):   ca. 0,3 
Hinsichtlich der Geschossflächenzahl wird in diesem Bebauungsplan der Bestand 
festgeschrieben. Die derzeit nicht mit Zwischenböden horizontal gegliederten 
Hallen sollen auch weiterhin als eingeschossige Hallen benutzt werden. Eine 
Unterteilung ist nicht vorgesehen, 
Die GFZ ermittelt sich wie folgt:  

Geschossfläche 
Unter Berücksichtigung der geplanten Ausnutzung der Hallen ergibt sich hinsichtlich der 
bauplanungsrechtlichen Festlegung folgende Berechnung: 

überbaute Fläche der bestehenden Hallen: 16.931 m² 
Gebäudebestand Fläche Traufhöhe sinnvolle Ausnutzung Geschossfläche 

Halle Süd 2.917 m² 5,10 m 1 Geschoss 2.917 m² 
Halle 1 3.629 m² 9,2 m 1 Geschoss 3.629 m² 

Hallen 2+ 3 4.550 m² 6,6 m 1 Geschoss 4.550 m² 
Hallen 4+ 5 4.585 m² 10,8 m 1 Geschoss 4.585 m² 
Hallen 4+ 5 Anbau 1.518 m² 4,00 m 1 Geschoss 1.518 m² 
gesamt 16.931 m² gesamt 17.199 m² 

Grundfläche des geplanten 
Bürogebäudes: 768 m² 

Anzahl der geplanten Geschosse 4 
Geschossfläche 768 m² x 4 3.072 m² 

Grundfläche der geplanten Werkstatt: 1.600 m² 

Anzahl der Geschosse  1 
Geschossfläche 1.600  m² 

Gesamtgeschossfläche 21.871 m² 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic  Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 
 
 

8 

 
Zu o.a. Bilanzierung wird darauf hingewiesen, dass die abzureißenden Anbauten 
bereits herausgerechnet wurden. 
 
Gebäudehöhen 
Hinsichtlich der Gebäudehöhen wurde das Gebiet untergliedert in Hallenbestand 
mit einer Maximalhöhe von 12 m und das Verwaltungsgebäude mit 4 Geschossen 
mit einer Gesamthöhe von 18 m. Die Höhenfestlegung ist Maximalwert. 
Die Festsetzung einer zwingend einzuhaltenden maximalen Gebäudehöhe (§16 
Abs. 4 BauNVO) ist wegen der erforderlichen Flexibilität bei der Vermarktung und 
den im Einzelfall nicht vorhersehbaren Bedürfnissen der zukünftigen Nutzer nicht 
vorgesehen. 

 
 

A4   Höhenlage 
 
Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 
 

A5   Bauweise 
 
Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
Ergänzend wird für das Verwaltungsgebäude die offene Bauweise festgelegt, da 
das Gebäude gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO der offenen Bauweise zuzuordnen ist.  
 
 

A6   Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die Baugrenzen sollen den Bestand festschreiben und umfassen neben dem 
Hallenbestand lediglich noch die geplante Büroeinheit und die Werkstatt. 
 
 

A8   Nebenanlagen 
 
Die Möglichkeit Nebenanlagen für die Versorgung des Plangebietes auch 
außerhalb von ausgewiesenen Flächen anzubieten ergibt sich aus der möglichen 
Änderung z.B. der Stromversorgung in der Zukunft. Ggf. sind auch Anlagen für 
die Druckentwässerung entsprechend eines künftig zu erarbeitenden Konzeptes 
erforderlich, deren Standort momentan noch nicht bestimmt werden kann. 
 
 

Geschossflächenzahl       

        

 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergibt sich eine Geschossflächenzahl unter  
Berücksichtigung der geplanten Ausnutzung der Hallen  von :  

 Gesamtgrundstücksfläche  73.526 m²    
 Gesamtgeschossfläche  21.871 m²    
        
 Geschossflächenzahl (GFZ)    GFZ = 0,3 (0,297)  
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A9   Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen und 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern  

 
Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 
Für den Geltungsbereich des Änderungsplanes werden jedoch lediglich zwei 
Pflanzgebote in der Fläche dargestellt sowie Baumpflanzungen im privaten 
Grundstücksraum. 

 
A10   Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft 
 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 
Die Festsetzungen für Flächen in direkter Nachbarschaft zum NATURA 2000 
Gebiet wie z.B. die Ausbildung von Fensterflächen entfallen. Die Festsetzungen 
zur Beleuchtung bleiben bestehen, da Beleuchtung fernwirksam ist und somit sich 
Auswirkungen ergeben könnten. 
 
Die Gegenüberstellung von Urplan und vorliegendem Änderungsplan ergibt eine 
Reduzierung der versiegelten Flächen gegenüber dem Urplan.  In gleichem Maße 
reduzieren sich auch die Grünflächen, wie auch die Anzahl der Bäume auf 
Privatgrund, da die Flächen nicht wie im Urplan unterteilt werden und somit 
Randbereiche für eine Randeingrünung fehlen. Bäume im öffentlichen Bereich  
sind nicht ausgewiesen, da bis auf den bereits begrünten öffentlichen Grünzug 
ausschließlich private Flächen innerhalb des Geltungsbereiches liegen. 
Weitergehende Maßnahmen im Außenbereich sind nicht zu ergreifen. 
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A11   Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
  

Für die Erschließung der südlichen Halle der Fa. Maguti ist ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht auf öffentlichem Grund einzutragen und zu sichern.   
 
Weiterhin werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten des 
Zweckverbandes auf dem Betriebsgelände eingetragen, die zum einen die Pflege 
des öffentlichen Grünzugs gewährleisten sollen und zum anderen die 
Erschließung östlich gelegener öffentlicher Flächen sichert.  
 

 
A12   Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen (Lärm) 
 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

 
 
A15   Von Bebauung freizuhaltende Flächen 
 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 
Für das Plangebiet ist jedoch lediglich die Abstandsfläche zur B 36 maßgeblich. 

 
 

8  Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 
 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 
 
Bei den Werbeanlagen wurde zusätzlich Fremdwerbung als allgemein unzulässig 
aufgenommen (siehe B 2.2). Fremdwerbungen dienen nicht der angemessenen 
Gestaltung des Gewerbegebietes und entsprechen nicht dem Anspruch an das 
Plangebiet. 

 
9   Anhang 
 

� Vorprüfung des Einzelfalls 
� Entwässerungskonzept 

 
 
 
Gemeinde Neuried (Borchert Bürgermeister)        Stadt Kehl (Dr. Petry Oberbürgermeister) 
 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 

11 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 

12 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic  Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 
 
 

13 

 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic  Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 
 
 

14 

 

 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic  Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 
 
 

15 

 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic  Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 
 
 

16 

 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 

17 



Zweckverband Gewerbepark ba`sic Begründung 
Interkommunaler Gewerbepark Ba´sic 2. Änderung 
Teilbereich Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ 

18 



ZWECKVERBAND GEWERBEPARK BA˙SIC 
KEHL - NEURIED 

BEBAUUNGSPLAN UND  
ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

„INTERKOMMUNALER  
GEWERBEPARK BA˙SIC “ 

BEGRÜNDUNG DER 4. ÄNDERUNG 

(FASSUNG VOM 28.03.2011) 

Inhaltsverzeichnis 

1   Erfordernis der Planänderung ..................................................................... 2 

2   Geltungsbereich und Bestand ..................................................................... 2 

3   Rechtsverbindlicher Bebauungsplan ........................................................... 3 

4   Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB ......................................... 3 

7* Begründung zu den planungsrechtlichen Festsetzungen .............................. 5

9*  Anhang ........................................................................................................ 6

Zurück zum
Inhaltsverzeichnis



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“, 4. Änderung 

* Nummerierung entspricht der Begründung zum Bebauungsplan vom 20.12.2004 bzw. der Begründung der 1. Änderung, fehlende 
Nummern wurden durch die 4. Änderung nicht berührt 

Fassung: 28.03.2011 Seite 2 von 6 

1 Erfordernis der Planänderung 

Es hat sich inzwischen gezeigt, dass sich die ursprünglichen Zielsetzungen für den 
nördlichen Bereich der 1. Änderung durch Zukauf durch die Firma Maguti (Vorha-
benbezogener Bebauungsplan; Bereich der 2. Änderung) geändert haben. Aus 
diesem Grund wird eine 4. Änderung notwendig, so dass Speditionen im nördli-
chen Teilbereich der 1. Änderung zukünftig zulässig sind. 
Langfristig ist es vorstellbar, dass auch der Bereich „Riedwald“ westlich der 4. Än-
derungen, der sich im Eigentum der Stadt Kehl befindet, in das Verbandsgebiet 
aufgenommen werden wird. Gewerbliche Baufelder würden sich dann unmittelbar 
an die 4. Änderung anschließen. Um den Gewerbetreibenden höchstmögliche Fle-
xibilität zu ermöglichen wird die westliche Baugrenze um fünf Meter nach Westen 
verschoben, der Pflanzstreifen bleibt erhalten.  
Mit der Zulässigkeit der Speditionen im Bereich der 4. Änderung entfällt in den 
zeichnerischen Festsetzungen die östliche Baumreihe der Gustav-Roos-Straße. 
Speditionsbetriebe mit großräumigen Fahrzeugen (Lastkraftwagen, „Gigaliner“) 
benötigen Wenderadien, die eine beidseitige Straßenbepflanzung nicht ermögli-
chen. 

2 Geltungsbereich und Bestand 

Der Änderungsbereich umfasst den nördlichen Teilbereich der Fläche der 1. Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark 
ba˙sic“.  
Das Plangebiet der 4. Änderung umfasst insgesamt eine Fläche von 38.800 m².  

Abb. 1: Geltungsbereich der 4. Änderung 
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3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft getretene 1. Änderung des Be-
bauungsplanes bilden die Grundlage für die 4. Änderung. 
Die Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche die 
geändert wurden. Ansonsten gilt die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ so-
wie die Begründung der 1. Änderung weiter fort. 
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutach-
ten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-
Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim 
sind ebenfalls Bestandteil der Bebauungsplanänderung.  

4 Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB 

Grundlage für die 4. Änderung des Bebauungsplanes bildet die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba.sic“. Bereits die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt, da er den heutigen Nutzungsanforderungen angepasst wurde. Der Be-
bauungsplan durfte im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, da die zuläs-
sige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO unterhalb des Schwellenwertes 
von 70.000 m² liegt.  
Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB ge-
nannten Kriterien hat die Einschätzung erlangt, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in 
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls, siehe An-
hang). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für die vorgesehene Nutzung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landes-
recht nicht durchzuführen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) 
liegen nicht vor. Es lagen somit keine Ausschlussgründe gegen die Durchführung 
im beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB vor. 

In der Gesamteinschätzung zur Vorprüfung des Einzelfalls hieß es:  
„Auswirkungen auf die angrenzenden NATURA-2000-Gebiete über das Maß der 
Wirkungen des bestehenden Bebauungsplanes hinaus können ausgeschlossen 
werden, wenn die im geltenden Grünordnungsplan beschriebene, externe Kom-
pensation "Umwandlung von Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzauf-
forstung)" mit Berücksichtigung des time-lag-Effektes, entsprechend vergrößert 
wird.  
Der bestehende Bedarf an externer Ersatzaufforstung (4,45 ha) vergrößert sich um 
ca. 0,41 ha (durch die geplante südliche Erweiterung im Waldbereich; Erweite-
rungsfläche III im Übersichtsplan der Vorprüfung des Einzelfalls, siehe Anhang). 
Es muss geprüft werden, ob die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nach Abzug 
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der geplanten Erweiterung (nördliche Erweiterung; Erweiterungsfläche I im Über-
sichtsplan) ausreichend groß ist bzw. ob eine geeignete alternative Aufforstungs-
fläche gesucht werden muss“ (siehe auch Begründung vom 25.10.2004, Kapitel 
9.6). 

Die Prüfung hat ergeben, dass die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nicht aus-
reichend groß ist. Es wurde nach einer alternativen Aufforstungsfläche gesucht:  
Für den Ausgleich der 1. Änderung wurde, ein Bedarf an externer Ersatzauffors-
tungsfläche von ca. 4.100 m² notwendig. Da sich die überbaubaren bzw. versiegel-
ten Flächen durch die Bebauungsplanänderung nicht vergrößern, ist insgesamt für 
die Mehrinanspruchnahme von Waldflächen und die Ersatzaufforstungsfläche eine 
Ausgleichsfläche von ca. 5.000 m² notwendig.  
Als Ausgleichsmaßnahme, für den durch die Erweiterung des Geltungsbereichs 
entfallenden Wald und die Neuinanspruchnahme von Flächen, wurde die Auffors-
tung des „Mühlmättels“, Grundstück Flst. Nr. 1380 auf der Gemarkung Neuried-
Altenheim, vorgeschlagen.  
Da diese Fläche nicht mehr zur Verfügung steht, wurde nun im Rahmen der 4. Än-
derung eine alternative Fläche gesucht: Es handelt sich bei der Fläche um  
5.000 m² des Flurstücks 1871/1, Gemarkung Ichenheim. Sie ist naturschutzfach-
lich geeignet, da es sich um einen Lückenschluss bereits bestehender Auffors-
tungsfläche handelt. 

Abb.: alternative Aufforstungsfläche 

Die Vorprüfung des Einzelfalls zur 1. Änderung bildet ebenfalls die Grundlage für 
die 4. Änderung. 

Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind weiterhin Bestandteil der Bebauungs-
planänderung. 
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Im Rahmen der umfangreichen Änderungen im Bereich West wurden auch die 
Kompensationsmaßnahmen neu berechnet (siehe Eingiffs- /Ausgleichsbilanz im 
Anhang). Als Kompensationsmaßnahmen für die 4. Änderung (im Zusammenhang 
mit der 5. Änderung) werden Flurstück 5376 und Flurstück 5376/33; Gemarkung 
Ichenheim, Eigentümer Gemeinde Neuried vorgeschlagen: Aufwertung Gewässer-
randstreifen im Nord-Westen von Ichenheim, Anrechnung von etwa 20.080 Punk-
ten möglich: 

- Schaffung eines 60 m langen und 15 m breiten Gewässerrandstreifens; Anla-
ge von ca. 600 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume 
und Sträucher; Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur auf ca. 300m² 
(ca. 900m² Gesamtfläche) 

- Zusätzlich Schaffung eines 7 m breiten Gewässerrandstreifens; Anlage von 
780 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume und Sträu-
cher, sowie Setzen von Weiden-/Erlen-Setzstangen; Entwicklung einer arten-
reichen Hochstaudenflur auf 420 m² (ca. 1.200m²) 

 
Bei den vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen für die 4. und 5. Änderung 
(Aufwertung Gewässerrandstreifen im NW von Ichenheim) handelt es sich um be-
reits umgesetzte Maßnahmen. Diese Ökokontoflächen kann die Gemeinde Neu-
ried zur Verfügung stellen. 

7* Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1   Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet 
Aus städtebaulichen Gründen wurden unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte im 
Bereich der 1. Änderung vorgesehen. Das Gewerbegebiet GE wurde, je nach 
städtebaulicher Zielsetzung, aufgegliedert in die Gebiete GE1 und GE2.  
Der Bereich der 4. Änderung umfasst lediglich das „Gewerbegebiet 1“. 

A 1.1 GE1 – Gewerbegebiet 
Folgende Nutzungen waren nach der 1. Änderung vorgesehen: 
 
GE1: reine gewerbliche Nutzungen: Gewerbe, Forschung, Zukunftstechnologien 

etc., öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
 
Zusätzlich werden mit der 4. Änderung „Fuhr-, Speditions- und Busunternehmen“ 
zulässig sein. 
Es hat sich inzwischen gezeigt, dass sich die ursprünglichen Zielsetzungen für den 
nördlichen Bereich der 1. Änderung durch Zukauf durch die Firma Maguti (Spedi-
teur, Bereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans - 2. Änderung) geändert 



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“, 4. Änderung 

* Nummerierung entspricht der Begründung zum Bebauungsplan vom 20.12.2004 bzw. der Begründung der 1. Änderung, fehlende 
Nummern wurden durch die 4. Änderung nicht berührt 

Fassung: 28.03.2011 Seite 6 von 6 

haben. Aus diesem Grund sind Speditionen im nördlichen Teilbereich der 1. Ände-
rung zukünftig zulässig. 

A6* Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke 
gewährleisten. Langfristig ist es vorstellbar, dass auch der Bereich „Riedwald“ 
westlich der 4. Änderungen, der sich im Eigentum der Stadt Kehl befindet, in das 
Verbandsgebiet aufgenommen werden wird. Gewerbliche Baufelder würden sich 
dann unmittelbar an die 4. Änderung anschließen. Um den Gewerbetreibenden 
höchstmögliche Flexibilität zu ermöglichen wird die westliche Baugrenze um fünf 
Meter nach Westen verschoben, der Pflanzstreifen bleibt erhalten. 
Zum Straßenraum und den internen Grünzügen sind die Baugrenzen weiterhin zu-
rückgesetzt. 

A9* Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern 

Mit der Zulässigkeit der Speditionen im Bereich der 4. Änderung entfällt in den 
zeichnerischen Festsetzungen die östliche Baumreihe der Gustav-Roos-Straße. 
Speditionsbetriebe mit großräumigen Fahrzeugen (Lastkraftwagen, „Gigaliner“) 
benötigen Wenderadien, die eine beidseitige Straßenbepflanzung nicht ermögli-
chen. 

9* Anhang 

- Vorprüfung des Einzelfalls
- Eingriffs- Ausgleichsbilanz (Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft)
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1 Erfordernis der Planänderung 

Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die ursprünglichen Festsetzungen für den 
südlichen Bereich der 1. Änderungen nicht ausreichend waren. Insbesondere die 
zeichnerischen Festsetzungen mussten den heutigen Ansprüchen an ein Gewer-
begebiet, mit ausreichend untergliederten und öffentlich erschlossenen Grundstü-
cken, angepasst werden.  
Aus diesem Grund wird eine 5. Änderung notwendig, so dass zum einen alle zu-
künftigen Grundstücke an eine öffentliche, im Bebauungsplan gesicherte, Er-
schließung angeschlossen werden können.  
Um den Gewerbetreibenden höchstmögliche Flexibilität zu ermöglichen werden 
die Baugrenze bis 6 m an die neu ausgewiesene Straße geführt.  

Im Rahmen der Änderung wurden die Versickerungsflächen der neuen Erschlie-
ßungsstruktur angepasst. Durch das Büro Wald & Corbe wurde eine neue Bilanz 
erstellt (s. Anhang). Ein Teil der westlichen Versickerungsfläche wurde wieder als 
Waldfläche ausgewiesen, da diese nicht mehr benötigt wird. Die östliche Mulden-
fläche wurde so verschoben, dass entlang der Erschließungsstraße eine zweck-
mäßige Gewerbeflächenausweisung entsteht. 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens wurde eine Gutachterliche Stellungnahme 
zu den im Gebiet ausgewiesenen flächenbezogenen Schallleistungspegeln beauf-
tragt. Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Gebiet westlich der Bundes-
straße in vollkommen neue Quartiere, unbeachtet der dort bereits vorhandenen, 
damals brachliegenden, Lagerhallen unterteilt. Diese Unterteilung wurde durch die 
1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben, die Erschließung wurde der Be-
standssituation angepasst.
Ansiedlungsinteressen haben inzwischen gezeigt, dass an das Gebiet westlich der
Bundesstraße höhere schalltechnische Anforderungen gestellt werden. So wurde
eine schalltechnische Anpassung an die vorhandenen Strukturen notwendig.
Im Zuge dieser Anpassung ist das Emissionskontingent des ursprünglichen Teilbe-
reichs südlich der Landesstraße (L 98) in die schalltechnische Ausgestaltung des
Bereichs westlich der B 36 eingeflossen. In der im Anhang angefügten Gutachter-
liche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West“ wird 
die Berechnung der einzelnen Kontingente nachgewiesen. 
Insgesamt hat die schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West insbe-
sondere für die Nachtzeit zu einer Anhebung der zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel geführt. Lediglich die der Nordgrenze des Planungsgebietes 
nächstgelegenen Teilflächen konnten aufgrund ihrer Nähe zu den maßgeblichen 
Immissionspunkten nicht in gleicher Weise aufgewertet werden. 
Mit der 5. Änderungen wurde eine neue Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz erstellt (s. An-
hang). Dies wurde notwendig, da durch die umfangreichen Änderungen, auch be-
reits mit der 1. Änderung, die Pflanzgebote des ursprünglichen Bebauungsplanes 
stark modifiziert wurden. Die Bilanz hat ergeben, dass weitere Ausgleichsflächen 
notwendig werden. Nähere Erläuterungen werden dazu unter Punkt 4 gegeben. 

Eine weitere Änderung gab es bei den Festsetzungen zu den Gebäudehöhen: Im 
Gegensatz zur 1. Änderung wird mit der 5. Änderung eine minimale Gebäudehöhe 
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von 10,0 m aufgrund der für die Außenwirkung bedeutsamen Bereiche nur noch im 
Kreisverkehrsbereich der L 98/ B 36 festgesetzt. 

2 Geltungsbereich und Bestand 

Der Änderungsbereich umfasst den südlichen Teilbereich der Fläche der 1. Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark 
ba˙sic“.  
Das Plangebiet der 5. Änderung umfasst insgesamt eine Fläche von 51.792 m².  

Abb. 1: Geltungsbereich der 5. Änderung 

3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft getretene 1. Änderung des Be-
bauungsplanes bilden die Grundlage für die 5. Änderung. 
Die Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche die 
geändert wurden. Ansonsten gilt die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ so-
wie die Begründung der 1. Änderung weiter fort. 
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutach-
ten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-
Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim 
sind ebenfalls Bestandteil der Bebauungsplanänderung.  
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4 Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB 

Grundlage für die 5. Änderung des Bebauungsplanes bildet die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba.sic“. Bereits die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
aufgestellt, da er den heutigen Nutzungsanforderungen angepasst wurde. Der Be-
bauungsplan durfte im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, da die zuläs-
sige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO unterhalb des Schwellenwertes 
von 70.000 m² liegt.  
Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB ge-
nannten Kriterien hat die Einschätzung erlangt, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in 
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls, siehe An-
hang). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für die vorgesehene Nutzung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landes-
recht nicht durchzuführen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) 
liegen nicht vor. Es lagen somit keine Ausschlussgründe gegen die Durchführung 
im beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB vor. 
 
In der Gesamteinschätzung zur Vorprüfung des Einzelfalls hieß es:  
„Auswirkungen auf die angrenzenden NATURA-2000-Gebiete über das Maß der 
Wirkungen des bestehenden Bebauungsplanes hinaus können ausgeschlossen 
werden, wenn die im geltenden Grünordnungsplan beschriebene, externe Kom-
pensation "Umwandlung von Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzauf-
forstung)" mit Berücksichtigung des time-lag-Effektes, entsprechend vergrößert 
wird.  
Der bestehende Bedarf an externer Ersatzaufforstung (4,45 ha > Ausgangswert 
der Aufstockung aus dem ursprünglichen Bebauungsplan 2004: notwendig waren 
3,3 ha + 35 % (time-lag) = 4,455 ha Ersatzaufforstung) vergrößert sich um ca. 0,41 
ha (durch die geplante südliche Erweiterung im Waldbereich; Erweiterungsfläche 
III im Übersichtsplan der Vorprüfung des Einzelfalls, siehe Anhang). Es muss ge-
prüft werden, ob die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nach Abzug der geplan-
ten Erweiterung (nördliche Erweiterung; Erweiterungsfläche I im Übersichtsplan) 
ausreichend groß ist bzw. ob eine geeignete alternative Aufforstungsfläche ge-
sucht werden muss“ (siehe auch Begründung vom 25.10.2004, Kapitel 9.6). 
Die Prüfung hat ergeben, dass die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nicht aus-
reichend groß ist. Es wurde nach einer alternativen Aufforstungsfläche gesucht:  
Für den Ausgleich der 1. Änderung wurde, ein Bedarf an externer Ersatzauffors-
tungsfläche von ca. 4.100 m² notwendig. Da sich die überbaubaren bzw. versiegel-
ten Flächen durch die Bebauungsplanänderung nicht vergrößern, ist insgesamt für 
die Mehrinanspruchnahme von Waldflächen und die Ersatzaufforstungsfläche eine 
Ausgleichsfläche von ca. 5.000 m² notwendig.  
Als Ausgleichsmaßnahme, für den durch die Erweiterung des Geltungsbereichs 
entfallenden Wald und die Neuinanspruchnahme von Flächen, wurde die Auffors-
tung des „Mühlmättels“, Grundstück Flst. Nr. 1380 auf der Gemarkung Neuried-
Altenheim, vorgeschlagen.  
Da diese Fläche nicht mehr zur Verfügung steht, wurde im Rahmen der 4. Ände-
rung eine alternative Fläche gesucht: Es handelt sich bei der Fläche um  
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5.000 m² des Flurstücks 1871/1, Gemarkung Ichenheim. Sie ist naturschutzfach-
lich geeignet, da es sich um einen Lückenschluss bereits bestehender Auffors-
tungsfläche handelt. 

Abb.: alternative Aufforstungsfläche 

Die in der ursprünglichen Umwandlungserklärung der Forstdirektion Freiburg vom 
11.10.2004 vorgesehenen Flurstücke stehen nicht mehr in vollem Umfang für die 
Umwandlung von Wald zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden Ersatzauffors-
tungsflächen geprüft. Die neu ermittelten Flächen sind der Begründung als Anhang 
beigefügt. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls zur 1. Änderung bildet ebenfalls die Grundlage für 
die 4. Änderung. Mit der 5. Änderung wurde allerdings die in der Vorprüfung des 
Einzelfalls dargestellte Teilfläche II (die in der 1. Änderung als Versickerungsfläche 
ausgewiesen wurde) wieder als Waldfläche ausgewiesen. Hier reduziert sich somit 
der Bedarf an Ersatzaufforstungsflächen.  

Übersicht der Teilflächen aus der Vorprüfung des Einzelfalls zur 1. Bebau-
ungsplanänderung:  
Teilfläche I:  wurde für den Waldausgleich nicht berücksichtigt, da kein forstrechtlicher 

Bestand  
Teilfläche II:  Teilfläche wird mit der 5. Änderung weiterhin als Waldfläche ausgewiesen 
Teilfläche III: das Gewerbegebiet erweitert sich um 0,3 ha in einen Forstbestand hinein. 

> 0,30 ha + 35% (time-lag) = 0,41 ha erforderliche Ersatzaufforstung

Die ehemals vorgesehenen Flurstücke für die Ersatzaufforstung vor der 1. Ände-
rung (2004) (Flst.-Nr. 2185/11 und Flst.-Nr. 2185/05) stehen nur noch teilweise 
(0,73 ha von 4,5 ha) zur Verfügung, da das Flurstück 2185/05 langfristig als Erwei-
terungsbereich für das Gewerbegebiet vorgesehen ist. Aus diesem Grund wurden 
neue Aufforstungsflächen im Waldverbund gesucht. 

Aufschlüsselung Ersatzaufforstung - Verteilung der Ersatzaufforstungsflä-
chen:  

 3,86 ha  Ersatzaufforstung außerhalb des Geltungsbereiches auf drei Flächen 
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(Flst. 2185/11 [0,73 ha]; 1871/1 [0,94 ha] ; 3545/00 [2,07 ha])  
 0,44 ha  Ersatzaufforstung außerhalb des Geltungsbereiches, da die zu integ-

rierenden Gehölze im Forstbestand entfallen und ersetzt werden 
müssen (Flst. 3545/00) 

 0,07 ha  zusätzliche Ersatzaufforstung, da die ursprüngliche Entsiege-
lung/Aufforstung auf 0,2 ha nicht mehr stattfindet (Flst. 3545/00) 

+ 0,41 ha 1. Planänderung (Erweiterung um Teilfläche III), (Flst. 3545/00)

= 4,78 ha Ersatzaufforstungsfläche 

Von diesen 4,78 ha sind bereits 3,86 ha abgedeckt, die offenen 0,92 ha Ersatzauf-
forstung stehen auf Flurstück 3545/00 zur Verfügung. 
(In der Plandarstellung der "Aufforstungsflächen aus dem ursprünglichen B-Plan 
und Übersicht über die Lage der aktuellen Ersatzaufforstungsflächen (Plan-Nr. 
1/4)" wurde sich lediglich auf den im Umweltbericht von 2004 genannten Bedarf 
der Ersatzaufforstungsflächen auf Acker von 3,86 ha beschränkt. 
Die offenen, insgesamt 0,92 ha (Bestandsgehölze in der ursprünglich geplanten 
Aufforstungsfläche [0,44 ha]; Aufforstung im Geltungsbereich [0,07 ha]; Erweite-
rung 1. Planänderung [0,41 ha] werden in Flst. 3545/00 untergebracht.) 

Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind weiterhin Bestandteil der Bebauungs-
planänderung. 

Im Rahmen der umfangreichen Änderungen im Bereich West wurden auch die 
Kompensationsmaßnahmen neu berechnet (siehe Eingiffs- /Ausgleichsbilanz im 
Anhang). Als Kompensationsmaßnahmen für die 5. Änderung (im Zusammenhang 
mit der 4. Änderung) werden Flurstück 5376 und Flurstück 5376/33; Gemarkung 
Ichenheim, Eigentümer Gemeinde Neuried vorgeschlagen: Aufwertung Gewässer-
randstreifen im Nord-Westen von Ichenheim, Anrechnung von etwa 20.080 Punk-
ten möglich: 

- Schaffung eines 60 m langen und 15 m breiten Gewässerrandstreifens; Anla-
ge von ca. 600 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume
und Sträucher; Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur auf ca. 300m²
(ca. 900m² Gesamtfläche)

- Zusätzlich Schaffung eines 7 m breiten Gewässerrandstreifens; Anlage von
780 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume und Sträu-
cher, sowie Setzen von Weiden-/Erlen-Setzstangen; Entwicklung einer arten-
reichen Hochstaudenflur auf 420 m² (ca. 1.200m²)

Bei den vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen für die 4. und 5. Änderung 
(Aufwertung Gewässerrandstreifen im NW von Ichenheim) handelt es sich um be-
reits umgesetzte Maßnahmen. Diese Ökokontoflächen kann die Gemeinde Neu-
ried zur Verfügung stellen. 

Umwandlung von Acker- bzw. Mähwiese in Wald (Ersatzaufforstung) 
Die nach Landeswaldgesetz (LWaldG) für die geplante Ausstockung erforderliche 
Ersatzaufforstung dient auch dem Zweck des naturschutzrechtlichen Ausgleichs. 
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Ziel der Entwicklung ist ein lichter, ungleichaltriger, artenreicher Hainbuchen-
Stieleichenwald mit stark geschichteter Struktur. Zur Erreichung des zur Kompen-
sation erforderlichen hohen naturschutzfachlichen Wertes des Waldes sind folgen-
de Vorgaben einzuhalten: 

   
Die Aufforstungsflächen müssen unmittelbar an einem artenreichen Hainbuchen-
Stieleichenwald anschließen.  
Begründung: Die Aufforstungsflächen allein sind nicht ausreichend groß, um Reviere der wertbestimmenden Vo-
gelarten (z. B. Mittel- und Grauspecht) zu tragen. Zahlreiche wertbestimmende Waldarten der Vegetation und der 
Tierwelt sind relativ ausbreitungsschwach. Aufforstungen im Zusammenhang mit anderen Waldtypen würden 
nicht die für den Ausgleich erforderliche Wertigkeit erreichen. 

  
Der von der Ausstockungsfläche abzutragende Oberboden muss auf den Auffors-
tungsflächen angedeckt werden. 
Begründung: Die Waldbodenvegetation und -fauna ist relativ ausbreitungsschwach. Durch die Übertragung des 
Oberbodens wird mit den darin enthaltenen Samen, Wurzeln und sonstigen Lebewesen ein großer Teil der ent-
sprechenden Flora und Fauna an den neuen Standort übertragen. 

  
Die Aufforstung erfolgt ausschließlich mit standortheimischen Baumarten in lich-
tem Stand: Truppweise Pflanzung von max. 1.500 Bäumen / ha, weitere Entwick-
lung durch natürliche Sukzession. 

  
Artenzusammensetzung: 
Hainbuche   Carpinus betulus   Nebenbaumart 
Schwarzpappel  Populus nigra   Nebenbaumart 
Wildbirne   Pyrus pyraster   Nebenbaumart 
Stieleiche   Quercus robur   Hauptbaumart im Truppkern 
Flatterulme   Ulmus laevis    Nebenbaumart 
Feldulme   Ulmus minor    Nebenbaumart 
Begründung: Die Baumartenzusammensetzung entscheidet mit über die Qualität der Waldes als Lebensraum. Die 
für einen großen Artenreichtum ebenfalls förderliche lichte Struktur mit durch die Sukzession entstehendem mit-
telwaldähnlichem Gehölzunterwuchs wird durch die truppweise Pflanzung erreicht. Die lichte Struktur fördert den 
Arten- und Individuenreichtum der Insektenfauna, die wiederum Nahrungsbasis der Avifauna ist. So werden bei-
spielsweise dichte Wälder aufgrund der Ameisenarmut i.d.R. vom Grauspecht nicht besiedelt. 

  
Die Neuaufforstung wird als Mittelwald bewirtschaftet. Dabei wird die Hauptbaum-
art Eiche weiter gefördert. Unterholzhiebe werden innerhalb von 10 Jahren auf 
maximal der Hälfte der Fläche ausgeführt. Im Oberholz sind jederzeit mindestens 
100 über 80-jährige Stieleichen zu erhalten. 
Begründung: Die Baumzusammensetzung entscheidet mit über die Qualität des Waldes als Lebensraum für die 
Tierwelt. Der Stieleiche kommt dabei eine maßgebliche Bedeutung zu. Die für den Reichtum an seltenen und ge-
fährdeten Arten ebenfalls erforderliche lichte Struktur wird durch die Beweritschaftung als Mittelwald erhalten. 

  
Pflegeeingriffe erfolgen lediglich bei Massenentwicklung von störenden Neophyten 
wie z. B. Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) oder Riesen-Bärenklau 
(Heracleum mantegazzianum). 

  
Übertragung von Oberboden einschließlich der enthaltenen entwicklungsfähigen 
Pflanzenteile (z.B. Samen, Wurzeln, Keimlinge, Jungpflanzen) der Ausstockungs-
fläche auf die als Ersatz aufzuforstenden Ackerflächen. 
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7* Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet 

Aus städtebaulichen Gründen wurden unterschiedliche Nutzungsschwerpunkte im 
Bereich der 1. Änderung vorgesehen. Das Gewerbegebiet GE wurde, je nach 
städtebaulicher Zielsetzung, aufgegliedert in die Gebiete GE1 und GE2.  
Der Bereich der 5. Änderung umfasst lediglich das „Gewerbegebiet 2“. 

A 1.5* Flächenbezogener Schallleistungspegel 
Diese Festsetzung dient der Sicherstellung des Immissionsschutzes und verhin-
dert das Ausschöpfen der zulässigen Emissionskontingente durch Einzelbetriebe 
zum Nachteil jener Unternehmen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansie-
deln werden. 

Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens wurde eine Gutachterliche Stellungnahme 
zu den im Gebiet ausgewiesenen flächenbezogenen Schallleistungspegeln beauf-
tragt. Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Gebiet westlich der Bundes-
straße in vollkommen neue Quartiere, unbeachtet der dort bereits vorhandenen, 
damals brachliegenden, Lagerhallen unterteilt. Diese Unterteilung wurde durch die 
1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben, die Erschließung wurde der Be-
standssituation angepasst.
Ansiedlungsinteressen haben inzwischen gezeigt, dass an das Gebiet westlich der
Bundesstraße höhere schalltechnische Anforderungen gestellt werden. So wurde
eine schalltechnische Anpassung an die vorhandenen Strukturen notwendig.
Im Zuge dieser Anpassung ist das Emissionskontingent des ursprünglichen Teilbe-
reichs südlich der Landesstraße (L 98) in die schalltechnische Ausgestaltung des
Bereichs westlich der B 36 eingeflossen. In der im Anhang angefügten Gutachter-
liche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West“ wird 
die Berechnung der einzelnen Kontingente nachgewiesen. 
Insgesamt hat die schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West insbe-
sondere für die Nachtzeit zu einer Anhebung der zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel geführt. Lediglich die der Nordgrenze des Planungsgebietes 
nächstgelegenen Teilflächen konnten aufgrund ihrer Nähe zu den maßgeblichen 
Immissionspunkten nicht in gleicher Weise aufgewertet werden. 
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Im GE 2 wurden Anlagen für sportliche Zwecke zugelassen. Für geräuschintensive 
Anlagen (z.B. Fußballplatz, Tennisplatz, Motorsportanlagen, etc.) in der Nähe von 
schutzbedürftiger Wohnnutzung ist die Einhaltung der maßgeblichen Immissions-
richtwerte nach der 18. BImSchV „Sportanlagenlärmschutzverordnung“ nachzu-
weisen. 

A2* Öffentliche Grünfläche 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

Innerhalb der Grünflächen befinden sich ebenfalls die Sicker- und Retentionsmul-
den. Durch das Büro Wald + Corbe wurden der Flächenbedarf für den gesamten 
Bereich westlich der B 36 und nördlich der L 98 ermittelt (März 2011, siehe An-
hang). Die benötigten Beckengrößen wurden in den zeichnerischen Teil aufge-
nommen 

A3* Maß der baulichen Nutzung 

Gebäudehöhe 
Im Gegensatz zur 1. Änderung wird mit der 5. Änderung eine minimale Gebäude-
höhe von 10,0 m aufgrund der für die Außenwirkung bedeutsamen Bereiche nur 
noch im Kreisverkehrsbereich der L 98/ B 36 festgesetzt. 

A6* Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke 
gewährleisten. Die Baugrenzen sind aus gestalterischen Gründen vom öffentlichen 
Straßenraum, den internen Grünzügen oder den angrenzenden Landschaftsraum 
teilweise zurückgesetzt. 
Um den Gewerbetreibenden höchstmögliche Flexibilität zu ermöglichen haben die 
Baugrenzen entlang der Erschließungsstraßen generell einen Abstand von 6 m. 

9* Anhang 

- Vorprüfung des Einzelfalls
- Eingriffs- Ausgleichsbilanz (Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft)
- Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbe-

reichs West“ (ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Beratende
Ingenieure VBI) vom 23.03.2011

- Entwässerungsplanung Regenwasser und Schmutzwasser (Wald und Corbe,
Beratende Ingenieure, März 2011)

- Abbildungen Ersatzaufforstungsflächen (4 Seiten)
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1 Erfordernis der Planänderung 

Langfristig ist es vorstellbar, dass auch der Bereich „Riedwald“ westlich der 6. Än-
derungen, der sich im Eigentum der Stadt Kehl befindet, in das Verbandsgebiet 
aufgenommen werden wird. Gewerbliche Baufelder würden sich dann unmittelbar 
an die 6. Änderung anschließen. Um den Gewerbetreibenden höchstmögliche Fle-
xibilität zu ermöglichen wird nun im Rahmen der 6. Änderung (nachdem im Rah-
men der 4. Änderung die westliche Baugrenze um fünf Meter nach Westen ver-
schoben wurde) zum einen die nördliche Baugrenze. um zwei Meter nach Norden 
verschoben, so dass auch hier eine bessere Nutzbarkeit der nördlichen Grundstü-
cke ermöglich wird. Damit wird der Abstand der nördlichen und südlichen Bau-
grenzen zu den Pflanzgebotsstreifen angeglichen. 
Des weiteren wird mit der 6. Änderung die westliche Geltungsbereichsgrenze so 
verschoben, dass entlang der westlichen Seite der nördlichen Gustav-Roos-Straße 
gleichtiefe Grundstücke (80 m) entwickelt werden können. Die Fläche des Bebau-
ungsplanes vergrößert sich damit um ca. 1.750 m², die heute landwirtschaftlich 
genutzt wird.  
Änderungen in den textlichen Festsetzung gab es lediglich im Bereich der Flä-
chenbezogenen Schallleistungspegel. Im Rahmen der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes hat sich ergeben, dass diese neu beurteilt werden mussten. Dazu 
wurde ein Gutachten erstellt. In die 6. Änderung werden nun die Ergebnisse auf-
genommen, das heißt die Schallleistungspegel entsprechend angepasst (siehe 
Kapitel 7 A 1.5). 

2 Geltungsbereich und Bestand 

Der Änderungsbereich umfasst den nördlichen Teilbereich der Fläche der 1. Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark 
ba˙sic“.  
Das Plangebiet der 6. Änderung umfasst insgesamt eine Fläche von 72.030 m².  

Abb. 1: Geltungsbereich der 6. Änderung 
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3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft getretene 1. Änderung und die am 
15.07.2011 in Kraft getretenen 4. Änderung des Bebauungsplanes bilden die 
Grundlage für die 6. Änderung. 
Die Begründung zur 6. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche die 
geändert wurden. Ansonsten gilt die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ so-
wie die Begründung der 1. Änderung und 4. Änderung weiter fort.  
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutach-
ten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-
Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim 
sind ebenfalls Bestandteil der Bebauungsplanänderung.  

4 Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB 

Grundlage für die 6. Änderung des Bebauungsplanes bildet die 1. Änderung und 
die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba.sic“. 
Bereits die 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB aufgestellt, da er den heutigen Nutzungsanforderungen ange-
passt wurde. Der Bebauungsplan durfte im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden, da die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO unterhalb 
des Schwellenwertes von 70.000 m² liegt.  
Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB ge-
nannten Kriterien hat die Einschätzung erlangt, dass der Bebauungsplan voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in 
der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls, siehe An-
hang). Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für die vorgesehene Nutzung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landes-
recht nicht durchzuführen. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) 
liegen nicht vor. Es lagen somit keine Ausschlussgründe gegen die Durchführung 
im beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 a BauGB vor. 

In der Gesamteinschätzung zur Vorprüfung des Einzelfalls hieß es:  
„Auswirkungen auf die angrenzenden NATURA-2000-Gebiete über das Maß der 
Wirkungen des bestehenden Bebauungsplanes hinaus können ausgeschlossen 
werden, wenn die im geltenden Grünordnungsplan beschriebene, externe Kom-
pensation "Umwandlung von Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzauf-
forstung)" mit Berücksichtigung des time-lag-Effektes, entsprechend vergrößert 
wird.  
Der bestehende Bedarf an externer Ersatzaufforstung (4,45 ha > Ausgangswert 
der Aufstockung aus dem ursprünglichen Bebauungsplan 2004: notwendig waren 
3,3 ha + 35 % (time-lag) = 4,455 ha Ersatzaufforstung) vergrößert sich um ca. 0,41 
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ha (durch die geplante südliche Erweiterung im Waldbereich; Erweiterungsfläche 
III im Übersichtsplan der Vorprüfung des Einzelfalls, siehe Anhang). Es muss ge-
prüft werden, ob die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nach Abzug der geplan-
ten Erweiterung (nördliche Erweiterung; Erweiterungsfläche I im Übersichtsplan) 
ausreichend groß ist bzw. ob eine geeignete alternative Aufforstungsfläche ge-
sucht werden muss“ (siehe auch Begründung vom 25.10.2004, Kapitel 9.6). 
Die Prüfung hat ergeben, dass die vorgesehene Waldbegrünungsfläche nicht aus-
reichend groß ist. Es wurde nach einer alternativen Aufforstungsfläche gesucht:  
Für den Ausgleich der 1. Änderung wurde, ein Bedarf an externer Ersatzauffors-
tungsfläche von ca. 4.100 m² notwendig. Da sich die überbaubaren bzw. versiegel-
ten Flächen durch die Bebauungsplanänderung nicht vergrößern, ist insgesamt für 
die Mehrinanspruchnahme von Waldflächen und die Ersatzaufforstungsfläche eine 
Ausgleichsfläche von ca. 5.000 m² notwendig.  
Als Ausgleichsmaßnahme, für den durch die Erweiterung des Geltungsbereichs 
entfallenden Wald und die Neuinanspruchnahme von Flächen, wurde die Auffors-
tung des „Mühlmättels“, Grundstück Flst. Nr. 1380 auf der Gemarkung Neuried-
Altenheim, vorgeschlagen.  
Da diese Fläche nicht mehr zur Verfügung steht, wurde im Rahmen der 4. Ände-
rung eine alternative Fläche gesucht: Es handelt sich bei der Fläche um  
5.000 m² des Flurstücks 1871/1, Gemarkung Ichenheim. Sie ist naturschutzfach-
lich geeignet, da es sich um einen Lückenschluss bereits bestehender Auffors-
tungsfläche handelt. 

Abb.: alternative Aufforstungsfläche 

Die in der ursprünglichen Umwandlungserklärung der Forstdirektion Freiburg vom 
11.10.2004 vorgesehenen Flurstücke stehen nicht mehr in vollem Umfang für die 
Umwandlung von Wald zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden Ersatzauffors-
tungsflächen geprüft. Die neu ermittelten Flächen sind der Begründung als Anhang 
beigefügt. 

Die Vorprüfung des Einzelfalls zur 1. Änderung bildet ebenfalls die Grundlage für 
die 4. Änderung und auch die 6. Änderung. Mit der 5. Änderung wurde allerdings 
die in der Vorprüfung des Einzelfalls dargestellte Teilfläche II (die in der 1. Ände-
rung als Versickerungsfläche ausgewiesen wurde) wieder als Waldfläche ausge-
wiesen. Hier reduzierte sich somit der Bedarf an Ersatzaufforstungsflächen.  
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Übersicht der Teilflächen aus der Vorprüfung des Einzelfalls zur 1. Bebau-
ungsplanänderung:  
Teilfläche I:  wurde für den Waldausgleich nicht berücksichtigt, da kein forstrechtlicher 

Bestand  
Teilfläche II:  Teilfläche wird mit der 5. Änderung weiterhin als Waldfläche ausgewiesen  
Teilfläche III: das Gewerbegebiet erweitert sich um 0,3 ha in einen Forstbestand hinein. 

> 0,30 ha + 35% (time-lag) = 0,41 ha erforderliche Ersatzaufforstung

Die ehemals vorgesehenen Flurstücke für die Ersatzaufforstung vor der 1. Ände-
rung (2004) (Flst.-Nr. 2185/11 und Flst.-Nr. 2185/05) stehen nur noch teilweise 
(0,73 ha von 4,5 ha) zur Verfügung, da das Flurstück 2185/05 langfristig als Erwei-
terungsbereich für das Gewerbegebiet vorgesehen ist. Aus diesem Grund wurden 
neue Aufforstungsflächen im Waldverbund gesucht. 

Aufschlüsselung Ersatzaufforstung - Verteilung der Ersatzaufforstungsflä-
chen:  

 3,86 ha Ersatzaufforstung außerhalb des Geltungsbereiches auf drei Flächen 
(Flst. 2185/11 [0,73 ha]; 1871/1 [0,94 ha] ; 3545/00 [2,07 ha])  

 0,44 ha Ersatzaufforstung außerhalb des Geltungsbereiches, da die zu integ-
rierenden Gehölze im Forstbestand entfallen und ersetzt werden 
müssen (Flst. 3545/00) 

 0,07 ha zusätzliche Ersatzaufforstung, da die ursprüngliche Entsiege-
lung/Aufforstung auf 0,2 ha nicht mehr stattfindet (Flst. 3545/00) 

+ 0,41 ha 1. Planänderung (Erweiterung um Teilfläche III), (Flst. 3545/00)

= 4,78 ha Ersatzaufforstungsfläche 

Von diesen 4,78 ha sind bereits 3,86 ha abgedeckt, die offenen 0,92 ha Ersatzauf-
forstung stehen auf Flurstück 3545/00 zur Verfügung. 
(In der Plandarstellung der "Aufforstungsflächen aus dem ursprünglichen B-Plan 
und Übersicht über die Lage der aktuellen Ersatzaufforstungsflächen (Plan-Nr. 
1/4)" wurde sich lediglich auf den im Umweltbericht von 2004 genannten Bedarf 
der Ersatzaufforstungsflächen auf Acker von 3,86 ha beschränkt. 
Die offenen, insgesamt 0,92 ha (Bestandsgehölze in der ursprünglich geplanten 
Aufforstungsfläche [0,44 ha]; Aufforstung im Geltungsbereich [0,07 ha]; Erweite-
rung 1. Planänderung [0,41 ha] werden in Flst. 3545/00 untergebracht.) 

Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind weiterhin Bestandteil der Bebauungs-
planänderung. 

Im Rahmen der umfangreichen Änderungen im Bereich West wurden auch die 
Kompensationsmaßnahmen neu berechnet (siehe Eingiffs- /Ausgleichsbilanz im 
Anhang). Als Kompensationsmaßnahmen für die 5. Änderung (im Zusammenhang 
mit der 4. Änderung) werden Flurstück 5376 und Flurstück 5376/33; Gemarkung 
Ichenheim, Eigentümer Gemeinde Neuried vorgeschlagen: Aufwertung Gewässer-
randstreifen im Nord-Westen von Ichenheim, Anrechnung von etwa 20.080 Punk-
ten möglich: 

- Schaffung eines 60 m langen und 15 m breiten Gewässerrandstreifens; Anla-
ge von ca. 600 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume
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und Sträucher; Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur auf ca. 300m² 
(ca. 900m² Gesamtfläche) 

- Zusätzlich Schaffung eines 7 m breiten Gewässerrandstreifens; Anlage von 
780 m² Gehölzflächen durch Pflanzung standortgerechter Bäume und Sträu-
cher, sowie Setzen von Weiden-/Erlen-Setzstangen; Entwicklung einer arten-
reichen Hochstaudenflur auf 420 m² (ca. 1.200m²) 

 
Bei den vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen für die 4. und 5. Änderung 
(Aufwertung Gewässerrandstreifen im NW von Ichenheim) handelt es sich um be-
reits umgesetzte Maßnahmen. Diese Ökokontoflächen kann die Gemeinde Neu-
ried zur Verfügung stellen. 
 
 
Umwandlung von Acker- bzw. Mähwiese in Wald (Ersatzaufforstung) 
Die nach Landeswaldgesetz (LWaldG) für die geplante Ausstockung erforderliche 
Ersatzaufforstung dient auch dem Zweck des naturschutzrechtlichen Ausgleichs. 
Ziel der Entwicklung ist ein lichter, ungleichaltriger, artenreicher Hainbuchen-
Stieleichenwald mit stark geschichteter Struktur. Zur Erreichung des zur Kompen-
sation erforderlichen hohen naturschutzfachlichen Wertes des Waldes sind folgen-
de Vorgaben einzuhalten: 

   
Die Aufforstungsflächen müssen unmittelbar an einem artenreichen Hainbuchen-
Stieleichenwald anschließen.  
Begründung: Die Aufforstungsflächen allein sind nicht ausreichend groß, um Reviere der wertbestimmenden Vo-
gelarten (z. B. Mittel- und Grauspecht) zu tragen. Zahlreiche wertbestimmende Waldarten der Vegetation und der 
Tierwelt sind relativ ausbreitungsschwach. Aufforstungen im Zusammenhang mit anderen Waldtypen würden 
nicht die für den Ausgleich erforderliche Wertigkeit erreichen. 

  
Der von der Ausstockungsfläche abzutragende Oberboden muss auf den Auffors-
tungsflächen angedeckt werden. 
Begründung: Die Waldbodenvegetation und -fauna ist relativ ausbreitungsschwach. Durch die Übertragung des 
Oberbodens wird mit den darin enthaltenen Samen, Wurzeln und sonstigen Lebewesen ein großer Teil der ent-
sprechenden Flora und Fauna an den neuen Standort übertragen. 

  
Die Aufforstung erfolgt ausschließlich mit standortheimischen Baumarten in lich-
tem Stand: Truppweise Pflanzung von max. 1.500 Bäumen / ha, weitere Entwick-
lung durch natürliche Sukzession. 

  
Artenzusammensetzung: 
Hainbuche   Carpinus betulus   Nebenbaumart 
Schwarzpappel  Populus nigra   Nebenbaumart 
Wildbirne   Pyrus pyraster   Nebenbaumart 
Stieleiche   Quercus robur   Hauptbaumart im Truppkern 
Flatterulme   Ulmus laevis    Nebenbaumart 
Feldulme   Ulmus minor    Nebenbaumart 
Begründung: Die Baumartenzusammensetzung entscheidet mit über die Qualität der Waldes als Lebensraum. Die 
für einen großen Artenreichtum ebenfalls förderliche lichte Struktur mit durch die Sukzession entstehendem mit-
telwaldähnlichem Gehölzunterwuchs wird durch die truppweise Pflanzung erreicht. Die lichte Struktur fördert den 
Arten- und Individuenreichtum der Insektenfauna, die wiederum Nahrungsbasis der Avifauna ist. So werden bei-
spielsweise dichte Wälder aufgrund der Ameisenarmut i.d.R. vom Grauspecht nicht besiedelt. 

  
Die Neuaufforstung wird als Mittelwald bewirtschaftet. Dabei wird die Hauptbaum-
art Eiche weiter gefördert. Unterholzhiebe werden innerhalb von 10 Jahren auf 
maximal der Hälfte der Fläche ausgeführt. Im Oberholz sind jederzeit mindestens 
100 über 80-jährige Stieleichen zu erhalten. 
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Begründung: Die Baumzusammensetzung entscheidet mit über die Qualität des Waldes als Lebensraum für die 
Tierwelt. Der Stieleiche kommt dabei eine maßgebliche Bedeutung zu. Die für den Reichtum an seltenen und ge-
fährdeten Arten ebenfalls erforderliche lichte Struktur wird durch die Beweritschaftung als Mittelwald erhalten. 

  
Pflegeeingriffe erfolgen lediglich bei Massenentwicklung von störenden Neophyten 
wie z. B. Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) oder Riesen-Bärenklau 
(Heracleum mantegazzianum). 

  
Übertragung von Oberboden einschließlich der enthaltenen entwicklungsfähigen 
Pflanzenteile (z.B. Samen, Wurzeln, Keimlinge, Jungpflanzen) der Ausstockungs-
fläche auf die als Ersatz aufzuforstenden Ackerflächen. 

7* Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1   Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet 
Im Rahmen der 6. Änderung wurden keine Änderungen zu den festgesetzten Nut-
zungen vorgenommen. 

A 1.5* Flächenbezogener Schallleistungspegel 
Diese Festsetzung dient der Sicherstellung des Immissionsschutzes und verhin-
dert das Ausschöpfen der zulässigen Emissionskontingente durch Einzelbetriebe 
zum Nachteil jener Unternehmen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansie-
deln werden. 
 
Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 
 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens zur 5. Änderung wurde eine Gutachterliche 
Stellungnahme zu den im Gebiet ausgewiesenen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegeln beauftragt. Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Gebiet 
westlich der Bundesstraße in vollkommen neue Quartiere, unbeachtet der dort be-
reits vorhandenen, damals brachliegenden, Lagerhallen unterteilt. Diese Untertei-
lung wurde durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben, die Er-
schließung wurde der Bestandssituation angepasst.  
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Ansiedlungsinteressen haben inzwischen gezeigt, dass an das Gebiet westlich der 
Bundesstraße höhere schalltechnische Anforderungen gestellt werden. So wurde 
eine schalltechnische Anpassung an die vorhandenen Strukturen notwendig. 
Im Zuge dieser Anpassung ist das Emissionskontingent des ursprünglichen Teilbe-
reichs südlich der Landesstraße (L 98) in die schalltechnische Ausgestaltung des 
Bereichs westlich der B 36 eingeflossen. In der im Anhang angefügten Gutachter-
liche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West“ wird 
die Berechnung der einzelnen Kontingente nachgewiesen. 
Insgesamt hat die schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West insbe-
sondere für die Nachtzeit zu einer Anhebung der zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel geführt. Lediglich die der Nordgrenze des Planungsgebietes 
nächstgelegenen Teilflächen konnten aufgrund ihrer Nähe zu den maßgeblichen 
Immissionspunkten nicht in gleicher Weise aufgewertet werden. 
 
Im GE 2 wurden Anlagen für sportliche Zwecke zugelassen. Für geräuschintensive 
Anlagen (z.B. Fußballplatz, Tennisplatz, Motorsportanlagen, etc.) in der Nähe von 
schutzbedürftiger Wohnnutzung ist die Einhaltung der maßgeblichen Immissions-
richtwerte nach der 18. BImSchV „Sportanlagenlärmschutzverordnung“ nachzu-
weisen. 
 

A6*  Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke 
gewährleisten. Langfristig ist es vorstellbar, dass auch der Bereich „Riedwald“ 
westlich der 6. Änderungen, der sich im Eigentum der Stadt Kehl befindet, in das 
Verbandsgebiet aufgenommen werden wird. Gewerbliche Baufelder würden sich 
dann unmittelbar an die 6. Änderung anschließen. Um den Gewerbetreibenden 
höchstmögliche Flexibilität zu ermöglichen wird die westliche Baugrenze um fünf 
Meter nach Westen verschoben, der Pflanzstreifen bleibt erhalten. 
Zum Straßenraum und den internen Grünzügen sind die Baugrenzen weiterhin zu-
rückgesetzt. Allerdings wird die nördliche Baugrenze um zwei Meter nach Norden 
verschoben, so dass auch hier eine bessere Nutzbarkeit der nördlichen Grundstü-
cke ermöglich wird. Damit wird der Abstand der nördlichen und südlichen Bau-
grenzen zu den Pflanzgebotsstreifen angeglichen. 

9*  Anhang 

- Vorprüfung des Einzelfalls 
- Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbe-

reichs West“ (ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Beratende 
Ingenieure VBI) vom 23.03.2011 

- Abbildungen Ersatzaufforstungsflächen (4 Seiten) 
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1   Erfordernis der Planänderung 

Innerhalb des ursprünglichen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbeparks  
ba´sic“ befand sich die Betriebsflächen eines ehemaligen Betonwerks. Die Ziele, die 
durch die Aufstellung des Urplans erreicht werden sollten in Verbindung mit der Um-
strukturierung des gesamten Bereiches westlich der Landesstraße 75 (ehemalige 
Bundesstraße 36), konnten aber leider nicht umgesetzt werden. Die Nachfrage nach 
den im Urplan angebotenen Gewerbegrundstücken war verhalten, eine Erschlie-
ßung, wie im Urbebauungsplan vorgesehen, sollte nicht erfolgen. 
 
Daher wurde in Zusammenarbeit mit einem privaten Investor der Bereich westlich 
der Landesstraße 75 (L75) überplant. Die Änderung des Bebauungsplanes sollte 
die Möglichkeit der Nutzung dieser Flächen gewährleisten, deshalb wurde 2009 
auch, aufbauend auf den Urplan, der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Gewer-
bepark Maguti“ entwickelt, um die speziellen Bedürfnisse eines zukunftsorientierten 
Spezialspediteurs mit den Belangen des Zweckverbandes bzw. der angrenzenden 
Gemeinden zu verknüpfen.  
 
Zwischenzeitlich ist die Fa. Maguti an diesen Standort übergesiedelt und hat auch 
ihren Firmenhauptsitz hierher verlegt. Als Spezialist für Schwertransporte, insbeson-
dere für Windkraftanlagen, ist das Gelände ideal. Die Verkehrsanbindungen an die 
deutsche Autobahn A5 sowie nach Frankreich sind auf schnellem Weg zu erreichen, 
für die Zwischenlagerung von Anlagenteilen stehen ausreichend Lager- und Verla-
demöglichkeiten zur Verfügung.  
 
Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat die Firma 2010 weitere 1,9 Hektar Grund-
stück (östlicher Bereich der 6. Änderung), westlich angrenzend an das bisherige 
Firmengelände erworben. Zudem soll eine weitere Halle errichtet werden. Die ur-
sprüngliche Geländeeinteilung, die dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ge-
werbepark Maguti“ zu Grunde lag, ist mittlerweile hinfällig. Sie wurde überplant und 
optimiert.  
 
Da der derzeit für große Teile des Firmengeländes rechtskräftige vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“ überholt ist und in der bestehenden 
Form nicht mehr umgesetzt werden soll, muss der Bebauungsplan erneut geändert 
werden.  

2   Geltungsbereich und Bestand 

Der Änderungsbereich umfasst den Bereich der 2. Änderung (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan „Gewerbepark Maguti“) sowie den östlichen Teil der 6. Änderung 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“.  
Das Plangebiet der 10. Änderung umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 95.520 m² 
≙ ca. 9,55 ha.  
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Abb. 1: Geltungsbereich der 10. Änderung 

3   Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft getretene 2. Änderung bilden die 
Grundlage für den östlichen Teilbereich der 10. Änderung. 
Für den westlichen Teilbereich bildet der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebau-
ungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft 
getretene 1. Änderung, die am 15.07.2011 in Kraft getretenen 4. Änderung und die 
am 24.08.2012 in Kraft getretene 6. Änderung des Bebauungsplanes die Basis.  
 
Die Begründung zur 10. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche, die 
geändert wurden. Ansonsten gelten die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ sowie 
die Begründungen der 1., 2., 4. und 6. Änderung weiter fort.  
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutachten 
in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträg-
lichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler 
Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind ebenfalls 
Bestandteil der Bebauungsplanänderung.  
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4   Änderungsverfahren nach § 13 a Abs. 4 BauGB 

Grundlage für die 10. Änderung des Bebauungsplanes bilden die 1., 2. 4. und 6. 
Änderung des Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark ba.sic“.  
 
Die 10. Änderung des Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a BauGB aufgestellt werden, da es sich um eine Nachverdichtung als Maß-
nahme der Innenentwicklung handelt.  
 
Ermittlung anrechenbare Grundfläche  
Bereich 2. Änderung: 
Baufenster: 1.218 + 3.247 + 23.444 + 4.286 = 32.195 m² 
Grundstücksfläche innerhalb 2. Änderung:  74.131 m² 
Grundflächenzahl 0,6 
Unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße und der Grundflächenzahl wäre eine 
Überbauung von 44.479 m² zulässig gewesen. Da die überbaubare Fläche durch 
Baufenster aber auf 32.195 m² begrenzt war, ist diese Fläche maßgebend.  
 
Bereich 6. Änderung  
Baufenster:  14.675 m² 
Grundstücksfläche innerhalb 6. Änderung:  19.012 m² 
Grundflächenzahl  0,7 
Unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße und der Grundflächenzahl ist eine 
maximal überbaubare Fläche von 13.308 m² maßgebend.  
 
Vorgesehen ist zukünftig eine Grundflächenzahl von 0,7 für das Gesamtgrundstück. 
Somit ist für die zulässig Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO zur Bewer-
tung der Zulässigkeit eines Verfahrens nach § 13a BauGB eine Fläche von 19.697 
m² (Gesamtgrundstücksfläche x 0,7 abzüglich bisher zulässiger überbaubarer Flä-
che) maßgebend. Weitere, zu berücksichtigende Bebauungspläne in einem engen 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang sind nicht vorhanden.  
 
Im Rahmen des Verfahrens nach §13a BauGB kann auf eine Umweltprüfung nach 
§2 Abs. 4 BauGB, einen Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie auf eine Eingriffs- 
/Ausgleichbilanz verzichtet werden. Eine Berücksichtigung der Umweltbelange nach 
§7 Abs. 6 Nr. 7 entfällt hierdurch jedoch nicht.  
 
Das Gebiet ist derzeit fast vollständig bebaut oder wird als intensive Lagerfläche für 
Schwerlasten mit häufigem Umschlag genutzt. Große Lagerflächen sind zwar nur 
geschottert, auf Grund der erforderlichen Traglasten ist aber von einem Unterbau 
und einer Verdichtung auszugehen, die einer befestigten Oberfläche nahezu gleich-
zustellen ist. Die ist auf Grund der Kornverteilung zwar noch wasserdurchlässig, 
weist aber keine lockeren Schichtanteile mehr auf. Diese Flächen stellen keinen re-
levanten Wert für das Schutzgut Pflanzen dar. Nur im Bereich des bestehenden 
Striedgrabens (Gewässer II. Ordnung in öffentlicher Grünfläche) der das Gelände 
von Ost nach West durchquert, sind nennenswerte Grünflächen (Gehölzstrukturen) 
vorhanden. Diese bleiben aber unverändert bestehen.  
Auf Grund der vorhandenen Bebauungsstruktur kann auch davon ausgegangen 
werden, dass das Gebiet kaum geeignete Habitatstrukturen für Tiere aufweist.  
 
Durch die bereits bestehende hohe Flächenversiegelung hat der Geltungsbereich 
nur eine sehr geringe Bedeutung für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Luft 



Zweckverband Gewerbepark ba˙sic  BEGRÜNDUNG 
Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“, 10. Änderung  

 

Fassung: 25.02.2022 Seite 5 von 11 

und Klima da weder ein nennenswerter Beitrag zur der Funktionserfüllung der Bo-
denfunktionen, zur Grundwasserneubildung noch zur Kaltluft- / Frischluftbildung ge-
leistet wird. Die bestehende gewerblich geprägte Bebauung ist auch maßgeblich für 
die geringe Bedeutung des Gebietes für das Landschaftsbild. Für den Mensch ist 
die Fläche über die wirtschaftliche Bedeutung als Produktionsfläche hinaus, als 
Naherholungsfläche nicht von Bedeutung. Kultur- und sonstige Sachgüter sind 
im Plangebiet nicht bekannt und somit auch nicht von Bedeutung.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist darüber hinaus der besondere Arten-
schutz nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Die artenschutzrechtlichen Be-
lange nach § 44 BNatSchG wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
ermittelt, bewertet und entsprechende Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt. 
Diese bleiben unverändert bestehen. Da sich an den wertgebenden Faktoren nichts 
geändert hat, kann davon ausgegangen werden, dass keine neuen artenschutz-
rechtlichen Belange zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus kann durch die bereits 
bestehende hohe Flächenversiegelung und Bebauung kann auch davon ausgegan-
gen werden, dass keine erheblichen Betroffenheiten für Vögel, Reptilien und Am-
phibien, Fledermäuse und Insekten festzustellen sind. Artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG sind deshalb nicht zu er-
warten. Das Vorhaben bzw. die Planung ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zuläs-
sig.  
 
Beeinträchtigungen des nahen Vogelschutzgebietes "SPA 7512401 - Rheinniede-
rung Nonnenweier – Kehl" und des FFH-Gebietes ""FFH 7512341 - Rheinniederung 
von Wittenweier bis Kehl" wurden im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 
ebenfalls ermittelt, bewertet und entsprechende Maßnahmen im Bebauungsplan 
festgesetzt. Durch die Überplanung ergeben sich keine neuen Beeinträchtigungen, 
da die Art und das Maß der baulichen Nutzung auf den unmittelbar angrenzenden 
Flächen nicht relevant verändert.  
 
Ein Abgleich des Geltungsbereiches der 10. Änderung mit dem aktuellen Stand der 
erfassten gesetzlich geschützten Biotope und dem Luftbild zeigt, dass die vorhan-
denen Biotopflächen des gesetzlich geschützte Biotop 17512-317-2005 „Hecken 
und Feldgehölze S Goldscheuer“ nicht tangiert werden bzw. in ihrer Funktion fest-
gesetzt werden.  

 

Abb. 1: Auszug aus den online Umwelt- und Karten-Daten des Umweltinformationssystems (UIS) der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW); Internetabfrage vom 27.04.2020 
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Zusammenfassen kann gesagt werden, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren aufgestellt werden darf, da: 
- die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO unterhalb des 

Schwellenwertes von 20.000 m² liegt. 
- keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen 
- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 

aufgeführten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) bestehen 
- und keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 BImSchG zu beachten sind.  
 
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschrif-
ten des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1, d. h. von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit und der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange kann abgesehen werden. Weiterhin wird im ver-
einfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB und § 10 Abs. 4 BauGB 
abgesehen; § 4c BauGB (Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen) ist 
nicht anzuwenden.  

5 Erschließung  

Zur äußeren Erschließung des hier betrachteten Gebiets wird weiterhin vorrangig 
die Industriestraße und nachrangig die L75 (ehem. B36) herangezogen. Die Haupt-
erschließung erfolgt von der Industriestraße in die bestehende Werkstraße. Die, wei-
ter östlich liegende, zweite Zufahrt in der Industriestraße wird derzeit nicht aktiv ge-
nutzt, die Ein- und Ausfahrt an dieser Stelle wäre aber zulässig. Für Spezialtrans-
porte erfolgt die Erschließung über Tor 3 an der L75 zwischen den beiden Kreisver-
kehren L75 und Industriestraße bzw. L75 und L98. Die bauliche Ausführung wurde 
so gewählt, dass eine geringstmögliche Beeinträchtigung des Fließverkehrs zu er-
warten ist. Eine amtliche Genehmigung vom 17.07.2009 durch das Regierungsprä-
sidium Freiburg liegt vor. Die Auflagen wurden in den Durchführungsvertrag zur  
2. Änderung aufgenommen. Der Vertrag wird im Zuge der aktuellen Änderung an-
gepasst. 
 
Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus) erfolgt über 
die L75 (ehem. B36). Die im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes als 
Möglichkeit vorgesehene Bushaltebucht an der L75 südlich des Kreisels Industrie-
straße ist zwischenzeitlich umgesetzt.   
 
Die Ver- und Entsorgung bzw. Entwässerung erfolgt für den Bestand teilweise über 
bestehende Anschlüsse. So sind Elektro-, Telekom- und Wasseranschluss bereits 
vorhanden und werden weiterhin in der vorliegenden Form genutzt.   
  
Die Löschwasserversorgung wird aus dem vorhandenen Trinkwassernetz gezogen. 
Ggf. können Retentionsbereiche im Dauerstau betrieben werden oder ein unterirdi-
sches Regenklärbecken als Löschwasserspeicher dienen. Dies zur Entlastung des 
Trinkwassernetzes.  
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Im Zuge der aktuellen Planungen wurde durch das Büro Wald & Corbe ein Entwäs-
serungskonzept aufgestellt und mit der Stadt Kehl vorabgestimmt1. Im Wesentlichen 
soll das im Urplan vorgesehene Entwässerungskonzept beibehalten werden. Es ist 
das modifizierte Trennsystem vorgesehen. Zum Einsatz kommen die Komponenten 
Retention und gedrosselte Ableitung.  
 
Ein 2010 durchgeführtes Baugrundgutachten hat gezeigt, dass auf Grund der Bo-
denstruktur die Versickerungsfähigkeit der Böden als gering einzustufen ist (siehe 
Kapitel 3.7 des Entwässerungsgesuches).  
 
Derzeit entwässert das Gelände über ein internes Trennsystem. Das Schmutzwas-
ser schließt dabei an den Bestandskanal in der Gustav-Roos-Straße an. Das Re-
genwasser der Dach- und Verkehrsflächen entwässert bislang ohne Vorbehandlung 
oder Drosselung in den Striedgraben. Für den westlichen Teil des Gewerbeparks 
Ba'sic (Bereich 6. Änderung) wurde im Jahr 2011 bereits ein Entwässerungskonzept 
erarbeitet. Dieses sah die Schaffung von zwei bereits umgesetzten zentralen abge-
dichteten Retentionsbecken als Teil der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen, 
sowie einer weiteren Retentionsmulde auf privatem Grund im östlichen Bereich des 
Geländes vor. Retentionsmulde 1 liegt nördlich, entlang des Striedgrabens und öst-
lich der Gustav-Roos-Straße, Retentionsmulde 2 liegt in Nord-Süd-Ausrichtung süd-
lich des Grabens, entlang der Straße. Beide Retentionsbecken verfügen über eine 
abgedichtete Sohle und leiten das Regenwasser gedrosselt in den Striedgraben ein. 
Die Abgabemenge wurde im Entwässerungskonzept Ba'sic West von 2011 in Ab-
sprache mit dem Landratsamt Ortenaukreis auf 15 I/sha festgelegt. 
 
Um zu gewährleisten, dass das Niederschlagswasser in das Retentionsbecken ge-
langt, sieht das Konzept die Schaffung eines neuen, abgedichteten Ableitungsgra-
bens zur Fassung und Ableitung des Oberflächenabflusses vor. Dieser verläuft von 
der östlichen Grundstücksgrenze ausgehend entlang der nördlichen und westlichen 
Grundstücksgrenze und schließt über ein kurzes Kanalstück an den im Zuge der 
Erschließung Gustav-Roos-Straße hergestellten Hausanschlussschacht auf dem 
Grundstück an. An diesen HA-Schacht ist auch das bestehende Regenwasserka-
nalnetz des Firmengeländes angeschlossen, über welches der Großteil der nördlich 
des Striedgrabens befindlichen Verkehrs- und Dachflächen entwässert. Um die vom 
Landratsamt vorgegebenen Gewässerpunkte (G = 10) des Striedgrabens einhalten 
zu können, ist vor der Einleitung in das Retentionsbecken eine Reinigung über ein 
Behandlungsbauwerk erforderlich. Das anfallende Niederschlagswasser der südlich 
des Striedgrabens befindlichen Flächen wird über den bestehenden Regenwasser-
kanal gesammelt, ebenfalls über ein Behandlungsbauwerk gereinigt und über den 
ebenfalls im Zuge der Erschließung Gustav-Roos-Straße hergestellten Hausan-
schlussschacht in die Retentionsbecken 2 eingeleitet.  
 
Für den aktuell geplanten Neubau einer Halle im Südosten des Geländes ist für die 
Entwässerung der Dachfläche ein separater Retentionsgraben mit gedrosselter Ein-
leitung (qDr = 15 l/sha, analog zu den bereits hergestellten zentralen Retentionsbe-
cken 1 und 2) in den Striedgraben vorgesehen.  
 
Die bestehenden Regenwasserkanalstränge für die östlich der zentralen Hallen ver-
laufenden Verkehrsflächen werden zusammengefasst und über eine Regenwasser-
behandlungsanlage (Lamellenklärer) vorgereinigt. Anschließend erfolgt ebenfalls 
die Einleitung in den Striedgraben. 

 
1 Siehe auch Entwässerung des Firmengeländes m Gewerbepark Ba´sic; Kehl; Entwässerungsgesuch; Wald + 
Corbe, Hügelsheim, Stand: März 2020 
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6 Flächen 

(Alle Angaben wurden grafisch ermittelt und verstehen sich als Näherungswerte. 
Geringfügige Toleranzen und Rundungsabweichungen sind möglich.)  

Gewerbegebiet 92.580 m²  
Öffentlicher Grünzug 2.940 m² 
Summe: 95.520 m²  

Gesamtgebiet ohne äußere Erschließung: 95.520 m² = 100,0 % 
Baufenster: 80.350 m² = 84,12 % 
Öffentliche Grünfläche: 2.380 m² = 2,49 % 

7 Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet 
Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen der 4. Änderung vom 
28.03.2011. die für den westlichen Teilbereich bereits maßgebend waren. Diese 
Festsetzungen werden für das Gesamtgebiet vereinheitlicht.  

A 1.5 Flächenbezogener Schallleistungspegel 
Diese Festsetzung dient der Sicherstellung des Immissionsschutzes und verhindert 
das Ausschöpfen der zulässigen Emissionskontingente durch Einzelbetriebe zum 
Nachteil jener Unternehmen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansiedeln 
werden. 

Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens zur 5. Änderung wurde eine Gutachterliche 
Stellungnahme zu den im Gebiet ausgewiesenen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegeln beauftragt. Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Gebiet west-
lich der Bundesstraße in vollkommen neue Quartiere, unbeachtet der dort bereits 
vorhandenen, damals brachliegenden, Lagerhallen unterteilt. Diese Unterteilung 
wurde durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben, die Erschließung 
wurde der Bestandssituation angepasst.  
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Ansiedlungsinteressen haben inzwischen gezeigt, dass an das Gebiet westlich der 
Bundesstraße höhere schalltechnische Anforderungen gestellt werden. So wurde 
eine schalltechnische Anpassung an die vorhandenen Strukturen notwendig. 
In der im Anhang angefügten Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische 
Überarbeitung des Teilbereichs West“ wird die Berechnung der einzelnen Kontin-
gente nachgewiesen.  
Insgesamt hat die schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West insbeson-
dere für die Nachtzeit zu einer Anhebung der zulässigen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel geführt. Lediglich die der Nordgrenze des Planungsgebietes nächst-
gelegenen Teilflächen konnten aufgrund ihrer Nähe zu den maßgeblichen Immissi-
onspunkten nicht in gleicher Weise aufgewertet werden. 
Die Lärmkontingente wurden im Zuge der 5. Und 6. Änderung auch bereits für diese 
Geltungsbereiche festgesetzt. Es fehlte bisher die Festsetzung für den Teilbereich 
der 2. Änderung.  

A2   Öffentliche Grünfläche 

In der öffentlichen Grünfläche besteht ein Gewässer II. Ordnung mit wasserwirt-
schaftlicher Bedeutung (Striedgraben, früher bekannt als Kaibenwaldgraben) u. a. 
zur Ableitung von Niederschlagswasser aus öffentlichen und privaten Flächen sowie 
ein gesetzlich geschütztes Biotop. 

A3   Maß der baulichen Nutzung 

Um der ansässigen Firma ein größeres Maß an Flexibilität zu ermöglichen und 
gleichzeitig der allgemeinen Forderung des sorgsamen Umgangs mit Grund und 
Boden nachzukommen und somit den Besiedelungsdruck auf angrenzende Flächen 
zu verringern, sollen auf der Gesamtfläche die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 
auf 0,7 und die Geschossflächenzahl (GFZ) auf 1,2 erhöht und somit an die Zuläs-
sigkeiten in den umgebenden Gewerbegebieten angepasst werden (für Teilflächen 
sind sie bereits festgesetzt). Die übrigen Festsetzungen gelten unverändert. 

A4   Höhenlage 

Auf Grund der Größe des Firmengeländes und der unterschiedlichen Zufahrten wird 
zur Verdeutlichung der Höhenbezugspunkt im Plan markiert und auf Normalnull be-
zogen.  

A5   Bauweise 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Be-
gründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

A6   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Baugrenzen sollen eine möglichst großzügige Ausnutzung der Grundstücke ge-
währleisten. Um den Gewerbetreibenden höchstmögliche Flexibilität zu ermöglichen 
werden die Baugrenzen im Bereich der 2. Änderung deutlich vergrößert.  
 
Im westlichen Bereich wird die Baugrenze entlang der Gustav-Roos-Straße um 2,50 
m nach Westen verschoben, so dass auch hier eine bessere Nutzbarkeit des Grund-
stücks ermöglich wird. 
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A8   Nebenanlagen 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen der 2. Änderung vom 
24.08.2009.  

A9 Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Begrün-
dung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004).  
 
Die privaten Grünflächen wurden neu angeordnet, die Größe bleibt in Summe aber 
gleich, dies gilt ebenso für die Anzahl der Bäume. 

A10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe Begrün-
dung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004).  

A11 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  

Für die Erschließung der südlichen Halle der Fa. Maguti ist ein Geh-, Fahr- und  
Leitungsrecht auf öffentlichem Grund einzutragen und zu sichern.  
  
Weiterhin werden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten des  
Zweckverbandes auf dem Betriebsgelände eingetragen, die zum einen die Pflege  
des öffentlichen Grünzugs gewährleisten sollen und zum anderen die  
Erschließung östlich gelegener öffentlicher Flächen sichert.   

A12 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen (Lärm)  

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe  
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004). 

A14 Zufahrtsverbote  

Die Festsetzung der Funktion der Sonderausfahrt für Spezialtransporte wurde aus 
der "Art der baulichen Nutzung" verschoben.  

A15 Von Bebauung freizuhaltende Flächen  

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe  
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004).  
  
Für das Plangebiet ist jedoch lediglich die Abstandsfläche zur L75 (ehem. B 36) 
maßgeblich. 
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A16 [neu] Flächen und Maßnahmen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 

Zur Sicherung des zwischen der Fa. Maguti und der Stadt Kehl abgestimmten Ent-
wässerungskonzeptes wurden Flächen für die Wasserwirtschaft im zeichnerischen 
Teil festgesetzt, in denen die Mulden/Gräben zur Retention und Ableitung unbelas-
teter Niederschlagswässer anzulegen sind.  

Darüber hinaus wurde mit der Fa. Maguti vereinbart, dass der Überflutungsschutz 
durch Hochwasser und Starkregenereignisse von höherliegenden Straßenflächen 
im südwestlichen Bereich des Betriebsgeländen (Gustav-Roos-Straße) durch den 
Grundstückseigentümer zu besorgen ist. Dies wird hier ebenfalls gesichert.  

8 Begründung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Die Festsetzungen entsprechen den Festsetzungen vom 20.12.2004, siehe 
Begründung vom 25.10.2004 (Ergänzung vom 20.12.2004).  

Bei den Werbeanlagen wurden die Festsetzungen der 6. Änderungen übernommen. 

9 Anhang 

- Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs
West“ (ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Beratende Ingeni-
eure VBI vom 23.03.2011)

- Entwässerung des Firmengeländes im Gewerbepark Ba´sic; Kehl; Entwässe-
rungsgesuch (Wald + Corbe, Hügelsheim, Stand: März 2020 und Nachtrag Ja-
nuar 2022)

- Natura2000-Vorprüfung
(Bresch, Henne, Mühlinghaus Planungsgesellschaft, Bruchsal; vom 02.03.2021)

- Protokoll Firmengeländebegehung, aktuelle Einschätzung Artenschutz
(Bresch, Henne, Mühlinghaus Planungsgesellschaft, Bruchsal; vom 02.03.2021)
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1 Erfordernis der Planänderung 

Nach der 1. und 5. Änderung des Bereichs hat sich gezeigt, dass die geplante al-
leinige Ausfahrt in den südwestlich gelegenen Gewerbegebietsteil von der L98 aus 
nicht ausreicht. Gewerbetreibenden haben immer wieder angemerkt, dass hier ei-
ne klarere Regelung getroffen werden muss. So wurde nun ein Knoten mit Ein- 
und Ausfahrt von der L75 aufgenommen. Die Ausfahrt von der L98 entfällt. 
Die Neuregelung der Erschließung ist der Hauptpunkt der Bebauungsplanände-
rung. 
 
Weiterhin wurden mit der 11. Änderung die zeichnerischen Festsetzungen noch in 
folgenden Punkten angepasst: die Grundflächenzahl wurde komplett auf 0,8 ent-
sprechend der Baunutzungsverordnung festgesetzt. Entlang der L98 wurde die 
Freihaltezone von 20 m komplett mit einem Pflanzgebot versehen, entlang der L75 
werden in Teilen der Freihaltezone Stellplätze zugelassen. 
Im Rahmen der 10. Änderung des Bebauungsplanes ist die Notwendigkeit der öst-
lichen Retentionsmulde entfallen, diese Fläche wird in der 11. Änderung als Ge-
werbegebietsfläche ausgewiesen.  
 
Die textlichen Festsetzungen werden nur geringfügig mit der 11. Änderung im 
Punkt Gastronomie angepasst: Schank- und Speisewirtschaften sind nur im Erd-
geschoss und der jeweils oberen Etage zulässig.  
Im Rahmen der Offenlage hat sich gezeigt, dass die in die Änderung aufgenom-
mene „Herausnahme der Zulässigkeit von Wohnnutzungen jeglicher Art im Areal“ 
nicht umgesetzt werden kann. Bei einzelnen Betriebsformen ist es weiterhin wich-
tig, dass Betriebsleiter zulässig bleiben. 
Somit wird die zur Offenlagefassung herausgenommene Zulässigkeit von Woh-
nungen wird im Rahmen der erneuten Betroffenenbeteiligung wieder in die Fest-
setzungen aufgenommen. Wie in der 5. Änderung werden wieder Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 
die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet und baulich in die Gewerbegebäude integriert sind zu-
lässig. Auch wird die Regelung von maximal einer Wohnung pro Betrieb wieder 
aufgenommen. 

2 Geltungsbereich und Bestand 

Der Änderungsbereich umfasst den südlichen Teilbereich der Fläche der 1. Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark 
ba˙sic“.  
Das Plangebiet der 11. Änderung umfasst das Areal der 5. Änderung.  
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Abb. 1: Geltungsbereich der 11. Änderung 

3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der am 6. April 2005 in Kraft getretene Bebauungsplan „Interkommunaler Gewer-
bepark ba˙sic“ sowie die am 18.12.2009 in Kraft getretene 1. Änderung des Be-
bauungsplanes bildeten die Grundlage für die 5. Änderung. Diese Fassungen bil-
den weiterhin die Grundlage für die 11. Änderung. 
Die Begründung zur 11. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Bereiche die 
geändert wurden. Ansonsten gilt die Begründung vom 25.10.2004 mit Ergänzung 
vom 20.12.2004 zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ so-
wie die Begründung der 1. und 5. Änderung weiter fort.  
 
Im Rahmen der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Interkommuna-
ler Gewerbepark ba˙sic“ sind umweltbezogene Daten und umfangreiche Gutach-
ten in das Verfahren mit eingeflossen. Der Umweltbericht, die NATURA-2000-
Verträglichkeitsstudie sowie der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-Goldscheuer und Neuried-Altenheim 
sind ebenfalls Bestandteil der Bebauungsplanänderung sowie die Ergänzungen 
der 5. Änderung.  

4 Änderungsverfahren 

Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren geändert, wobei die Unterlagen und 
Untersuchungen des Ur-Bebauungsplanes in Verbindung mit den erweiterten Un-
tersuchungen, insbesondere der 5. Änderung, ihre Gültigkeit behalten. 
 
Die geplante Änderung des Bebauungsplans entwickelt sich aus dem Flächennut-
zungsplan und bedarf somit keiner Genehmigung. 
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Die im geltenden Grünordnungsplan beschriebene, externe Kompensation "Um-
wandlung von Acker- bzw. Stillegungsflächen in Wald (Ersatzaufforstung)" wurde 
mit der 5. Änderung vergrößert.  

 
Der Umweltbericht, die NATURA-2000-Verträglichkeitsstudie sowie der Grünord-
nungsplan zum Bebauungsplan „Interkommunaler Gewerbepark ba˙sic“ in Kehl-
Goldscheuer und Neuried-Altenheim sind weiterhin Bestandteil der Bebauungs-
planänderung sowie die Unterlagen zur 5. Änderung des Bebauungsplanes. 

5 Erschließung  

Das süd-westliche Areal war bisher nur über die lange Zu- und Abfahrt der Gustav-
Roos-Straße erschlossen. Die in der 5. Änderung des Bebauungsplanes vorhan-
dene ausschließliche Zufahrt in das Gelände von der L98 aus wurde bisher nicht 
realisiert. Eine Zu- und Abfahrt von der L75 war nicht enthalten.  
Ziel der 11. Bebauungsplan-Änderung ist nun eine direkte Anbindung des süd-
westlichen Teilbereichs des Bebauungsplanes an die Landesstraße 75 in Form ei-
ner Zu- und Abfahrt zu erreichen. Auch der Gewerbegebietsteil östlich der L75 soll 
eine direkte Anbindung erhalten. Alle (künftigen) Gewerbetreibenden haben somit 
eine schnelle Anbindung von und an die L75 über die Gustav-Roos-Straße. Zeit-
gleich entfällt, nach umfangreichen Gesprächen mit dem Regierungspräsidium und 
dem Landratsamt, die noch in der 5. Änderungen enthaltene Zufahrt von der L98. 
 
Die Anbindung an die L 75 erfolgt nun mit einem Vollknoten nach Osten und Wes-
ten mit Linksabbiegestreifen inkl. Aufstellbereichen. Folgende Punkte sind in die 
Planungen eingeflossen: 

 von Süden kommend ausreichende Aufstelllänge, um die Leistungsfähig-
keit des Kreisverkehrs nicht zu behindern 

 von Norden kommend Minimalaufstelllänge, um keinen Eingriff in das 
Durchlassbauwerk und den Grünzug zu haben 

 bevorrechtigte Führung des Radweges (wichtige Nord-Süd-Verbindung 
RadNETZ BW) 

 durch Schleppkurvengeometrie werden weite Einmündungstrichter gebil-
det, die eine Anordnung von Querungsinseln erfordert 

 sämtliche Sichtfelder 
 
Der Knoten der L75 soll in einem ersten Ausbauschritt voll an des Westareal an-
gebunden werden. Die Knotenpunktausbildung lässt in einer möglichen 2. Aus-
baustufe die Anbindung des „Areal Mitte“ (östlich der L75) zu. 
 
Die Anbauverbotszonen von 20 m gemäß § 22 StrG waren in der 5. Änderung 
enthalten, konnten jedoch mit Stell- und Lagerplätzen belegt werden. Im Rahmen 
der 11. Änderung wird dies nun angepasst: entlang der L98 wird der komplette Be-
reich bis zur Baugrenze (die die 20 m Freihaltezone aufgreift) als Pflanzgebots-
streifen ausgewiesen. Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Freiburg 
(RPF) kann dieser Streifen entlang der L75 zum Teil mit Stellplätzen (entspre-
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chend Plandarstellung) belegt und damit auf 15 m reduziert werden, hier wurde 
der Pflanzgebotsstreifen somit nur zum Teil erweitert. 
Diese können nicht direkt von der L75 aus angefahren werden, sondern sind nur 
über die Gewerbegebietsfläche aus erschließbar.  

Für die neue Zufahrt vom Gewerbegebiet zur L 75 muss mit dem RPF eine Ver-
einbarung getroffen werden. Diese beinhaltet, dass die Kosten für den Bau alleine 
beim Projektentwickler liegen. Dies ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungs-
planverfahrens. 

Die Gustav-Roos-Straße wird damit direkt von der L75 bis an die Industriestraße 
angebunden. 

Der Anschluss an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus) erfolgt 
über die L75. Die im Rahmen des ursprünglichen rechtskräftigen Bebauungspla-
nes als Möglichkeit vorgesehene Bushaltebucht an der L75 südlich des Kreisels 
Industriestraße ist zwischenzeitlich umgesetzt. 

Das Entwässerungskonzept der 5. Änderung behält im Wesentlichen seine Gültig-
keit. Lediglich die in der 5. Änderung des Bebauungsplanes gelegene östliche Re-
tentsmulde, die der Entwässerung des Maguti-Firmengeländes diente, kann im 
Rahmen der 11. Änderung entfallen: 
Im Rahmen der 10. Änderung (Firmenareal Maguti, nördlich der 11. Änderung ge-
legen) wurde nachgewiesen, dass das Wasser in den Striedgraben eingeleitet 
werden kann. Der Bebauungsplan enthält die folgende Zusammenfassung:  

Im Zuge der 10. Änderung wurde durch das Büro Wald & Corbe ein Entwässe-
rungskonzept aufgestellt und mit der Stadt Kehl vorabgestimmt (siehe 10. Ände-
rung). Im Wesentlichen soll das im Urplan vorgesehene Entwässerungskonzept 
beibehalten werden. Es ist das modifizierte Trennsystem vorgesehen. Zum Einsatz 
kommen die Komponenten Retention und gedrosselte Ableitung.  
Ein 2010 durchgeführtes Baugrundgutachten hat gezeigt, dass auf Grund der Bo-
denstruktur die Versickerungsfähigkeit der Böden als gering einzustufen ist (siehe 
Kapitel 3.7 des Entwässerungsgesuches).  
Derzeit entwässert das Gelände über ein internes Trennsystem. Das Schmutz-
wasser schließt dabei an den Bestandskanal in der Gustav-Roos-Straße an. Das 
Regenwasser der Dach- und Verkehrsflächen entwässert bislang ohne Vorbe-
handlung oder Drosselung in den Striedgraben. Für den westlichen Teil des Ge-
werbeparks Ba'sic (Bereich 6. Änderung) wurde im Jahr 2011 bereits ein Entwäs-
serungskonzept erarbeitet. Dieses sah die Schaffung von zwei bereits umgesetz-
ten zentralen abgedichteten Retentionsbecken als Teil der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtungen, sowie einer weiteren Retentionsmulde auf privatem Grund im 
östlichen Bereich des Geländes vor. Retentionsmulde 1 liegt nördlich, entlang des 
Striedgrabens und östlich der Gustav-Roos-Straße, Retentionsmulde 2 liegt in 
Nord-Süd-Ausrichtung südlich des Grabens, entlang der Straße. Beide Retenti-
onsbecken verfügen über eine abgedichtete Sohle und leiten das Regenwasser 
gedrosselt in den Striedgraben ein. Die Abgabemenge wurde im Entwässerungs-
konzept Ba'sic West von 2011 in Absprache mit dem Landratsamt Ortenaukreis 
auf 15 I/sha festgelegt.  
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Um zu gewährleisten, dass das Niederschlagswasser in das Retentionsbecken ge-
langt, sieht das Konzept die Schaffung eines neuen, abgedichteten Ableitungsgra-
bens zur Fassung und Ableitung des Oberflächenabflusses vor. Dieser verläuft 
von der östlichen Grundstücksgrenze ausgehend entlang der nördlichen und west-
lichen Grundstücksgrenze und schließt über ein kurzes Kanalstück an den im Zu-
ge der Erschließung Gustav-Roos-Straße hergestellten Hausanschlussschacht auf 
dem Grundstück an. An diesen HA-Schacht ist auch das bestehende Regenwas-
serkanalnetz des Firmengeländes angeschlossen, über welches der Großteil der 
nördlich des Striedgrabens befindlichen Verkehrs- und Dachflächen entwässert. 
Um die vom Landratsamt vorgegebenen Gewässerpunkte (G = 10) des Striedgra-
bens einhalten zu können, ist vor der Einleitung in das Retentionsbecken eine 
Reinigung über ein Behandlungsbauwerk erforderlich. Das anfallende Nieder-
schlagswasser der südlich des Striedgrabens befindlichen Flächen wird über den 
bestehenden Regenwasserkanal gesammelt, ebenfalls über ein Behandlungsbau-
werk gereinigt und über den ebenfalls im Zuge der Erschließung Gustav-Roos-
Straße hergestellten Hausanschlussschacht in die Retentionsbecken 2 eingeleitet.  
Für den aktuell geplanten Neubau einer Halle im Südosten des Geländes ist für 
die Entwässerung der Dachfläche ein separater Retentionsgraben mit gedrosselter 
Einleitung (qDr = 15 l/sha, analog zu den bereits hergestellten zentralen Retenti-
onsbecken 1 und 2) in den Striedgraben vorgesehen.  
Die bestehenden Regenwasserkanalstränge für die östlich der zentralen Hallen 
verlaufenden Verkehrsflächen werden zusammengefasst und über eine Regen-
wasserbehandlungsanlage (Lamellenklärer) vorgereinigt. Anschließend erfolgt 
ebenfalls die Einleitung in den Striedgraben. 
 
Der Wegfall der Retentionsfläche und damit die Schaffung von weiterer Gewerbe-
fläche hat keinen Einfluss auf die Retentionsflächen, da zeitgleich in gleichem Um-
fang Pflanzgebotsflächen geschaffen werden. Dies ist Punkt 6 der Begründung zu 
entnehmen. 

6 Flächen 

(Alle Angaben wurden grafisch ermittelt und verstehen sich als Näherungswerte. Geringfügige Tole-
ranzen und Rundungsabweichungen sind möglich.) 
 
 Wegfall östliche Retentionsfläche und damit  

Erweiterungsfläche Gewerbegebiet:    2.476 m² 
 davon pfg 1:            647 m² 
 zusätzliche reine GE-Fläche:     1.829 m² 
 
 Fläche pfg 4 in der 5.Änderung: 1.852 m² 
 Fläche pfg 4 in der 11.Änderung:  3.671 m² 
 zusätzliche pfg 4 Fläche:    1.819 m² 
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Abb. 2: Wegfall Retentionsfläche, Schaffung GE-Fläche 

7* Begründung zu den planungsrechtlichen Festset-
zungen 

A1 Art der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet 

Im GE 2 der 11. Änderungen wurde in der Offenlagefassung die Zulässigkeit von 
Wohnungen komplett herausgenommen, auch war für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter auch nicht mehr 
ausnahmsweise eine Wohnung zulässig.  
Im Rahmen der Offenlage hat sich gezeigt, dass die in die Änderung aufgenom-
mene „Herausnahme der Zulässigkeit von Wohnnutzungen jeglicher Art im Areal“ 
nicht umgesetzt werden kann. Bei einzelnen Betriebsformen ist es weiterhin wich-
tig, dass Betriebsleiter zulässig bleiben. 
Somit wurde die zur Offenlagefassung herausgenommene Zulässigkeit von Woh-
nungen im Rahmen der erneuten Betroffenenbeteiligung wieder in die Festsetzun-
gen aufgenommen. Wie in der 5. Änderung werden wieder Wohnungen für Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumas-
se untergeordnet und baulich in die Gewerbegebäude integriert sind zulässig. 
Auch wurde die Regelung von maximal einer Wohnung pro Betrieb wieder aufge-
nommen. 
 
Weiterhin wird die Zulässigkeit von Schank- und Speisewirtschaften auf das Erd-
geschoss und jeweilige oberste Geschoss beschränkt, um umfangreichere ge-
werbliche Nutzungen zu ermöglichen.  
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A 1.5* Flächenbezogener Schallleistungspegel 
Diese Festsetzung dient der Sicherstellung des Immissionsschutzes und verhin-
dert das Ausschöpfen der zulässigen Emissionskontingente durch Einzelbetriebe 
zum Nachteil jener Unternehmen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ansie-
deln werden. 
Die festgesetzten flächenbezogenen Schalleistungspegel dienen dazu, die schall-
technische Verträglichkeit eines Betriebes mit der bestehenden schutzbedürftigen 
Bebauung im Süden der Kehler Ortsteile Goldscheuer und Kittersburg und im Nor-
den der Neurieder Ortsteile überprüfen zu können. Sie stellen jedoch den Betrieb 
nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt benachbarten 
Grundstücken des Gewerbegebietes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzu-
halten. 
Im Rahmen des Änderungsverfahrens zur 5. Änderung wurde eine Gutachterliche 
Stellungnahme zu den im Gebiet ausgewiesenen flächenbezogenen Schallleis-
tungspegeln beauftragt. Im ursprünglichen Bebauungsplan wurde das Gebiet 
westlich der Bundesstraße in vollkommen neue Quartiere, unbeachtet der dort be-
reits vorhandenen, damals brachliegenden, Lagerhallen unterteilt. Diese Untertei-
lung wurde durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes aufgehoben, die Er-
schließung wurde der Bestandssituation angepasst.  
Ansiedlungsinteressen haben inzwischen gezeigt, dass an das Gebiet westlich der 
Bundesstraße höhere schalltechnische Anforderungen gestellt werden. So wurde 
eine schalltechnische Anpassung an die vorhandenen Strukturen notwendig. 
In der im Anhang angefügten Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische 
Überarbeitung des Teilbereichs West“ wird die Berechnung der einzelnen Kontin-
gente nachgewiesen. 
Insgesamt hat die schalltechnische Überarbeitung des Teilbereichs West insbe-
sondere für die Nachtzeit zu einer Anhebung der zulässigen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel geführt. Lediglich die der Nordgrenze des Planungsgebietes 
nächstgelegenen Teilflächen konnten aufgrund ihrer Nähe zu den maßgeblichen 
Immissionspunkten nicht in gleicher Weise aufgewertet werden. 
 

A3*  Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 
 
Die GRZ wird in allen Gebieten auf 0,8 erhöht. Die GRZ wird damit an die Richt-
werte der Baunutzungsverordnung angepasst. Ein höherer Versiegelungsgrad 
kann dadurch nicht entstehen, da nach BauNVO entsprechend § 19 Abs. 4  
BauNVO bereits eine Versiegelung bis 0,8 zugelassen werden konnte. 

Gebäudehöhe 
Wie bereits mit der 5. Änderung wird eine minimale Gebäudehöhe von 10,0 m auf-
grund der für die Außenwirkung bedeutsamen Bereiche nur noch im Kreisver-
kehrsbereich der L 98/ L75 festgesetzt. 
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A9* Anpflanzen von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen und Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-
wie von Gewässern 

A9.2 Pflanzgebote  
Die Pflanzgebote dienen der Gestaltung im Gebiet, der Einbindung des Gebietes 
in die Landschaft und dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. 
 
Pfg1: Randeingrünung  
Mit dieser Festsetzung sollen dichte, linienförmige Gehölzstreifen als schützende 
Puffer zwischen neuer Bebauung und bestehenden Grünstrukturen geschaffen 
werden. Des Weiteren dient Sie dem Gesundheitsschutz, indem sie die mögliche 
Abdrift von Pflanzenschutzmitteln aus den an den Geltungsbereich angrenzenden 
Feldern in das Plangebiet behindert. Gleichzeitig bieten diese Gehölzstreifen 
Schutz-, Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für Vögel, Kleinsäuger und Insekten 
und dienen der Gestaltung des Gebietsrandes zur freien Landschaft. Die Festset-
zung zu den Baumabständen soll gewährleisten, dass der maximale Abstand zwi-
schen Einzelbäumen nicht mehr als 14m beträgt, um der Anforderung einer wirk-
samen Eingrünung zur offenen Landschaft gerecht zu werden. 
 
Pfg4: Randgrün zu den Hauptverkehrsstraßen  
Die privaten Grünflächen im Randbereich des öffentlichen Straßenraumes an der 
B 36, der L 98-neu und der Querspange L 98 vermittelt zwischen der Nutzung auf 
den Baugrundstücken und dem öffentlichen Raum. Sie dient der repräsentativen 
Gestaltung und stellt eine optische Erweiterung der Verkehrsgrünflächen dar. 
 
Pfg 5: Einzelbäume auf öffentlichen Flächen  
In Gebieten mit dichter Bebauung und hohem Versiegelungsgrad tragen großkro-
nige Bäume wesentlich zur optischen Gestaltung und zur Verbesserung des 
Stadtklimas bei. Die festgesetzte Mindestgröße der Baumscheibe soll eine gesun-
de Entwicklung des Baumes ermöglichen. Um flexibel auf die Bedürfnisse der an-
grenzenden Nutzungen reagieren zu können, dürfen die Baumstandorte im Be-
darfsfall um bis zu 3 m verschoben werden.  
 
Pfg 6: Einzelbäume auf privaten Flächen  
Siehe Begründung zu Pfg5.  
Die Einhaltung eines Mindeststammabstandes von 2 m zur öffentlichen Verkehrs-
fläche bzw. zu Geh- und Leitungsrechten dient dem Schutz der sich dort befindli-
chen Leitungstrassen vor Verwurzelung. Ansonsten gilt das oben unter Pfg5 ge-
sagte. 
 
Pfg 7: Bepflanzung auf den Verkehrsgrünflächen entlang der L 98  
Die Festsetzung dient der Gestaltung eines repräsentativen innerörtlichen Stra-
ßenraumes im Bereich der für den Gewerbepark ba˙sic besonders werbewirksa-
men Gebietsränder zur L 98-neu hin. Ferner soll durch die festgesetzten Hecken-
pflanzungen ein wirksamer Blend- und Spritzschutz für Fußgänger und Radfahrern 
auf den straßenbegleitenden Fuß- und Radwegen gewährleistet werden. Das 
Pflanzgebot ist so konzipiert, dass auch im Falle eines 4-streifigen Ausbaues der L 
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98-neu der gewünschte städtebauliche Charakter des Straßenraumes sowie die
Funktion der angrenzenden Bereiche gewährleistet bleibt.

In Nummer 6 ist die Bilanz der neuen Gewerbefläche mit gleichzeitig erweiterter 
Schaffung von Pflanzgebote bilanziert. 

9* Anhang 

- Vorprüfung des Einzelfalls
- Eingriffs- Ausgleichsbilanz (Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft)
- Gutachterliche Stellungnahme „Schalltechnische Überarbeitung des Teilbe-

reichs West“ (ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Beratende
Ingenieure VBI) vom 23.03.2011

- Entwässerungsplanung (Wald und Corbe im Rahmen der 10. Änderung)
- Anbindung L98 – Verkehrsuntersuchung mit Plänen von Modus Consult
- Plan Anschlussknoten L 75, Stand August 2022
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